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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der 
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Vorberatung) 21.09.2023 Ö 

Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 23.10.2023 Ö 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligungen sowie die Behördenbeteiligungen gemäß § 3 Absatz 
1 und § 4 Absatz 1 BauGB sowie gemäß § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 BauGB sind 
abgeschlossen. 

Die Planvorentwurfsunterlagen haben vom 06.06.2022 bis zum 08.07.2022 öffentlich 
ausgelegen. Die Planentwurfsunterlagen haben vom 05.12.2022 bis zum 09.01.2023 
öffentlich ausgelegen. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hinsichtlich der planungsrelevanten 
Inhalte aufbereitet. Im Ergebnis wird ein Vorschlag zur Umgangsweise mit den 
Inhalten in Bezug auf den Bebauungsplan unterbreitet (Abwägungsbeschluss). 

Hinweis: Der Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung 
der Stadt Crivitz empfiehlt aus der Sitzung am 16.02.2023 das Verfahren zum 
Bebauungsplan Nr. 15 einzustellen.  

Beschlussvorschlag 
1. Die während der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sowie 

gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 15 
„Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel, Teilbereich Wessin“ der Stadt Crivitz 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit hat die Stadtvertretung 
geprüft.  

2. Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt über die Abwägung der 
eingegangen Stellungnahmen gemäß der vorliegenden Zusammenstellung.  

3. Die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
sowie die Öffentlichkeit, die Stellungnahmen abgegeben haben, werden von 
diesem Ergebnis in Kenntnis gesetzt. 

  

  



Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
Anlage/n 

1 Abwägungsvorschlag (öffentlich) 

 

2 Stellungnahmen aus frühzeitiger Beteiligung (öffentlich) 

 

3 Stellungnahmen aus formeller Beteiligung (öffentlich) 
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Planerische Stellungnahme zu den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach §3 I, §4 I und 

4a BauGB sowie der förmlichen Beteiligung nach §3 II, §4 II und §4a BauGB für den Bebauungsplan Nr. 15  „Energiepark Barn-

in-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ der Stadt Crivitz, Amt Crivitz 

 

Abwägung: 

Bei dem Abwägungsgebot handelt es sich um das zentrale Gebot, welches für Bauleitpläne bei rechtsstaatlicher und sozialgestal tender Planung 

zu beachten ist. Verankert ist es im Baurecht. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne werden öffentliche und private Belange gegenübergestellt und 

abgewogen. Die Gemeinde hat demnach eine ordnungsgemäße und fehlerfreie Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen durchzuf üh-

ren. Hierbei sind die einzelnen Stellungnahmen für sich, die Stellungnahmen untereinander und gegeneinander und in der Gesamtbetrachtung 

aller in die konkrete Planung einzustellende Belange zu berücksichtigen. 

 

Es werden bei den Stellungnahmen unterschieden: 

Hinweise: Anregungen: Bedenken: 

Eine Stellungnahme enthält Hinweise in dem 

Sinne, dass in der Regel nur kleinere redaktio-

nelle Korrekturen / „Fehlerbeseitigung“ an der 

Planfassung oder / und der Begründung vor-

geschlagen werden, die auf der genaueren 

Kenntnis von Örtlichkeiten oder / und Sachver-

halten des Vortragenden beruht. Ergänzungen 

von Hinweisen berühren nicht die Grundzüge 

der Bauleitplanung. 

Eine Stellungnahme enthält Anregungen in 

dem Sinne, dass in der Regel Planungsalterna-

tiven vorgeschlagen werden, die zu einen an-

deren gleichwertigen oder einem anderen bes-

seren Planungsergebnis führen sollen. Hier 

obliegt es der Abwägung, ob der Stellungnah-

me gefolgt wird. Planänderungen aufgrund von 

Anregungen können die Grundzüge der Bau-

leitplanung berühren. 

Eine Stellungnahme enthält Bedenken in dem 

Sinne, dass in der Regel Verstöße gegen 

rechtliche Bestimmungen vorgetragen werden, 

die sich aus dem Gesetz selbst, dessen Ausle-

gungen oder / Kommentierungen oder der 

Rechtsprechung ergeben. Änderungen der 

Planung zum Ausräumen der Bedenken berüh-

ren in der Regel die Grundzüge der Bauleitpla-

nung. 

 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde zeitgleich zur öffentlichen Auslegung vom 

05.12.2022 bis zum 09.01.2023 durchgeführt.  

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger erfolgte durch öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 06.06.2022 bis zum 

08.07.2022. Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 05.12.2022 bis zum 09.01.2023 durchgeführt . 
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Stellungnahmen grau nach §4 Abs.1 BauGB und Stellungnahmen blau nach §4 Abs. 2 BauGB 

1. Landkreis Ludwigslust-Parchim, Fachdienst 68, FG Naturschutz und Landschaftspflege 

Stellungnahme vom 16.08.2023, Registriernr.: 20230   Zusammenfassung / Kommentierung 

Inhalt: Durchführung Umweltprüfung 

           Umweltbericht (EIA; Artenschutz) 

Hinweis: Genehmigungsverfahren für Errichtung von WEA läuft 

 Kommentierung 
Auf die Notwendigkeit einer Umweltprüfung wird hingewiesen. Dabei ist 
eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung zu erstellen. Die artenschutzrechtli-
chen Belange sind zu betrachten. Auf ein laufendes Genehmigungsverfah-
ren für die Errichtung von Windenergieanlagen im Windeignungsgebiet 
WEG 48/12 Wessin wird hingewiesen. Die Anforderungen zur Prüffähig-
keit von naturschutzrechtlichen Unterlagen werden beigefügt. Es werden 
keine Bedenken vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

1. Landkreis Ludwigslust-Parchim, Fachdienst 68, FG Naturschutz und Landschaftspflege 

Stellungnahme vom 09.02.2023, Registriernr.: 20942   Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Bedenken vorgebracht. Die geforderte Aufstellung eines quali-
fizierten Bebauungsplans erfordert unter Umständen Änderungen am Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans (Verkehrsflächen) und an den textli-
chen und zeichnerischen Festsetzungen. Eine Angabe der 
Grundflächenzahl ist bei der Größe des Plangebiets wenig sinnvoll, kann 
zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht geleistet werden. Dazu müssten die zu 
errichtenden Anlagentypen und genauen Standorte, sowie die Anzahl der 
geplanten Windenergieanlagen festgesetzt werden. Auf Grundlage des 
aktuellen Kenntnisstands kann dies nicht erfolgen. Eine Eingriffs-
Ausgleichs-bilanzierung gemäß den „Hinweisen zur Eingriffsregelung 
Mecklenburg-Vorpommern“ kann somit nicht erstellt werden.  
 
Eine seitens der Naturschutzbehörde empfohlene Aufstellung des Bebau-
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ungsplanes unter Einbeziehung der Antragsunterlagen inklusive Kartierun-
gen des laufenden BlmSch-Verfahrens ist aktuell nicht möglich, da kein 
Zugriff auf die Daten besteht. 
 
Artenschutzrechtliche Untersuchungen, die sowohl in ihrem methodischen 
Vorgehen, als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichend sind, benötigen 
die genauen Standorte der Windenergieanlagen mit Angaben zu Typ, 
Größe, Zuwegungen etc. Diese Angaben liegen in der Regel nur im Rah-
men einer Anlagengenehmigung nach BImSchG vor. Die vorhandenen 
Kenntnisse über artenschutzrechtliche Betroffenheiten im Plangebiet wur-
den geprüft.  
 
Für das weitere Verfahren werden Untersuchungen nach Artenschutzleit-
faden M-V gefordert. Die dabei erforderlichen Untersuchungsradien für die 
verschiedenen zu betrachtenden Arten orientieren sich an Anlagenstand-
orten.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Es ist zu überprüfen, ob 
die geforderten Untersuchungen in das konkrete Antragsverfahren zu er-
richtender Windenergieanlagen verlagert werden können.  
 

2. Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Schwerin 

Stellungnahme vom 19.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

 

 

 Kommentierung 
Es werden Hinweise zur luftfahrtrechtlichen Genehmigung von Windkraft-
anlagen gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 
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2. Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Schwerin 

Stellungnahme vom 28.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

 

 

 Kommentierung 
Es werden Hinweise zur luftfahrtrechtlichen Genehmigung von Windkraft-
anlagen gegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
 

3. Landkreis Ludwigslust-Parchim, PF 160220 19092 Schwerin  

Stellungnahme vom 11.07.2022 Aktenzeichen BP 220038  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 

FD 33 Bürgerservice / Straßenverkehr 
Eine Abstimmung von Zuwegungen wird angeregt. Eine Prüfung negativer 
Beeinflussung des Verkehrs durch Schattenwurf wird angeregt. Auf ein 
notwendiges Baustellenkonzept zur Abstimmung mit der Behörde wird 
hingewiesen. 
 
FD 38 Brand- und Katastrophenschutz 
Es werden Bedenken und Hinweise vorgebracht. Auf eine notwendige 
Kennzeichnung der Anlagen wird hingewiesen. Auf die Pflicht zur Erstel-
lung eines Übersichtsplans nach DIN 14095 in Abstimmung mit dem FD 
38 wird hingewiesen. Auf eine notwendigen Einweisung der Feuerwehr 
wird hingewiesen.  
 
FD 53 Gesundheit 
Es bestehen keine grundsätzlichen Einwände. Es wird hingewiesen, dass 
der Betrieb der WEA Wohnqualität und Erholungswert der Wohngrundstü-
cke nicht beeinträchtigen darf. Eine Prognose über zu erwartenden Rotor-
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lärm wird gefordert. Aussagen zur Befeuerungsanlage werden gefordert. 
 
FD 60 Regionalmanagement und Kreisentwicklung 
Es bestehen keine Anregungen und Bedenken.  
 
FD 62 Vermessung und Geoinformation 
Es bestehen keine Einwände. Es wird auf fehlende oder verschobene 
Flurstücksnummern in der Planzeichnung hingewiesen.  
 
FD 63 Bauordnung, Straßen- und Tiefbau 

Denkmalschutz: Zur Beurteilung der Beeinträchtigung der Denkmale wird 
auf einen Prüfradius von 10.000 m hingewiesen. Eine abschließende Be-
urteilung ist erst nach Erarbeitung möglich. Es werden Erweiterungen zu 
den Auswirkungen der Planung auf die Belange des Denkmalschutzes 
sowie des Landschaftsbildes und deren Abhandlung im Umweltbericht 
gefordert. Eine Visualisierung der WEA und der Denkmäler wird gefordert. 
Eine Karte mit Bodendenkmalen soll nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen werden. Rot gekennzeichnete Bodendenkmale und ihre Um-
gebung grundsätzlich nicht verändert werden. Auf erforderliche denkmal-
rechtliche Genehmigung für Maßnahmen im Bereich der Bodendenkmäler 
wird hingewiesen. 
Bauplanung/Bauordnung: Es bestehen keine Bedenken und Hinweise.  

Bauleitplanung: Keine Anregungen/Bedenken.  

Straßen- und Tiefbau: Es liegen keine Einwände und Bedenken vor, 
Kreisstraßen sind nicht betroffen.  
 
FD 68 Umwelt 

Naturschutz: ohne Stellungnahme 

Niederschlagswasser: Es wird empfohlen die örtliche Versickerung von 
Niederschlagswasser mit den textlichen Festsetzungen (Teil B) festzule-
gen. 
Gewässer: Auf die Anzeigepflicht von Arbeiten für Zuwegungen und Lei-
tungsführungen an Gewässern gemäß §82 Abs. 1 in und an und unter 
oberirdischen Gewässern wird hingewiesen.. 
Bodenschutz: Für den Bodenschutz werden Auflagen aufgeführt. Da 
diese Auflagen im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG für jede 
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Anlage konkret erfolgen werden, oder bereits auf gesetzlichen Regelungen 
beruhen können diese in die Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen 
werden. Weitere Hinweisen werden zur Altlastenfreiheit des Plangebiets 
und zu bodenrechtlichen Gesetzen und Normen auch für eine bodenkund-
liche Baubegleitung gegeben. Für raumplanerisch bedeutsame Böden ab 
5 ha und einer Bodenwertzahl über 50 wird eine Karte mit Flächen beige-
fügt. 
 
Immissionsschutz: Es werden Hinweise auf den Immissionsschutz und 
auf gesetzliche Regelungen und Vorgaben zum Immissionsschutz gege-
ben. Hinweise zur Ermittlung zum Schattenwurf werden gegeben.  
Abfallwirtschaft: Aus Sicht der öffentlichen Abfallentsorgung bestehen 
keine Einwände oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. Die Hinweise zum Immissi-
onsschutz können in die Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen 
werden. Eine konkrete Abarbeitung muss im Rahmen der Anlagengeneh-
migung nach BImSchG für den jeweiligen Anlagentyp erfolgen. Vorgaben 
zur Ausrüstung der Anlagen können in der Genehmigung beauflagt wer-
den. 

 

3. Landkreis Ludwigslust-Parchim, PF 160220 19092 Schwerin  

Stellungnahme vom 13.02.2023 Aktenzeichen BP 220038  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Anregungen zur Erschließung von Windenergieanlagen gege-
ben. Eine Abstimmung der Zuwegungen wird im Vorfeld mit dem zustän-
digen Straßenbaulastträger/Eigentümer der vorhandenen Straßen/Wege 
und der Verkehrsbehörde angeregt. Es werden mögliche Vorgaben zur 
baulichen Ausführungen benannt.  
 
Bedenken und Hinweise erfolgen zum Brand- und Katastrophenschutz.  



Bebauungsplan Nr. 15 “Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ der Stadt Crivitz   Stadt Crivitz  
Planerische Stellungnahme  Amt Crivitz 
April 2023   Seite 7 von 33 

 

 

 
Anmerkungen werden zur Beeinträchtigung von Denkmalen mit Bezug auf 
eine Stellungnahme vom 31. Mai 2022 gemacht.  
 
Es werden Hinweise zum Wasserhaushalt und zur Versickerung gegeben. 
Auf bestehendes Wasserrecht wird verwiesen.  
 
Es werden Hinweise zum Bodenschutz während der Bauausführung gege-
ben. Auf das bestehende Bodenschutzrecht wird verwiesen. 
 
Es werden Hinweise auf den Immissionsschutz und auf gesetzliche Rege-
lungen und Vorgaben zum Immissionsschutz gegeben. Gutachten zum 
Immissionsschutz und zum Schattenwurf werden gefordert. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die konkrete Erschlie-

ßungsplanung erfolgt im Rahmen der Anlagengenehmigung nach BIm-

SchG. Dort müssen auch Vorgaben des Brand- und Katastrophenschutz 

abgearbeitet werden.  

 

Die Beeinträchtigungen von Denkmalen sind zu prüfen.  

 

Die Hinweise zum Wasserhaushalt und zur Versickerung können in die 

Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen werden.  

 

Die Hinweise zum Bodenschutz können in die Hinweise zum Bebauungs-

plan aufgenommen werden. 

 

Die Hinweise zum Immissionsschutz können in die Hinweise zum Bebau-

ungsplan aufgenommen werden. Eine konkrete Abarbeitung muss im 

Rahmen der Anlagengenehmigung nach BImSchG für den jeweiligen An-

lagentyp erfolgen. Auch die geforderten Gutachten müssen in diesem 

Rahmen für den jeweiligen Anlagentyp erstellt werden. 
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4. 50 Hertz Transmission GmbH, Heidenstr. 2, 10557 Berlin  

Stellungnahme vom 23.05. 2022 AZ: 2022-002660-01-TG  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es wird auf eine bestehende Richtfunkstrecke hingewiesen. Maßnahmen 
im Schutzbereich der Richtfunkstrecke sind mit dem Betreiber abzustim-
men. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Richtfunkstrecke 
kann nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen werden. 

 

4. 50 Hertz Transmission GmbH, Heidenstr. 2, 10557 Berlin  

Stellungnahme vom 13.12. 2022 AZ: 2022-002660-02-TG  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es wird eine nachrichtliche Übernahme einer Textpassage mit Hinweisen 
zur bestehenden Richtfunkstrecke in die Begründung zum Bebauungsplan 
erbeten. Auf die Stellungnahme vom 23.05.2022 wird verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Textpassage kann in die 
Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 

5. Straßenbauamt Schwerin, Postfach 16 01 42, 19091 Schwerin  

Stellungnahme vom 13.06.2022, AZ: 2114-512-00-A15CRIV BP 15-

2022/093 

 Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es befinden sich keine Bundes- oder Landesstraßen im Bebauungsplan-
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gebiet. Es bestehen in verkehrlicher, straßenbaulicher und straßenrechtli-
cher Hinsicht keine Bedenken. Für Transportstrecken außerhalb des Plan-
gebiets wird auf Bäume entlang von Bundes- und Landstraßen hingewie-
sen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis auf die 
bestehenden Straßenbäume außerhalb des Plangebiets kann aufgenom-
men 
werden. 

 

5. Straßenbauamt Schwerin, Postfach 16 01 42, 19091 Schwerin  

Stellungnahme vom 11.01.2023, AZ: 2331-512-00-WESS BP 15-

2022/213 

 Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Dem Bebauungsplan wird zugestimmt. Es wird auf das gesetzliche Ver-
meidungs- und Minimierungsgebot hinsichtlich des bestehenden Baumbe-
standes entlang klassifizierter Straßen verwiesen. Genau lassen sich Be-
einträchtigungen erst nach Festlegung der Transportstrecken erfassen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis auf die 
bestehenden Straßenbäume außerhalb des Plangebiets kann aufgenom-
men werden. 

 

6.  Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern, Rönkenhofer Weg 2, 19089 Gädebehn 

Stellungnahme vom 06.01.2023, AZ: 7444.382  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Bezüge zwischen Waldabstand und Anlagenstandorten im Zu-
sammenhang mit Genehmigungsverfahren von WEA hergestellt. Das 
forstbehördliche Einvernehmen für die Standorte wird erteilt. Der Bebau-
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Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 

 

 

8. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg Vorpommern, Postfach 111252, 19011 Schwerin 

Stellungnahme vom 03.01.2023, AZ: 221130_010000E00  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplans erhoben. 
 
Die unmittelbare Nähe von raumwirksamen Denkmalen wird festgestellt. 
Eine Beeinträchtigung durch die Fernwirkung von Windenergieanlagen ist 
möglich. Eine Notwendigkeit der Prüfung der Sichtachsen und Sichtfelder 
von den und auf die Baudenkmale ist zu prüfen. Dazu wird ein Fachgut-
achten angeregt, das die Lage der geplanten Windenergieanlagen sowie 
eine räumliche Darstellung mit einer Analyse der Sichtbeziehungen enthal-
ten soll. Weitere Auflagen für das Gutachten werden aufgeführt.  
 
Für den Schutz von Bodendenkmalen werden archäologische Voruntersu-
chungen gefordert. Auf die Anzeigepflicht von entdeckten Bodendenkma-
len oder Verdachtsmomenten wird verwiesen. Die Verpflichtung gemäß 
§11 DSchG M-V hinsichtlich der Anzeigepflicht von Funden wird aufge-
führt. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Bedenken hinsichtlich der Sichtbeeinträchtigung von Denkmalen wird 
zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat keine Standorte und Anlagen-
typen geplant, die Grundlage für die geforderten Untersuchungen wären. 
Diese Untersuchungen sind für jeden Standort im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens nach BImSchG zu erbringen.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zu Boden-
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denkmälern können in die Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen 
werden. 

 

 

9. Landkreis Ludwigslust-Parchim, Immissionsschutz, Postfach 160220, 19092 Schwerin 

Stellungnahme vom 13.01.2023   Zusammenfassung / Kommentierung 

Bei frühzeitiger Beteiligung Stellungnahme Nr. 3 Seite 6  Kommentierung 
Es werden Hinweise auf den Immissionsschutz und auf gesetzliche Rege-
lungen und Vorgaben zum Immissionsschutz gegeben. Gutachten zum 
Immissionsschutz und zum Schattenwurf werden gefordert. Es wird gefor-
dert, zur Verringerung der Reflexion, Rotorblätter mit matter Oberfläche zu 
verwenden. Zur weiteren Beurteilung wird auch auf die Kommentierung 
zur Stellungnahme Nr. 3 des Landkreises Ludwigslust-Parchim verwiesen 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 
Die Hinweise zum Immissionsschutz können in die Hinweise zum Bebau-

ungsplan aufgenommen werden. Eine konkrete Abarbeitung muss im 

Rahmen der Anlagengenehmigung nach BImSchG für den jeweiligen An-

lagentyp erfolgen. Auch die geforderten Gutachten müssen in diesem 

Rahmen für den jeweiligen Anlagentyp erstellt werden. Vorgaben zur Aus-

rüstung der Anlagen können in der Genehmigung beauflagt werden. 

 

 

10. Zweckverband Schweriner Umland, Sükower Straße 46, 19086 Plate 

Stellungnahme vom 01.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Einwände, es sind keine Leitungen vorhanden. 
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Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

10.  Zweckverband Schweriner Umland, Sükower Straße 46, 19086 Plate 

Stellungnahme vom 02.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es sind keine Leitungen vorhanden. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

11. Wasser- und Bodenverband Untere Elde, Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust 

Stellungnahme vom 19.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es liegt keine Betroffenheit von Gewässern zweiter Ordnung vor. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

11.  Wasser- und Bodenverband Untere Elde, Lindenstr. 30, 19288 Ludwigslust 

Stellungnahme vom 01.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es liegt keine Betroffenheit von Gewässern zweiter Ordnung vor. 
 
Beschlussvorschlag 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

12. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin 

Stellungnahme vom 21.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es liegen keine Bedenken vor, Belange der DBAG werden nicht berührt.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

13. Wasser- und Schifffahrtsamt Elbe, Dornhorster Weg 52, 21481 Lauenburg Elbe 

Stellungnahme vom 13.06.2022, Az. 3713 SB 3-213.2:000  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es liegt keine Betroffenheit von Gewässern zweiter Ordnung vor. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

13. Wasser- und Schifffahrtsamt Elbe, Dornhorster Weg 52, 21481 Lauenburg Elbe 

Stellungnahme vom 01.12.2022, Az. 3713 SB 3-213.2:000  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es liegt keine Betroffenheit von Gewässern zweiter Ordnung vor. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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14. Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg, Wismarsche Str. 159, 19053 Schwerin 

Stellungnahme vom 04.07.2022, AZ: 110-506-70/22  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Dem BPlan stehen keine Belange der Raumordnung entgegen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

14. Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg, Wismarsche Str. 159, 19053 Schwerin 

Stellungnahme vom 12.01.2023, AZ: 110-506-06/23  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Dem BPlan stehen keine Belange der Raumordnung entgegen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

15. Deutsche Telekom Technik GmbH 

Stellungnahme vom 31.05.2022   Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
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Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

15.  Deutsche Telekom Technik GmbH 

Stellungnahme vom 11.01.2023   Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

16. WEMAG Netz GmbH 

Stellungnahme vom 08.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es befinden sich keine Netzanlagen im Plangebiet. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

16.  WEMAG Netz GmbH 

Stellungnahme vom 10.01.2023  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es befinden sich keine Netzanlagen im Plangebiet. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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17. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Robert-Bosch-Str. 28, 63225 Langen (Hessen) 

Stellungnahme vom 17.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Bedenken gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

17. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Robert-Bosch-Str. 28, 63225 Langen (Hessen) 

Stellungnahme vom 06.01.2023  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Bedenken gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

18. Bergamt Stralsund, Postfach 1138, 18401 Stralsund 

Stellungnahme vom 16.06.2022, AZ: 512/13076/328-2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

18. Bergamt Stralsund, Postfach 1138, 18401 Stralsund 
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Stellungnahme vom 20.12.2022, AZ: 512/13076/771-2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

19. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt StALU Westmecklenburg, Bleichufer 13, 19053 Schwerin 

Stellungnahme vom 25.05.2022, AZ: StALU WM-143-22-5122-76025  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Landwirtschaftliche Belange sind berührt. Auf eine sparsame Inanspruch-
nahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist zu achten. Weitere Beden-
ken oder Anregungen werden nicht erhoben 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 

19. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt StALU Westmecklenburg, Bleichufer 13, 19053 Schwerin 

Stellungnahme vom 13.12.2022, AZ: StALU WM-374-22-5122-76025  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Landwirtschaftliche Belange sind berührt. Auf eine sparsame Inanspruch-
nahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist zu achten. Weitere Beden-
ken oder Anregungen werden nicht erhoben 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie können in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen werden. 
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20. Gemeinde Langen Brütz 

Stellungnahme vom 14.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Bedenken 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

 

21. Gemeinde Tramm 

Stellungnahme vom 23.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Bedenken 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

 

21. Gemeinde Tramm 

Stellungnahme vom 15.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Bedenken 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 
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22. Gemeinde Gneven 

Stellungnahme vom 13.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Hinweise und Anregungen 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

 

23. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Goldberger Str. 12b, 18273 Güstrow 

Stellungnahme vom 07.062022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Stellungnahme wird abgegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
- 

 

23.Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Goldberger Str. 12b, 18273 Güstrow 

Stellungnahme vom 15.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Keine Stellungnahme wird abgegeben. 
 
Beschlussvorschlag 
- 
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24. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

Stellungnahme vom 17.06.2022 AZ: 45-60-00/I-276-22-BBP  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Nicht beeinträchtigt 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

24. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

Stellungnahme vom 14.12.2022 AZ: 45-60-00/I-622-22-BBP  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Nicht beeinträchtigt 
 
Beschlussvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

25. Vodafone GmbH, Eckdrift 81, 19061 Schwerin 

Stellungnahme vom 10.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

25. Vodafone GmbH, Eckdrift 81, 19061 Schwerin 
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Stellungnahme vom 29.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

26. BVVG Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 4, 19061 Schwerin 

Stellungnahme vom 08.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

 

26. BVVG Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 4, 19061 Schwerin 

Stellungnahme vom 19.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden keine Einwände gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

27. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei 

Stellungnahme vom 01.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 
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  Kommentierung 
Es wird darauf hingewiesen, dass Munitionsfunde nicht auszuschließen 
sind. Auf §52 LBauO M-V wird verwiesen. Es werden keine Einwände 
gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

27. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei 

Stellungnahme vom 30.11.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es wird darauf hingewiesen, dass Munitionsfunde nicht auszuschließen 
sind. Auf §52 LBauO M-V wird verwiesen. Es werden keine Einwände 
gegen die Planung erhoben. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

28. GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108, 34119 Kassel  

Stellungnahme vom 24.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Auf die Betroffenheit einer Erdgasfernleitung und einer LWL Trasse wird 
hingewiesen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Leitung kann nach-
richtlich in die Planzeichnung aufgenommen werden.  

 

28. GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108, 34119 Kassel  
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Stellungnahme vom 08.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Auf die Betroffenheit einer Erdgasfernleitung und einer LWL Trasse wird 
hingewiesen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Leitung kann nach-
richtlich in die Planzeichnung aufgenommen werden.  

 

29. GDMcom GmbH, Maximilianallee 4, 04129 Leipzig  

Stellungnahme vom 20.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans Nr. 2 „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ befin-
det sich die ONTRAS Ferngasleitung GGL 111.08. Die Leitung ist lage-
richtig in die Planzeichnungen des Bebauungsplans einzutragen. 
Zusätzlich ist der Schutzstreifen als eine mit einem Leitungsrecht belaste-
te nicht überbaubare Fläche darzustellen. Die Leitung ist in der Begrün-
dung zu benennen und Hinweise und Auflagen des Betreibers sind in der 
Begründung aufzunehmen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bekannte Leitungsfüh-
rungen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Das 
Leitungsrecht wird nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
Leitung und Hinweise und Auflagen werden in die Begründung aufge-
nommen.  

 

29. GDMcom GmbH, Maximilianallee 4, 04129 Leipzig 
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Stellungnahme vom 20.12.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans Nr. 2 „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ befin-
det sich die ONTRAS Ferngasleitung GGL 111.08. Die Leitung ist lage-
richtig in die Planzeichnungen des Bebauungsplans einzutragen. 
Zusätzlich ist der Schutzstreifen als eine mit einem Leitungsrecht belaste-
te nicht überbaubare Fläche darzustellen. Die Leitung ist in der Begrün-
dung zu benennen und Hinweise und Auflagen des Betreibers sind in der 
Begründung aufzunehmen.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bekannte Leitungsfüh-
rungen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Das 
Leitungsrecht wird nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
Leitung und Hinweise und Auflagen werden in die Begründung aufge-
nommen.  

 

30.Bundesnetzagentur, Referat 226, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin    

Stellungnahme vom 17.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Auf die bestehende Richtfunkstrecke des Richtfunkbetreibers 50Hertz wird 
hingewiesen. 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bekannte Leitungsfüh-
rungen werden nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

31. WEMACOM Telekommunikation, Zeppelinstraße 1, 19061 Schwerin 

Stellungnahme vom 20.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 
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  Kommentierung 
Es werden keine Einwände erhoben, da sich keine Versorgungsleitungen 
der WEMACOM im Plangebiet befinden.  
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

32. DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Am DFS Campus 10, 63225 Langen 

Stellungnahme vom 25.05.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Die Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a 
Luftverkehrsgesetz werden nicht berührt. Es werden daher weder Beden-
ken noch Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

33. Die Autobahn GmbH des Bundes, Krakower Chaussee 2 a, 18273 Güstrow/Klüß 

Stellungnahme vom 16.06.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es bestehen keine Bedenken. Autobahnen sind nicht betroffen. 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen dunkelgrün nach §3 Abs. 1 BauGB und Stellungnahmen hellgrün nach §3 Abs. 2 BauGB 

1. Stellungnahme Bürger 1 2022 

Stellungnahme vom 05.07.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Der Bürger ist gegen die Maßnahme zur Errichtung eines Windparks. Das 
Fehlen von Unterlagen zum Artenschutz und zum Umweltschutz wird be-
mängelt. Auf Rastflächen von Großvögeln wird hingewiesen. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

1. Stellungnahme Bürger 1 2023 

Stellungnahme vom 05.01.2023  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es wird auf Hinweise zu Mängeln und Verfahrensfehlern aus der frühzeiti-
gen Beteiligung verwiesen.  
 
Es wird auf Fehler in der digitalen Veröffentlichung der Planunterlagen im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung hingewiesen. Es wird gefordert die 
Öffentlichkeitsbeteiligung zu wiederholen.  
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Auf die Notwendigkeit der Anpassung des Flächennutzungsplans im Paral-
lelverfahren wird verwiesen, wobei jedoch kein rechtsgültiger FNP vorliegt.  
 
Es werden fehlende Angaben zur Erschließung bemängelt.  
 
Es werden mit Bezug auf den Regionalplan Aussagen zu Windenergie und 
zum Planungserfordernis in Frage gestellt.  
 
Es wird eine fehlende Auseinandersetzung mit der Eingriffsregelung be-
mängelt und eine Anpassung des Bebauungsplans gefordert.  
 
Es wird eine Klarstellung angeregt ob eine gemeindeübergreifende Bau-
leitplanung erfolgen soll.  
 
Es werden Anpassungen des Bebauungsplans gefordert.  
 
Beschlussvorschlag 
Es ist zu klären ob Verfahrensfehler vorliegen.  
Nach § 8 Abs. 2 S. 2 BauGB ist ein Flächennutzungsplan dann nicht erfor-
derlich, wenn ein Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Ent-
wicklung zu ordnen (selbstständiger Bebauungsplan). Mit der Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungsplans kann 
gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan aufgestellt, geändert oder er-
gänzt werden (Parallelverfahren). Der Bebauungsplan kann vor dem Flä-
chennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der 
Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künf-
tigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. 
Planänderungen und Angaben zur Erschließung sind aus Sicht der Ge-
meinde nicht erforderlich, da keine Angaben zu Standorten zukünftiger 
WEA beabsichtigt sind. Eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung für das 
Plangebiet kann ohne Standorte nicht aufgestellt werden. Die Gemeinde 
betreibt einen eigenständigen Bebauungsplan, der allerdings mit den Be-
bauungsplänen der Nachbargemeinden ein zusammenhängendes Son-
dergebiet bildet. 
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2. Stellungnahme Bürger 2 2022 

Stellungnahme vom 07.07.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es wird Einspruch gegen den Bebauungsplan eingelegt.  
Auf ein hohes Vorkommen von Greifvögeln und Großvögeln wird hinge-
wiesen. Eine Gefährdung der Vögel durch WKA wird vermutet. Eine Be-
einträchtigung von Bienenvölkern durch Infraschall wird vermutet. Der Bau 
der Windkraftanlagen würde das Landschaftsbild zerstören. Eine Absen-
kung des Grundwassers durch den Bau wird befürchtet. Auf gesundheitli-
che Beeinträchtigung durch Lärm und Infraschall wird verwiesen. Ebenso 
auf Schlafstörungen durch Leuchtfeuer und Schattenschlag. Eine Wert-
minderung von Grundstücken und Immobilien wird behauptet. Die Wirt-
schaftlichkeit von WKA wird in Frage gestellt.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren nach BImSchG für die Anlagen ist deren unbedenk-
licher Betrieb nachzuweisen und artenschutzfachliche Gutachten zu lie-
fern.   

 

2. Stellungnahme Bürger 2 2023 

Stellungnahme vom 02.01.2023  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Anregungen zur Waldbrandgefahr durch angrenzende WKA 
und deren Folgen erhoben.  
Im Bebauungsplan sind jedoch keine Standorte von WKA enthalten. 
 
Es wird eine Änderung der Plangebietsgrenzen angeregt.  
 
Es werden Ausgleichsmaßnahmen angeregt, diese sollen im weiteren 
Verfahren eingebracht und abgestimmt werden. Weiterhin wird eine Ver-
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pflichtung des Betreibers zur Kostenübernahme im Falle eines Waldbran-
des gefordert.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da im aktuellen Bebau-
ungsplanentwurf keine Anlagenstandorte dargestellt werden, unterliegt die 
Abstandsregelung bauordnungsrechtlichen und waldrechtlichen Anforde-
rungen. Nachweise über die Einhaltung dieser Bestimmungen können nur 
für den jeweiligen Standort und Anlagentyp im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens  
Eine Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen ohne entsprechende Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzierung ist nicht möglich. 
Für die Festsetzung einer Verpflichtung zur Kostenübernahme fehlt die 
bauplanungsrechtliche Grundlage.  

 

3. Stellungnahme Bürger 3  2022 

Stellungnahme vom 05.07.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Anregungen zur Waldbrandgefahr durch angrenzende WKA 
und deren Folgen erhoben. Abstände zum Wald sind zu erweitern. Wei-
terhin wird eine Verpflichtung des Betreibers zur Kostenübernahme im 
Falle eines Waldbrandes gefordert. Es wird eine Änderung der Plange-
bietsgrenzen angeregt. Der Standort von geplanten Windkraftanlagen soll 
verschoben werden. Es werden jedoch keine Standorte von WEA im Be-
bauungsplan festgesetzt. 
 
Es werden Ausgleichsmaßnahmen angeregt.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da im aktuellen Bebau-
ungsplanentwurf keine Anlagenstandorte dargestellt werden, unterliegt die 
Abstandsregelung bauordnungsrechtlichen und waldrechtlichen Anforde-
rungen. Nachweise über die Einhaltung dieser Bestimmungen können nur 
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für den jeweiligen Standort und Anlagentyp im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens geführt werden.  
Eine Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen ohne entsprechende Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzierung ist nicht möglich. 
Für die Festsetzung einer Verpflichtung zur Kostenübernahme bei Wald-
bränden fehlt die bauplanungsrechtliche Grundlage.  

 

3. Stellungnahme Bürger 3 2023 

Stellungnahme vom 09.01.2023  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Es werden Einwendungen und Widerspruch gegen den Bebauungsplan 
vorgebracht.  
 
Es werden Fehler in den Avifaunistischen Kartierungen bemängelt. Es wird 
auf eine vorhandene Fledermausfauna und deren Gefährdung durch 
Windenergieanlagen verwiesen.  
 
Es wird auf Großvögel um das Plangebiet und mögliche Konflikte mit einer 
Nutzung des Plangebiets als Nahrungs- und Jagdgebiet verwiesen.  
 
Es werden Belange des Artenschutzes angeführt, die Ausschlussgründe 
für eine Windkraftnutzung darstellen. Es wird eine Reduktion, bzw. Strei-
chung des Plangebiets gefordert.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Einwendungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Abarbeitung 
artenschutzrechtlicher Belange in der angesprochenen Form bedarf um-
fangreichen Untersuchungen. Dazu sind Anlagenstandorte als Bezugs-
punkte erforderlich, sowie Anlagentypen. Die Untersuchungsradien werden 
durch Abstände zu den Anlagenstandorten bestimmt. Bei Annahme von 
Abständen zur Plangebietsgrenze anstelle zu WEA-Standorten innerhalb 
des Plangebiets  entsteht ein deutlich größerer Untersuchungsraum, für 
einige Arten innerhalb des Plangebiets können Gefährdungsabschätzun-
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gen ohne Abstände zu Anlagen nicht sicher beurteilt werden.  

 

4. Stellungnahme Bürger 4 2022 

Stellungnahme vom 08.07.2022  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Auf ein laufendes Genehmigungsverfahren für 20 WEA beim Staatlichen 
Amt für Landwirtschaft und Umwelt wird verwiesen. Eine fehlende Betrof-
fenheit von Umweltbelangen wird behauptet. Fehlende Planungsalternati-
ven werden gerügt. Fehlende Aussagen zu den voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung.  
 
Es werden Fehler der Bekanntmachung wegen nicht ausreichend erkenn-
barer Abgrenzung des Plangebiets behauptet. Die Inhalte des Bebauungs-
plans werden als fehlerhaft bezeichnet. Vorgaben übergeordneter Planun-
gen würden zu abstrakt behandelt. Nachrichtliche Übernahmen sind nicht 
nachvollziehbar.  
 
Es werden Anpassungen des Bebauungsplans gefordert.  
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Gemeinde stellt im Rahmen ihrer Planungshoheit Bebauungspläne 

auf, sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung erfordert. Planungs-

alternativen zum Plangebiet sind aufgrund einzuhaltender Abstände nicht 

erkennbar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens werden die Planunterla-

gen weiter ergänzt und konkretisiert werden.  

4.  Stellungnahme Bürger 4 2023 

Stellungnahme vom 09.01.2023  Zusammenfassung / Kommentierung 

  Kommentierung 
Die Stellungnahme ist wortgleich zur Stellungnahme Bürger 3 2023.  
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Beschlussvorschlag 
Die Behandlung der Stellungnahme erfolgt analog zur Stellungnahme 
Bürger 3 
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Stand: September 2021 
 
Hinweise der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim (UNB) 
für die naturschutzrechtlichen Unterlagen in Genehmigungsverfahren zur Errichtung 
und zum Betrieb von Windenergieanlagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim  
 
Das vorliegende Dokument gibt einen Überblick über die notwendigen naturschutzrechtlichen 
Antragsunterlagen, die im Regelfall im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
für Windenergieanlagen (WEA) benötigt werden.  
 
Wie bei allen anderen Plänen und Projekten, die in Natur und Landschaft eingreifen, müssen 
auch bei der Planung und Genehmigung von WEA die gesetzlichen Vorgaben nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) beachtet werden.  
 
Die Grundlage einer rechtssicheren Genehmigung sind die erforderlichen vollständigen und 
prüffähigen Antragsunterlagen. Die naturschutzfachlichen Belange werden in den Antragsun-
terlagen unter Bezugnahme auf eingereichte Fachgutachten abgehandelt. Das Vorhandensein 
sowie die Prüffähigkeit dieser Antragsunterlagen ist Voraussetzung für die Prüfung in der unte-
ren Naturschutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim.  
 
Die naturschutzfachlichen Untersuchungen müssen dabei sowohl in ihrem methodischen Vor-
gehen, als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichen, um die Behörde in die Lage zu versetzen 
die Voraussetzungen der naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu prüfen. 
Im Rahmen der eingereichten Antragunterlagen/Fachgutachten sind die ermittelten natur-
schutzrechtlichen Konflikte hinreichend darzustellen, zu bewerten sowie umzusetzende Maß-
nahmen zu benennen.  
Insofern naturschutzrechtliche Verbotsnormen des BNatSchG oder des Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) betroffen sind, sind 
diese etwaigen Genehmigungshindernisse in den Antragsunterlagen darzulegen und wie die-
se durch Minderungs-, Vermeidungs- und/oder CEF-Maßnahmen auszuräumen sind. Diese 
Maßnahmen sind seitens des Antragstellers zu beantragen. Der Antragsteller bestimmt damit 
den Inhalt des Genehmigungsbegehrens, welches nicht darauf gerichtet sein kann, ein nicht 
genehmigungsfähiges Vorhaben zur Überprüfung zu stellen, das dann durch Inhalts- oder 
Nebenbestimmungen der Genehmigungsbehörde genehmigungsfähig gemacht wird. 
 
In Ihrem eigenen Interesse als Antragsteller beachten Sie deshalb bitte diese Hinweise, 
um an einer effizienten Prüfung der naturschutzfachlichen Antragsunterlagen mitzuwir-
ken und zahlreiche sowie umfangreiche Nachforderungen zu vermeiden. 
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A) Zur Prüffähigkeit der Antragsunterlagen 

Es sind zur Prüfung der naturschutzrechtlichen Belange die Antragsunterlagen zur Errichtung 
und zum Betrieb von WEA mit nachfolgenden Unterlagen vorzulegen und die benannten Be-
lange zu beachten: 

1. Allgemein 

 digitale Antragsunterlagen (alles was in Papierform vorliegt zusätzlich in PDF bspw. auf 
einer CD-Rom) d.h. AFB, LBP, Kartierungen, Kartographische Darstellung, FFH-(Vor-) 
Prüfung, UVP-Bericht 

2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die europäischen Vogelarten und die Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie, mit erhöhter Empfindlichkeit gegenüber Windenergieanlagen 
hat zu erfolgen unter Anwendung der 

 Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe (AAB-WEA) Teil Vögel (2016)1  
und der 

 Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe (AAB-WEA) Teil Fledermäuse 
(2016)2. 

Alle anderen Arten, die durch das Vorhaben betroffen sein können, sind ebenfalls Gegenstand 
der artenschutzrechtlichen Prüfung. Hier sind die allgemeinen Arbeitshilfen zum gesetzlichen 
Artenschutz anzuwenden3 (AAB-WEA Teil Vögel S.12). 

Für die Erstellung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags sind weiter zu berücksichtigen:  

 Es sind die Formblätter des Artenschutzleitfadens4 zu verwenden (AAB-WEA Teil Vö-
gel S. 54). 

 Bei bau- und anlagenbedingter Verlust von Fortpflanzungsstätten gelten die Regelun-
gen des allgemeinen Leitfadens für die Berücksichtigung des Artenschutzrechtes im 
Rahmen von Eingriffen5 (AAB-WEA Teil Vögel S. 53). 
 

Bei der Anfertigung der Gutachten sind die allgemeinen Anforderungen an Fachgutachten und 
die gute fachliche Praxis zu beachten.  

3. Erforderliche Datenrecherche  

 Informationen zum Vorkommen betroffener Arten sind beim LUNG M-V abzufragen 
(AAB-WEA Teil Vögel S. 54). 

 Zusätzlich ist eine Abfrage bei der OAMV sowie ggf. bei lokalen Naturschutzverbänden 
erforderlich. Weitere lokale Artengruppenspezialisten sind bei der UNB zu erfragen und 
zu kontaktieren (AAB-WEA Teil Vögel S. 54). 

 Bezüglich der Rastvögel sind die Schlaf- und Tagesruheplätze, sowie die Nahrungsge-
biete der Rast- und Überwinterungsvögel im Kartenportal Umwelt abzufragen. Weiter-
hin ist eine Abfrage vorhandener Beobachtungsdaten bei Behörden und Verbänden 
durchzuführen. In den Antragsunterlagen ist der Nachweis zu bringen, dass diese 
Nachfrage stattgefunden hat. Weiterhin sind die Ergebnisse der Nachfrage bzw. die 

                                              
1 LUNG M-V (2016): Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen Teil Vögel http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/aab_wea_voegel.pdf 
2 LUNG M-V (2016): Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen Teil Fledermäuse http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/aab_wea_fled.pdf 
3 http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/as_gesetzl_artenschutz.htm 
4 Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern  Hauptmodul Planfeststellung / Genehmigung http://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf  
5 http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/as_gesetzl_artenschutz.htm 
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Belege beizubringen, dass die Situation vor Ort den Sachständen entspricht (AAB-
WEA Teil Vögel S. 52). 

 Es ist eine Recherche bekannter Fledermausquartiere durchzuführen. Diese umfasst 
die Anfrage bzw. den Ankauf von Daten bei NABU, LUNG, UNB, ggf. weiteren Fleder-
mausexperten der Region, aber auch ggf. eine Recherche in anderen artenschutz-
rechtlichen Gutachten in dem relevanten Planungsbereich. Quartiernachweise, die äl-
ter als 5 Jahre sind, sollten vom Betreiber auf den aktuellen Status überprüft werden 
(AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 25-26). 

 
Die Ergebnisse dieser Recherche müssen im AFB dokumentiert und bei der artenschutzrecht-
lichen Bewertung berücksichtigt werden (AAB-WEA Teil Vögel, S. 54). 

4. Erforderliche Geländeerfassungen / Untersuchungen / Erhebungen 

Für einige der betroffenen Arten sind zwingend die Horste und Brutreviere, bzw. Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und potentiell bedeutenden Fledermauslebensräume durch Ge-
ländeerfassungen/Untersuchungen zu ermitteln und den Antragsunterlagen beizufügen.  

Bezüglich der Anforderungen an die Erfassungen, die anzuwendende Methodik, den Un-
tersuchungsraum etc. sind die folgenden Leitfäden zu berücksichtigen: 

" Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe AAB-WEA Teil Vögel (2016) 

 Horste 
 Brutvögel 

und der 

" Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe AAB-WEA Teil Fledermäuse 
(2016) 

 Erfassung von potentiellen Quartieren im 500 m Umkreis 
(Recherche und Habitatanalyse) 

 Erfassung von potentiell bedeutenden Leitstrukturen im 250 m Umkreis  
(Habitatanalyse) 

 Erfassung von potentiell bedeutenden Jagdgebieten an großen Gewässern, Ge-
wässerkomplexen und Feuchtgebieten im 500 m Umkreis  
(Habitatanalyse) 

5. Topografische Karten 

Alle topografischen Karten sind maßstabsgetreu zu übergeben. Dazu gehören: 
 

 Die Lage der Horste bzw. Brutreviere inkl. unbesetzte Horste/Wechselhorste sind kar-
tographisch im Maßstab 1:25.000 darzustellen (AAB WEA Teil Vögel S. 54). 

 Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung im 200 m Radius sind kartographisch im Maß-
stab 1:10.000 darzustellen (AAB-WEA Teil Vögel S. 54). 
Zudem sind in den Karten das Untersuchungsgebiet, die WEA-Standorte, einschließ-
lich Ausschluss- und Prüfbereiche sowie die Abstände zu den relevanten Hors-
ten/Brutreviere etc. kartographisch darzustellen. 

 Die potentiell bedeutenden Fledermauslebensräume sind kartographisch im Maßstab 
1:10.000 vor dem Hintergrund von TK 10 (Transparent) und Luftbild (DOP 40) darzu-
stellen. Dazu sind die WEA-Standorte, die Bedeutung sämtlicher potenziell bedeuten-
der Fledermauslebensräume sowie die Entfernungen zu den WEA darzustellen (AAB 
WEA Teil Fledermäuse S. 29-30). 

 Falls die Fledermausaktivitäten erfasst sind, sind in einer weiteren Karte die bedeuten-
den Fledermauslebensräume darzustellen (AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 29). Die 
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Darstellung hat auch die Negativ-Nachweise (z.B. die Untersuchungsstandorte an Ge-
hölzen, an denen nur geringe Fledermausaktivität festgestellt wurde) zu enthalten.  

6. Shape-Dateien 

 Die Ergebnisse der Horstkartierung und der Brutvogelkartierung, bzw. die Lage der 
Horste und Brutreviere der zu berücksichtigender Vogelarten sind der UNB vorzugs-
weise als Shape- Dateien (Verortung im amtlichen Bezugssystem ETRS 89 UTM, Zo-
ne 33, EPSG 5650) zu übergeben (AAB-WEA Teil Vögel S.54).  
Diese Daten sollten der UNB gesondert übergeben werden, sodass diese sensiblen 
Daten nicht direkt in den Antragsunterlagen enthalten sind 

 Möglichst sind die geplanten WEA-Standorte der UNB als Shape- Dateien (Verortung 
im amtlichen Bezugssystem ETRS 89 UTM, Zone 33, EPSG 5650) zu übergeben. 

7. Landschaftspflegerischer Begleitplan (antragsscharf) 

 Eingriffsermittlung/Biotoptypenkartierung  

 WEA-Standorte inkl. Rotorüberstreichfläche und Zuwegungsplanung inkl. Kurvenradien 
bis zur nächsten öffentlichen Straße 

 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen in Maßnahmenblättern 

 konkrete Kompensationsmaßnahmen (u.a. keine Liste von Ökokonten oder die Aussa-
ge, dass die Maßnahmen im weiteren Verfahren abgestimmt werden) 

8. ggf. Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung/Vorprüfung 

 Hinweis: es können auch mehrere Anträge in einem Windeignungsgebiet (WEG) ge-
meinsam betrachtet werden 

 Prüfung, ob das Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile herbeiführen kann 

9. ggf. Umweltverträglichkeitsstudie bzw. Unterlage zur standortbezogenen oder all-
gemeinen Vorprüfung gemäß UVPG 

 es können auch mehrere Anträge in einem WEG gemeinsam betrachtet werden 
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B) Zu den inhaltlichen Anforderungen an die naturschutzrechtlichen Antragsunterlagen 

1. Zur Avifauna 

1.1. Zur Datenaktualität von Erfassungen 

Bezüglich der Aktualität der örtlichen Erfassungen weist die UNB darauf hin, dass Daten 
faunistischer Bestandserfassungen bis zu einem Alter von drei bis fünf Jahren als aktuell an-
gesehen werden können6,7, sofern sich in den Untersuchungsgebieten die landschaftliche Si-
tuation und die Zusammensetzung der Biozynosen nicht oder nur wenig verändert haben. In 
begründeten Einzelfällen, können auch Daten mit einem Alter von 6 bis 7 Jahren grundsätzlich 
als gültig angesehen werden. Hier ist die Vorrausetzung, dass innerhalb des Zeitraumes kein 
Nutzungs- und Strukturwandel stattgefunden hat und auch keine wesentliche Veränderung 
von Standortbedingungen eingetreten ist8. Dieser Nachweis ist zwingend zu bringen und aus-
führlich zu erläutern. 

 Brutvogelkartierung max. 5 Jahre alt, eventuell älter nur in begründetem Einzelfall 

Bei den planungsrelevanten Arten sind die Zeiträume der Nachwirkdauer des Horstschutzes 
zu berücksichtigen. Die Daten planungsrelevanter Arten dürfen daher nicht älter als 3 Jahre 
sein9, da diese Tiere häufig mehrere Wechselhorste anlegen und die Reviere wechseln. Die 
UNB empfiehlt die Erfassungen aktuell zu halten.  

 Horstkartierung max. 3 Jahre alt, eventuell älter nur in begründetem Einzelfall  
  
Zur Gewährleistung einer hohen Rechtssicherheit sollten insbesondere die Horstkartierungen 
während des gesamten Genehmigungsverfahrens aktuell gehalten werden. Dabei sind die 
nachfolgenden Ausführungen zu beachten. 

1.2. Allgemein zu den Erfassungen 

Die zur Erstellung des AFB erforderlichen Kartierungen und Gutachten sind unter Angabe der 
angewandten Methodik, der einzelnen Kartiertage, der zum jeweiligen Zeitpunkt vorherr-
schenden Witterungsbedingungen (Sichtweite, Windstärke, Niederschlag), sowie Zeitpunkt 
und Dauer der Erfassung einzureichen. 
 
Alle Erfassungen sind unter der Beachtung von anerkannten Methodenstandards zu geeigne-
ten Jahres- und Tageszeiten sowie unter geeigneten Witterungsbedingungen durchzuführen.  
 
Abweichungen von den Anforderungen anerkannter Methodenstandards (Südbeck et al., 
200510) oder anderer anerkannter Erfassungshinweisen sind durch eine transparente Doku-
mentation und nachvollziehbare fachliche Begründung in den eingereichten Gutachten (z.B. 
im Methodenteil) darzustellen. Begründete Abweichungen stellen keinen Mangel in den Erfas-
sungen dar sowie sie naturschutzfachlich und –rechtlich vertretbar ist (Vergleiche hierzu auch 
die folgenden Abschnitte).  
 
Darüber hinaus empfiehlt die UNB bei Abweichungen von Methodenstandards einzelfallspezi-
fisch und rechtzeitig vor Beginn der geplanten Erfassungen mit der UNB abzustimmen. Diese 
Abstimmung ist in den Gutachten zu dokumentieren. 

                                              
6 BayVerfGH, Entscheidung v. 03.12.2013 - Vf. 8-VII-13, BayVBl. 2014, 237 (238); Schmidt-Eichstaedt, UPR 2010, 401 (403)   
7 VGH Kassel, Beschl. V. 02.01.2009 – 11 B 368/08.T, NuR 2009, 255 (277)   
8 VGH Kassel, Urt. v. 21.08.2009 – 11 C 318/08.T,juris, Rn. 632   
9 Schriftliche Kommunikation/Erfahrungsaustausch mit dem LUNG MV, August 2019 
10 Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeldt (Hrsg. 2005): Methodenstandards 
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell, 792 S. 
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1.3. Zu den Horsterfassungen 

Für schlaggefährdete Arten sind die Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Gelände im artspezi-
fischen Radius zu erfassen (Methodik nach Südbeck et al., 2005; AAB-WEA Teil Vögel S.54, 
S. 56-59, Tabelle 4). Unter Berücksichtigung der Arten Rotmilan/Schwarzmilan ergibt sich da-
mit ein Radius von 2.000 m der durch die Geländeerfassungen abgedeckt werden muss. Es 
können sich aber im Ergebnis einer vorherigen Abstimmung mit dem LUNG MV/UNB hinsicht-
lich einer möglichen Neuetablierung von beispielweise Schwarzstorch, Wanderfalke auch grö-
ßere Radien ergeben. Negativ Nachweise müssen dokumentiert werden.  

Darüber hinaus empfiehlt die UNB auch die Orientierung am Leitfaden für die Geländearbeit 
im Rahmen der Rotmilan- Erfassung 2011/201211.  

Die Horstsuche ist außerhalb der Brutzeit im unbelaubten Zustand bzw. vor Blattaustrieb 
durchzuführen. Dazu sind alle potentiell als Brutplatz geeigneten Strukturen (Waldgebiete, 
Feldgehölze, Baumreihen und –gruppen sowie Einzelbäume) im artspezifischen Radius ge-
mäß der Tabelle 4 AAB-WEA Teil Vögel zu überprüfen. Bei den anschließenden Horstkontrol-
len, welche die Aufnahme weiterer (zufälliger) Horstfunde einschließt, sind Störungen zu ver-
meiden wie es u.a. § 44 Abs. 1 und Abs. 6 BNatSchG und die Methodenstandards zur Erfas-
sung der Brutvögel Deutschlands von Südbeck et al. (2005) vorgeben. Das direkte Aufsuchen 
der Horstbäume während der Brutzeit ist zu unterlassen. Die meisten hier relevanten Arten 
sind überwiegend durch die Beobachtung der Flugbewegungen von erhöhten, übersichtlichen 
Geländepunkten aus zu erfassen. 

Die Ergebnisse der Horsterfassungen sind innerhalb eines Dokumentes (z.B. AFB) nachvoll-
ziehbar tabellarisch mit eindeutiger Attribuierung (Art, Status, Anmerkungen etc.) zusammen-
zufassen. Wenn über mehrere Jahre erfasst wurde, sind die Ergebnisse so darzustellen, dass 
der Besatz von Horsten verschiedener Jahre in einer Tabelle ersichtlich ist. Auch nicht genutz-
te Horste sind als mögliche Wechselhorste zu erfassen, darzustellen und möglichst fotogra-
fisch zu belegen. Anhand verschiedener Kriterien (bspw. Größe, Material, Einbau von Abfall, 
Nachweis von Mauserfedern) ist in vielen Fällen eine Bestimmung auch bei aktuell ungenutz-
ten Horsten oder auch der Nachweis eines frühzeitigen Brutabbruchs möglich12. Die Thematik 
der ungenutzten Wechselhorste in einem besetzten Revier planungsrelevanter Vogelarten ist 
dabei artenschutzrechtlich zu berücksichtigen. Insbesondere wenn Unklarheiten zum Besatz 
von Horsten auftreten, ist mit einer „Worst-Case“ Annahme zu arbeiten, sofern der Sachver-
halt dadurch angemessen erfasst werden kann. Alternativ sind zur Klärung des Sachverhaltes 
ergänzende Erfassungen notwendig13. 

Für schlaggefährdete Arten, zu denen die AAB-WEA Teil Vögel keine Aussagen trifft, sind die 
aktuellen Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Vogelschutzwarten (LAG-VSW) her-
anzuziehen, da diese die derzeit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen. 

-Wichtiger Hinweis- 

Eine Nachsuche der Niststätten der Adlerarten oder von Schwarzstörchen ist wegen des 
Störungsrisikos in der Brutzeit artenschutzrechtlich unzulässig. Vor-Ort-Untersuchungen sind 
wegen der für diese Arten beim Horstbetreuer bestehenden Datenlage verzichtbar. Daher trifft 
für derartige Untersuchungen die Freistellung vom Zugriffsverbot durch § 44 Abs. 6 BNatSchG 
ausdrücklich nicht zu. Sollte eine Nachsuche wegen unvollständiger oder veränderter Daten-
lage im Einzelfall erforderlich sein, so ist die konkrete Methodik mit Horstbetreuer und LUNG 
M-V abzustimmen. 

                                              
11 Bundesweite Rotmilan-Erfassung 2011, Leitfaden für die Geländearbeit (Anlage 1). In: Scheller,W.,Vökler,F. & A.Güttner 
(2013): Ergebnisse der OAMV e.V. - Rotmilankartierung 2011/2012 in Mecklenburg-Vorpommern. Unveröff. im Auftrag des Lan-
desamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow 
http://www.oamv.de/fileadmin/oamv/documents/OAMV_Rotmilankartierung_2011_2012_9Feb14ges.pdf   
12 Landesamt für Umwelt Brandenburg: Workshop Qualität von Artenschutzgutachten bei der Planung und Genehmigung von 
WEA am 08.01.2019 Anforderungen aus Sicht einer Behörde 
13 Lau in: Frenz/Müggenborg, Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar, 2. Auflage (2016), § 44 Rn. 6 

http://www.oamv.de/fileadmin/oamv/documents/OAMV_Rotmilankartierung_2011_2012_9Feb14ges.pdf
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1.4. Zur Brutvogelkartierung 

In einem Radius von 200 m um die geplanten Standorte, die Zuwegungen, Kranstellflächen 
usw. sind alle potenziell betroffenen Vogelarten zu erfassen (Methodik nach Südbeck et al., 
2005). Diese Kartierungen können gemäß AAB-WEA Teil Vögel mit der Erfassung der Ein-
griffsregelung kombiniert werden. Dazu sind ist die Anlage 2a: Untersuchungszeiträume und 
Anzahl der Erhebungen für die Tierartenerfassung, der HzE (2018)14 zu berücksichtigen.  

Eine grundsätzliche Eignung sieht die UNB, wenn sich die Revierkartierung im Rahmen von 6 
bis 10 Begehungen, inklusive 1-3 Dämmerungs-/Nachtbegehungen, verteilt auf die Monate 
März bis Juli gemäß Südbeck et al. (2005) bewegt.  

Dieser Regelfall kann anhand der zu erwartenden Vogelarten sowie der Ausstattung des 
Landschaftsraumes differenziert werden. Im Rahmen der Geländearbeit können Verschiebun-
gen oder Ergänzungen/Erhöhungen der Termine notwendig werden. Bspw. aufgrund von 
plötzlichen Witterungsänderungen oder wenn Arten/Artengruppen, welche vom Vorhaben be-
troffen sein können, entgegen den Erwartungen im Gelände verstärkt festgestellt werden. 
Auch kann sich je nach zu erwartendem Artenspektrum der Erfassungszeitraum ggf. auf Ende 
Februar (früh balzende Arten) bis Anfang August (spät brütende Arten oder Mehrfachbruten) 
erweitert. Es kann daher dann notwendig sein die Zahl und zeitliche Verteilung der Begehun-
gen nach den Angaben der Artsteckbriefe Einzelfalls bezogen zu modifizieren. Soll von den 
Methodenstandards abgewichen werden, ist nachvollziehbar zu begründen warum die Abwei-
chung in den Erfassungen von den empfohlenen Standardmethoden/Mindestanforderungen, 
für das einzelfallbezogene vorliegende Untersuchungsgebiet geeignet ist. 

Die UNB empfiehlt dementsprechend eine vollständige Brutvogelerfassung durchzuführen. 
Dabei sind unmittelbar an der Grenze des Untersuchungsraumes befindliche Biotopstrukturen, 
insbesondere Gehölz- und Gewässerbiotope in den Untersuchungsraum einzubeziehen.  

1.5. Zur Rastvogelerfassung 

Soweit die aktuelle Situation von Schlaf- und Tagesruheplätzen sowie Nahrungsgebieten der 
Rast- und Überwinterungsvögel erkennbar nicht mehr den Sachständen entspricht, welche der 
AAB-WEA Teil Vögel unter Punkt 5.3 und in Tabelle 4 genannten Quellen zu entnehmenden 
sind, sind ergänzende Bewertungen auf Basis von Recherchen und methodisch belastbaren 
Erfassungen vorzunehmen. Aktualisierte Daten können zur Heraufstufung der Bewertungska-
tegorie eines Rastgebietes führen. Dafür sind Daten aus den Zughöhepunkten von mindes-
tens 2 der zurückliegenden 5 Jahre erforderlich. Es gelten die Schwellenwerte der AAB-WEA 
(Tabelle 3 AAB-WEA Teil Vögel).  
 

 Schlaf- und Tagesruheplätze der Rast- und Überwinterungsvögel: Geländeerfassung 3 
km, im Ergebnis einer Prüfung der Datenaktualität ggf. erforderlich 

 
 Nahrungsgebiete der Rast-und Überwinterungsvögel: GIS-Analyse der essentiellen 

oder traditionellen Nahrungs-flächen und der Flugkorridore, im Ergebnis einer Prüfung 
der Datenaktualität ggf. erforderlich 

 
Eine Orientierung für die Rastvogelkartierung gibt z. Bsp. der Leitfaden zur Anforderung an 
faunistische Untersuchungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren für WEA im Land 
Brandenburg15. 

                                              
14 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE), in der Neufassung 2018 des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
15 MLUL 2018: Anlage 2 zum Windkrafterlass: Untersuchungen tierökologischer Parameter im Rahmen von Genehmigungsverfah-
ren für Windenergieanlagen im Land Brandenburg 
https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Windkrafterlass_Anlage2.pdf  
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1.6. Zur Habitatanalyse 

Für eine Auswahl der Avifauna mit erhöhter Empfindlichkeit gegenüber WEA sind Habitatana-
lysen durchzuführen, wenn diese im artspezifischen Prüfbereich um die geplanten WEA 
Standorte vorkommen.  
 
In diesen Fällen ist eine Habitatanalyse im artspezifischen Radius um den Horst/Brutwald 
durchzuführen. Die Größe des Untersuchungsraums entspricht den artspezifischen Prüfberei-
chen (vgl. Tabelle 4 der AAB-WEA Teil Vögel). Weitere Anforderungen sind u.a. der Tabelle 4 
der AAB-WEA Teil Vögel zu entnehmen.  
 
Im Rahmen der durchzuführenden Habitatanalyse sind sowohl Dauergrünland, als auch ande-
re relevante Nahrungsflächen zu bewerten. Es ist hierzu eine Kartierung ausgewählter Biotope 
bzw. verschiedener Habitattypen durchzuführen. Ausgewählte Biotoptypen können der Anlage 
1 der AAB-WEA Teil Vögel entnommen werden. Zudem können auch weitere Parameter wie 
bspw. die Biologie und Ökologie der Art, die Topographie, die Infrastruktur oder die La-
ge/Größe von Ortschaften einzelfallspezifisch relevante und zu berücksichtigte Faktoren sein.  
 
Die Beurteilung der Habitateignung erfolgt mittels einer fachgutachterlichen Einschätzung und 
soll die Ausstattung der Untersuchungsräume mit den typischerweise aufgesuchten Land-
schaftsstrukturen hinreichend darlegen. Die Habitatanalyse kann insbesondere zur Ermittlung 
geeigneter Flächen für bspw. Lenkungsmaßnahmen bzw. zu deren Wirksamkeitsprognose 
verwendet werden. Die Auswertung hat hinreichend im Text und kartographisch zu erfolgen. 
Dabei sollten die Ergebnisse der Habitatanalyse, die Lage der Fortpflanzungsstätten und die 
geplanten WEA-Standorte gemeinsam in einer Karte dargestellt werden.  

1.7. Zu den Vermeidungsmaßnahmen 

In die Beurteilung, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt 
sind, werden Maßnahmen zur Vermeidung sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen einbe-
zogen. Artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung, vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen und sofern erforderlich kompensatorische Maßnahmen einschließlich eventuell erfor-
derliches Monitoring bzw. Risikomanagement werden in das Maßnahmenkonzept des LBP 
integriert.  
 
Die fachlich geeigneten Vermeidungsmaßnahmen zu den gegenüber WEA empfindlichen Vo-
gelarten und Fledermäusen finden sich in den artspezifischen Beurteilungshilfen der AAB-
WEA Teil Vögel und Teil Fledermäuse.   

1.7.1. Zu den Lenkungsflächen 

Für gewisse Arten ist das Anlegen von sog. Ablenkflächen eine anerkannte Vermeidungs-
maßnahme. Durch die Anlage von großflächigen, attraktiven, möglichst brutwaldnahen und 
windparkabgewandten Lenkungsflächen soll die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Bereich von 
WEA minimiert werden. Es sind hierzu die Hinweise der Anlage 1 der AAB-WEA Teil Vögel zu 
berücksichtigen (insbesondere für die Arten Schreiadler, Weißstorch, Rot- und Schwarzmilan).  

Die Lenkungsflächen müssen hinsichtlich der Gesamtgröße, der Lage und Konfiguration in 
sich sowie in Relation zu den sonstigen Nahrungsflächen eine fachlich geeignete Einheit bil-
den. Dies ist in jedem Fall von den konkreten standörtlichen Gegebenheiten abhängig. Als 
Ausgangsflächen sind Flächen auszuwählen, die bisher keine oder nur eine sehr geringe Eig-
nung für die jeweilige Art aufweisen. Der Ausgangszustand ist nachzuweisen. Soweit von dem 
Vorhaben essentielle oder traditionell wichtige Nahrungshabitate betroffen sind, kann eine 
erfolgreiche Ablenkung nicht prognostiziert werden. 

Lenkungsmaßnahmen sind durch Nebenbestimmungen in den Genehmigungsbescheiden zu 
verankern. Die Funktionsfähigkeit der Lenkungsflächen ist während des gesamten Genehmi-
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gungszeitraumes sicherzustellen. Flächengebundene Maßnahmen sind durch Eintragung ei-
ner Grunddienstbarkeit sowie geeignete Verträge mit den Eigentümern und Nutzern abzusi-
chern. 

Lenkungsflächen müssen mit jeglichem Betrieb (einschl. Probebetrieb) der WEA im relevanten 
Zeitraum bereits voll funktionstüchtig sein. 

Weitere Anmerkungen zu den Lenkungsflächen Rotmilan 

a) Lage der Fläche 

 Es sind brutplatznahe Nahrungsflächen auf der windparkabgewandten Seite des Brut-
platzes gemäß Anlage 1 AAB-WEA Teil Vögel herzustellen. 

 Lenkungsflächen müssen grundsätzlich außerhalb eines 1 km-Radius um die WEA ge-
legen sein. 

 Der Abstand zum Horst darf im Regelfall höchstens 2 km betragen. 
 die geplanten Flächen dürfen nicht im Konflikt mit anderen WEA oder Vorhaben stehen 

bzw. innerhalb der Windeignungsgebiete liegen. 

b) Größe der Fläche: 

 Der Umfang der zu schaffenden Lenkungsflächen muss je WEA mindestens dem Dop-
pelten der von den Rotorblättern überstrichenen Fläche entsprechen.  

 Es ist sicherzustellen, dass eine ausreichend große Initial-Lenkungsmaßnahme reali-
siert wird, um die angestrebte und erforderliche Lenkungswirkung auslösen zu können. 
Insbesondere bei WEA-Konfigurationen von 1-4 WEA ist dieser Thematik besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Dies bedeutet, dass bei 1- 4 WEA die angegebene Min-
destfläche nicht ausreicht, um eine Ablenkung tatsächlich zu initiieren. 

 Für jedes Brutpaar sind eigene Lenkungsflächen erforderlich, auch wenn sich die Akti-
onsräume der Brutpaare überlagern, da die Brutpaare ansonsten um die gleichen Flä-
chen konkurrieren und die Lenkungswirkung eingeschränkt wird. 

 Werden bereits mäßig geeignete Ausgangsflächen weiter aufgewertet, wobei nur eine 
erhebliche Aufwertung berücksichtigungsfähig ist, ist der Flächenumfang entsprechend 
zu erhöhen. 

c) Erforderliche Bewirtschaftung: 

 Die hinsichtlich der Ansprüche der Art Rotmilan angepasste erforderliche Bewirtschaf-
tung oder Pflege ist konkret festzulegen. Entsprechende Empfehlungen können den 
„Hinweisen zur Bewertung und Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vogelarten 
bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ (Herausgeber: Lan-
desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, 2015) ent-
nommen werden. 

Die Lenkungsmaßnahmen können artenschutzfachlich nur anerkannt werden, wenn eine hin-
reichend hohe Prognosesicherheit erlangt wird und die Flächen ausreichend groß sind. Dafür 
ist eine plausible, nachvollziehbare Wirksamkeitsprognose innerhalb der Artenschutzrechtli-
chen Prüfung beizubringen, welche sich auch mit den bereits verfügbaren Nahrungsflächen 
auseinandersetzt.  

Die Lenkungsflächen sind für jeden einzelnen betroffenen Horst und für jede WEA nachvoll-
ziehbar im LBP in gesonderten Maßnahmenblättern darzulegen und konkret zu benennen. 
Dies hat im Text und kartographisch zu erfolgen. Dabei ist die vorgesehene Bewirtschaftung 
der Flächen hinreichend genau zu erläutern. Eine Anrechnung der Lenkungsflächen auf den 
Ausgleich für ökologisch unterschiedliche Arten oder andere Ausgleichspflichten (z.B. gemäß 
Eingriffsregelung) ist grundsätzlich möglich, bedarf jedoch einer gesonderten Prüfung. 
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Voraussetzung für eine abschließende Stellungnahme seitens der UNB ist die Vorlage von 
entsprechenden Nutzungsverträgen mit Eigentümer/Bewirtschafter für Kompensationsmaß-
nahmen einschließlich Flächen für Artenschutzmaßnahmen (Lenkungsflächen, CEF-  Feldler-
che etc.). Die Maßnahmenblätter sind in diese Verträge aufzunehmen. 

1.7.2 Zu den begleitenden Maßnahmen 

Sofern begleitende Maßnahmen zu realisieren sind, sind diese durch Nebenbestimmungen in 
den Genehmigungsbescheiden zu verankern. Grundvoraussetzung ist die vorherige Abstim-
mung und vertragliche Regelung zwischen dem Betreiber der Anlage und den im Bereich der 
Anlagen agierenden Landnutzern. Diese sind einzureichen.  

a) Zeitlich befristete Abschaltung der WEA zu Attraktions-Zeitpunkten 

 wenn im Umkreis von 300 m um die WEA Bewirtschaftung (wie Ernte, Mahd, Mulchen, 
alle Maßnahmen zur Bodenbearbeitung wie z.B. Pflügen, Grubbern, Eggen, Ausbrin-
gen von Festmist o.ä) durchgeführt werden 

 in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang 

 an den Tagen, an denen die o.g. Bewirtschaftungsmaßnahmen durchgeführt werden 
sowie an den drei darauffolgenden Tagen 

 die Abschaltzeiten sind zu dokumentieren und auf Verlangen in auswertbarer Form der 
UNB einzureichen 

Die Umsetzung der Abschaltung der geplanten WEA ist auf gesonderten Maßnahmenblättern 
im LBP hinreichend zu erläutern, zu beschreiben und die betroffenen Flächen sind lesbar und 
maßstabsgerecht darzustellen. 

b) Gestaltende Maßnahmen im Umgebungsbereich der WEA 

Der Umgebungsbereich ist die vom Rotor überstrichene Fläche zuzüglich eines Puffers von 50 
m (Mastfußgestaltung) bzw. ein Umring von 300 m (Lagerung von Substraten).  

 Die Mastfußumgebung sollte insbesondere für Milane und Schreiadler möglichst unat-
traktiv gestaltet sein. 

 Die Lagerung von Ernteprodukten, Ernterückständen, Stroh, Heu, Mist usw. ist im Um-
kreis von 300 m zwischen 1. März und 31. Oktober zu vermeiden.   

 Grünlandflächen in der Mastfußumgebung sollten zwischen dem 1. März und dem 31. 
August nicht gemäht werden. 

 Die Bildung von für die Nahrungssuche attraktiven Grenzlinien zwischen unterschied-
lich strukturierten Kulturen ist zu vermeiden. 

 Dauerhaft befestigte Kranstellflächen sowie die unmittelbare Mastfußumgebung (bis 25 
m Radius) sind für Kleinsäuger möglichst unattraktiv zu gestalten. 

1.7.3 Vermeidungsmaßnahmen für nach AAB WEA nicht windkraftsensiblen Brutvo-
gelarten 

Nicht windkraftempfindliche Brutvogelarten können vor allem baubedingt an ihren Fortpflan-
zungs-und Ruhestätten durch WEA betroffen sein (Tötung von Individuen, Zerstörung der 
Fortpflanzungs-und Ruhestätten, erhebliche Störung). Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko 
und eine anlagen- oder betriebsbedingte erhebliche Störung sind bei nicht windkraftempfindli-
chen Brutvogelarten in der Regel nicht gegeben. 
 
Insbesondere im Eingriffsbereich kommen folgende (nicht abschließende) Vermeidungsmaß-
nahmen in Betracht: 
 

 Bauzeitenbeschränkung außerhalb der Brutzeit 
 Reduktion der temporären und dauerhaften Flächeninanspruchnahme 
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 Vermeidung von Anlockeffekten 
 
Kann die Beschädigung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten nach § 44 Absatz 1 Nr. 3 
BNatSchG auch durch Vermeidungsmaßnahmen nicht verhindert werden, so ist zu prüfen, ob 
die ökologische Funktion betroffener Fortpflanzungs-und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewährleistet ist oder dies durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) gewährleistet werden kann (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 

1.8. Zu den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)   

Für zulässige Eingriffe gestattet § 44 Abs. 5 BNatSchG die Durchführung „vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen“. Diese entsprechen den continuous ecological functionality-measures 
„CEF-Maßnahmen“ (vgl. EU-Kommission (2007): Leitfaden zum Strengen Systemschutz für 
Tierarten der FFH-Richtlinie, Kap. II.3.4.d). Demnach liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsver-
bote vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffener 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten- ggf. unter Hinzuziehung von CEF-Maßnahmen- im räumli-
chen Zusammenhang erfüllt sind. Die CEF-Maßnahmen dienen der kontinuierlichen Erhaltung 
der ökologischen Funktionalität von betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang. Zur rechtskonformen Anwendung dieser Regelung sind dabei ver-
schiedene funktionale, räumliche und zeitliche Anforderungen zu berücksichtigen.  
 
Bezüglich der Wirksamkeit einer CEF-Maßnahme wird die Definition laut LANA (2009) zu 
Grunde gelegt: 

„(…) Eine vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme ist wirksam, wenn: 

1. die betroffene Lebensstätte aufgrund der Durchführung mindestens die gleiche Aus-
dehnung und/oder eine gleiche oder bessere Qualität hat und die betroffene Art diese 
Lebensstätte während und nach dem Eingriff oder Vorhaben nicht aufgibt oder 

2. die betroffene Art eine in räumlichem Zusammenhang neu geschaffene Lebensstätte 
nachweislich angenommen hat oder ihre zeitnahe Besiedlung unter Berücksichtigung 
der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen Prognose-
sicherheit attestiert werden kann.“16 

 
Der Begriff des räumlichen Zusammenhangs hebt auf die artspezifischen Vernetzungsdistan-
zen ab, etwaige Ersatzlebensräume müssen sich innerhalb des Aktionsradius der betroffenen 
Individuen befinden. Dies bedeutet, dass der „räumliche Zusammenhang“ ausschließlich Flä-
chen umfasst, die in einer engen funktionalen Beziehung zu der betroffenen Lebensstätte ste-
hen und entsprechend dem artspezifischen Aktionsradius erreichbar sind. Die Ausgestaltung 
einer CEF-Maßnahme ist daher einzelfallabhängig und orientiert sich an der Ökologie der be-
troffenen Arten sowie der vorgefundenen Lebensraumgestaltung, mit Anforderungen an Um-
fang und Effektivität der CEF-Maßnahmen. 
 
Bei der Herstellung von Ersatzhabitaten/Brutplätzen sind beispielsweise dazu die Funktionser-
füllung, Kriterien zur Dimensionierung, Anforderungen an den räumlich-funktionellen Zusam-
menhang, Aktionsräume der betroffenen Arten und der Bezug zu der lokalen Population zu 
berücksichtigen. Voraussetzung für die Eignung der Maßnahme als CEF-Maßnahme ist eine 
hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, der alternative Brutplatz muss daher eine besonders hohe 
Eignung aufweisen. CEF-Maßnahmen bedürfen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt 
der ökologischen Funktionalität sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im Einzel-
fall festzulegen. Das Monitoring von CEF-Maßnahmen wäre u.a. auf einen bekannten Brutbe-
stand der jeweiligen Art im Vorhabengebiet auszuweiten. Es wäre hinreichend zu belegen, 
dass ein Ausgleich zu dem beeinträchtigten Bruthabitat stattgefunden hat bzw. ist sicherzu-
stellen, dass es zu keiner Umsiedlung der bestehenden Brutpopulation kam.  

                                              
16 Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz (LANA) (2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesna-
turschutzgesetzes, S. 12 
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Falls CEF-Maßnahmen erforderlich werden, sind diese im AFB und in gesonderten Maßnah-
menblättern im LBP hinreichend detailliert darzulegen.  
 
Weitere Beispiele für CEF-Maßnahmen können die Schaffung künstlicher Fortpflanzungsstät-
ten (Nistkästen, Kunsthorste, etc.) oder die Schaffung bzw. Entwicklung natürlicher Ausweich-
habitate für Höhlenbrüter, die Entwicklung/Pflege bestehender Feldhecken, Feldgehölze, 
Streuobstwiesen, etc., das Anlegen von Feldhecken, Feldgehölzen, Baumreihen, etc. sowie 
Schaffung künstlicher Fortpflanzungsstätten (Nistkästen, Kunsthorste, etc.) für strukturreiches 
Offenland bewohnende Arten.  
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2. Zu den Fledermäusen 

Es hat eine Erfassung/Erhebung/Untersuchung von potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten und anderen potentiell bedeutenden Fledermauslebensräumen zu erfolgen. Dazu sind 
folgende Untersuchungen zwingend durchzuführen: 

2.1 Erfassung von Quartieren  

Es ist eine Recherche bekannter Fledermausquartiere durchzuführen: 

 Diese umfasst die Anfrage bzw. den Ankauf von Daten bei NABU, LUNG, UNB, ggf. 
weiteren Fledermausexperten der Region sowie ggf. Recherche in anderen arten-
schutzrechtlichen Gutachten im Planungsraum.  

 Quartiernachweise, die älter als 5 Jahre sind, sollten vom Betreiber auf den aktuellen 
Status überprüft werden. 

Es ist eine Habitatanalyse aller Strukturen mit Quartierpotenzial durchzuführen: 

 Auswertung von Luftbildern, Topographischen Karten und Biotoptypenkarten, ggf. Da-
tenspeicher Wald, Geländebegehung. 

 Strukturen mit Quartierpotenzial sind: Bäume (auch Einzelbäume, Alleebäume, Obst-
bäume usw. ab einem > BHD 30 cm oder wenn sie besondere Strukturen aufweisen), 
Nistkästen, Bauwerke (Gebäude, Brücken, Bunker, Keller, Eiskeller usw.). 

 Beschreibung und Verortung aller Strukturen mit Quartierpotenzial in Text (oder Tabel-
le) und Karte. 

(AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 26, Tab. 1) 

2.2 Erfassung von bedeutenden Leitstrukturen  

Es ist eine Habitatanalyse aller potentiellen Leitstrukturen durchzuführen:  

 Erfassung aller potenziellen Leitstrukturen durch Auswertung von Luftbildern, Topo-
graphischen Karten und Biotoptypenkarten. 

 Potenzielle Leitstrukturen sind: Gewässer, bes. Fließgewässer, Hecken, Baumreihen, 
Feldgehölze, Uferbegleitgehölze, Waldaußen und –innenränder (Waldwege), Parks 
und Streuobstwiesen, unter Umständen auch Einzelbäume (wenn weniger als 150 m 
von den nächstgelegenen anderen Strukturen entfernt). 

 Beschreibung und Verortung aller Strukturen mit Quartierpotenzial in Text (oder Tabel-
le) und Karte. 

(AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 28, Tab. 2) 

2.3 Erfassung von bedeutenden Jagdgebiete an großen Gewässern, Gewässerkomple-
xen und Feuchtgebieten  

Es ist eine Habitatanalyse aller Gewässer, Gewässerkomplexe und Feuchtgebiete durchzu-
führen: 

 Erfassung aller potenziellen Jagd-Gewässer durch Auswertung von Luftbildern und 
Topographischen Karten. 

 Potenziell bedeutende Jagdgewässer sind: Stillgewässer > 1 ha, Gewässerkomplexe 
aus > 3 Kleingewässern (Sölle u.a.), Fließgewässer 1. und 2. Ordnung, Feuchtgebiete 
> 5 ha. 

 Beschreibung und Verortung aller Gewässer in Text (oder Tabelle) und Karte. 

(AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 29, Tab. 3) 
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In Abhängigkeit von den Ergebnissen der oben aufgeführten Untersuchungen obliegt die Ent-
scheidung dem Antragsteller, ob weitere Erfassungen der Fledermausaktivität durchgeführt 
werden. Abhängig davon ergeben sich die folgenden unterschiedlichen Konstellationen. 

a) Keine Strukturen vorhanden: 

An Standorten, die nachweislich keiner der oben genannten Strukturen im Umfeld (siehe je-
weils Abstandsdefinitionen in Kapitel 3 der AAB-WEA Teil Fledermäuse) aufweisen, sind keine 
weiterführenden Fledermauserfassungen / Erfassungen von bedeutenden Fledermauslebens-
räume erforderlich. Die Anforderungen an weiteren Untersuchungen zur Vor-Einschätzung der 
Fledermausaktivität sind der AAB-WEA Teil Fledermäuse (u.a. S. 31-32) zu entnehmen.  

a.a.) Es werden keine freiwilligen weiteren Untersuchungen zur Vor-Einschätzung der Fleder-
mausaktivität durchgeführt 

Es sind bereits im 1. Betriebsjahr pauschale Abschaltzeiten vom 10.07 bis 30.09 sowie ein 
Höhenmonitoring umzusetzen. 

a.b.) Es werden freiwillige weitere Untersuchungen zur Vor-Einschätzung der Fledermausakti-
vität durchgeführt 

Werden freiwillige weitere Untersuchungen zur Vor-Einschätzung der Fledermausaktivität 
durchgeführt sind die Anforderungen der AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 31-32 zu entnehmen. 

 Im Ergebnis: kein erhöhtes Kollisionsrisiko 

Es ist als Risikomanagement ein Höhenmonitoring umzusetzen; ggf. sind ab dem 2./3. Be-
triebsjahr Abschaltzeiten zu formulieren.  

 Im Ergebnis: erhöhtes Kollisionsrisiko 

Es sind bereits im 1. Betriebsjahr pauschale Abschaltzeiten vom 10.07 bis 30.09 sowie ein 
Höhenmonitoring umzusetzen. 

b) Es sind Strukturen vorhanden: 

An Standorten, die nachweislich die oben genannten Strukturen im Umfeld (siehe jeweils Ab-
standsdefinitionen in Kapitel 3 der AAB-WEA Teil Fledermäuse) aufweisen, der Antragsteller 
aber pauschale Abschaltzeiten vom 01.05. bis 30.09. umsetzt, sind ebenfalls keine freiwillige 
weitere Untersuchungen zur Vor-Einschätzung der Fledermausaktivität und keine freiwilligen 
Aktivitätserfassungen von bedeutenden Fledermauslebensräume erforderlich. 

b.a.) Es werden keine freiwilligen Aktivitätserfassungen durchgeführt: 

Wenn keine Verschiebung des Standortes möglich ist, sind bereits im 1. Betriebsjahr pauscha-
le Abschaltzeiten vom 01.05. bis 30.09. sowie ein Höhenmonitoring umzusetzen. 

b.b.) Es werden freiwillige Aktivitätserfassungen durchgeführt: 

Die Anforderungen an die Aktivitätserfassung sind bei Quartieren der Tabelle 1 (AAB-WEA 
Teil Fledermäuse S. 26-27), bei Leitstrukturen der Tabelle 2 (AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 
28) und bei Jagdgebieten an Gewässern der Tabelle 3 (AAB-WEA Teil Fledermäuse S. 29) zu 
entnehmen. 

 Im Ergebnis: bedeutende Fledermauslebensräume mit hoher Aktivität 

Es sind bereits im 1. Betriebsjahr pauschale Abschaltzeiten vom 01.05. bis 30.09 sowie 
ein Höhenmonitoring umzusetzen. 

 Im Ergebnis: keine bedeutenden Fledermauslebensräume ohne hohe Aktivität 
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Es wurde hier durch die Untersuchungen nachgewiesen, dass es sich um keinen tatsäch-
lich bedeutenden Fledermauslebensraum ohne hohe Aktivität handelt. 

In diesem Fall kann dann analog zu Punkt „a) keine Strukturen vorhanden“ weiter vorge-
gangen werden.  

2.4 Pauschale Abschaltzeiten 

Prinzipiell kann das Kollisionsrisiko von Fledermäusen durch pauschale oder standortspezifi-
sche Abschaltung der WEA gemindert werden. In Abhängigkeit der obigen Konstellation kön-
nen sich pauschale Abschaltzeiten vom 01.05. bis 30.09 oder vom 10.07. bis 30.09 ergeben.  

Abschaltzeiten sind insbesondere sinnvoll, wenn migrierende Fledermäuse betroffen sind, da 
sich die Notwendigkeit der Abschaltung dann auf einen kurzen Zeitraum während der Wande-
rungszeit der Fledermäuse beschränkt.  

Im Umfeld von bedeutenden Fledermaus-Lebensräumen ergeben sich dahingegen häufig Ab-
schaltzeiten, die sich über einen längeren Zeitraum im Jahr ziehen.  

Es kann hier sinnvoller sein, die räumliche Anordnung der WEA zu optimieren, sodass die 
Abstände zu den bedeutenden Lebensräumen eingehalten werden. Diese Entscheidung ob-
liegt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten dem Antragsteller/Betreiber. Vor dem Hintergrund 
einer Gefährdung des wirtschaftlichen Anlagebetriebs liegt es im Interesse des Anlagenbetrei-
bers sich vor Genehmigung der Anlagen hinreichend mit ggf. erforderlichen, weitrechenden 
Abschaltzeiten bzw. mit der Verschiebung der Anlagenstandorte auseinanderzusetzen zu set-
zen. Das Erfordernis von Abschaltzeiten ist daher bei der Wirtschaftlichkeitsermittlung für den 
Standort schon sehr frühzeitig zu berücksichtigten.  

Der Faktor Temperatur wird in der AAB-WEA Teil Fledermäuse für die Vorhersage von Fle-
dermausaktivitäten als nicht geeigneter Parameter eingeschätzt.  

Gemäß AAB-WEA Teil Fledermäuse kann bei den pauschalen Abschaltungen neben den Pa-
rameter Tageszeit und Windgeschwindigkeit auch die Niederschlagsmenge berücksichtigt 
werden. Eine Erfassung des Niederschlages ist nicht erforderlich, wenn dieser bei den Ab-
schaltzeiten nicht berücksichtigt werden soll (d.h., dass die WEA sowohl bei einem Nieder-
schlag von < 2 mm/h als auch bei stärkerem Niederschlag nicht betrieben werden, wenn die 
anderen Parameter zutreffen). Nach Brinkmann et al. (2011)17 sind die Kosten für die Erfas-
sung des Niederschlages höher, als die zu erwartenden Mehr-Erträge, wenn der Niederschlag 
bei den Abschaltalgorithmen berücksichtigt wird. Die Entscheidung liegt beim Antragsteller.  

Im AFB ist dann die geplante Erfassung des Niederschlags (Art und Weise der Erfassung, 
verwendete Messtechnik etc.) plausibel und hinreichend zu beschreiben.  

Die pauschalen Abschaltzeiten sind auf gesonderten Maßnahmenblättern im LBP hinreichend 
zu erläutern.  

Als Beleg für die erfolgten Abschaltungen müssen der Genehmigungsbehörde die Laufzeitpro-
tokolle jährlich bis zum 31.03. des Folgejahres vorgelegt werden. 

2.5 Gondel-/Höhenmonitoring 

Gemäß der AAB-WEA Teil Fledermäuse können die pauschalen Abschaltzeiten an die stand-
ortspezifische Fledermausaktivität im Rotorbereich basierend auf den Ergebnissen des min-
destens zweijährigen Höhenmonitoring (auch als Gondelmonitoring bezeichnet) angepasst 
werden.  

Dazu ist ein mindestens zweijähriges Höhenmonitoring in den ersten beiden Betriebsjahren 
(ganzer Aktionszeitraum Fledermäuse 01.04. bis 30.10., Anwendung ProBat-Tool) durchzu-
                                              
17

 BRINKMANN, R., BEHR,O., NIERMANN, I. & M.REICH (Hrsg.) (2011): Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und 
Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergie-anlagen. Umwelt und Raum Bd. 4, Cuvillier Verlag, 
Göttingen, 457 S 
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führen. Das Höhenmonitoring ist bezüglich Anzahl und Auswahl der zu untersuchenden WEA-
Standorte, der Erfassungszeiten und Erfassungsmethoden entsprechend der Anforderungen 
der AAB-WEA Teil Fledermäuse zu konzipieren und durchzuführen. 

Dieses Konzept zum Höhenmonitoring ist während des Genehmigungsverfahrens mit den 
Antragsunterlagen zur Prüfung und Abstimmung bei der UNB einzureichen. Dazu sind zu den 
o.g. Angaben auch Aussagen zu den angewandten Geräten, Detektortypen und deren Einstel-
lungen (bspw. Empfindlichkeiten), Einbauort, etc. zu bringen.  

Nach Abschluss des zweijährigen Höhenmonitorings sind die Ergebnisse und Auswertung der 
Genehmigungsbehörde und der UNB in nachvollziehbarer Form unaufgefordert vorzulegen. 
Dazu ist ein Bericht des Fachgutachters mit den Monitoring-Ergebnissen, dessen fachliche 
Beurteilung mit Vorschlägen zum Abschaltalgorithmus, die Betriebsprotokolle und die Ergeb-
nisse der Klimadaten-Messung bis zum 31.01 des Folgejahres vorzulegen. Wird das Höhen-
monitoring zu einem anderen Zeitpunkt als dem 01.04 gestartet, verschieben sich die Fristen 
entsprechend. 

Weitergehende, nicht abschließende Hinweise zu den Gutachten des Höhenmonitoring: 

 Zu den untersuchten WEA sind die wichtigsten standörtlichen Angaben zu bringen. 
 Die verwendeten Aufnahmegeräte und Einstellungen (bspw. Empfindlichkeiten) 

sind zu nennen. 
 Bei der Auswertung muss die Zeiteinstellung (Sommer-/Winterzeit) beachtet wer-

den. Es ist auf die korrekte Zeiteinstellung an den Geräten zu achten. 
 Hinweise auf Schwärmereignisse sollten detailliert beschrieben und dargestellt 

werden. 
 Angaben zu den Korrelationen der Fledermausaktivität zu Parametern wie bspw. 

die Windgeschwindigkeit in Gondelhöhe und Niederschlag hat in den Gutachten zu 
erfolgen. 

 Die Gutachter haben die Funktionsfähigkeit ihrer Geräte und die Kalibrierung der 
Mikrofone zu garantieren. 
 

Die Fledermausaktivität ist nach der Hälfte des Genehmigungszeitraumes, spätestens alle 12 
Jahre erneut zu erfassen und zu bewerten. Die Abschaltzeiten sind dann ggf. anzupassen 
(AAB-WEA Teil Fledermaus S. 22). 

3. Zur Abweichung von Methodenstandards, AAB-WEA etc.  

Die rechtsichere Belastbarkeit von Gutachten im Rahmen von Genehmigungsverfahren ba-
siert u.a. auf der Anwendung von methodischen Standards, sowie einer vorhanden und voll-
ständigen Methodendarstellung. Aus rechtlichen Gründen darf eine von den obersten Landes-
behörden zur Verfügung gestellte zusätzliche fachliche Konkretisierungsebene, wie bspw. die 
Windkrafterlasse der Bundesländer, ohne fachliche Begründung nicht außer Acht gelassen 
werden. Dies betrifft auch die Abweichungen von diesen Vorgaben. Werden Maßnahmen in 
einem geringeren Umfang geplant, als solche, die in den Beurteilungshilfen empfohlen wer-
den, muss plausibel erläutert werden aus welchen Gründen die vorgesehenen Schutzmaß-
nahmen ausreichen, damit das Tötungsrisiko durch den Betrieb der Windenergieanlagen nicht 
signifikant erhöht wird. Es muss nachvollziehbar begründet werden, warum die Abweichung in 
den Erfassungen von den empfohlenen Standardmethoden/Mindestanforderungen, natur-
schutzfachlich geeignet sind.18 

  

                                              
18 VHG München, Urt. v. 18.06.2014 – 22 B 13.1358, NuR 2014, 736 (738) 
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4. Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Ein Windkraftvorhaben stellt gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 12 
NatSchAG M-V19 einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft dar, welcher die ökologi-
sche Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild erheblich oder nachhal-
tig beeinträchtigen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfordern kann.  
 
Damit die UNB in der Lage ist, die Beeinträchtigungen zu bewerten, die das geplante Vorha-
ben verursacht und die notwendigen Festsetzungen zu treffen, hat der Landschaftspflegeri-
sche Begleitplan (LBP) die erforderlichen Angaben dazu zu enthalten20. Es sind sämtliche 
Änderungen, die im Laufe des Verfahrens vorgenommen wurden, in den überarbeiteten LBP 
aufzunehmen. 

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind 
laut § 15 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem 
Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Es geht nicht um die Vermeidung des Vor-
habens, sondern um dessen Wirkungen21.  

Gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG sind vom Verursacher eines Eingriffs zur Vorbereitung der 
Entscheidungen und Maßnahmen zur Durchführung des § 15 BNatSchG in einem nach Art 
und Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erfor-
derlichen Angaben zu machen, insbesondere über 1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf 
des Eingriffs sowie über 2. die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich 
und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur 
tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen. 
Die zuständige Behörde kann die Vorlage von Gutachten verlangen, soweit dies zur Beurtei-
lung der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich 
ist. 
Die sogenannte Mitwirkungspflicht des Verursachers eines Eingriffs umfasst somit ebenfalls 
die Pflicht die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen22. 

4.1. Bestandserfassung von Natur und Landschaft 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen oder des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG).  
Die im Einwirkungsbereich des Eingriffs liegenden Biotoptypen sind stets zu erfassen und zu 
bewerten. Die Erfassung der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage 
der vom LUNG herausgegebenen Biotopkartieranleitung in der jeweils aktuellen Fassung.  
Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist neben der Ermittlung des Biotoptyps immer eine differenzier-
te floristische und faunistische Kartierung (ausführliche Biotopkartierung) vorzunehmen. Hin-
weise zur Kartierung sind der Biotopkartieranleitung sowie hinsichtlich der Tierartenerfassung 
den Anlagen 2 und 2a der HzE 201823 zu entnehmen. Bei anderen Eingriffen kann die örtlich 
zuständige Naturschutzbehörde eine ausführliche Biotoperfassung verlangen, soweit es zur 
Beurteilung des Eingriffs erforderlich ist, insbesondere, wenn das Vorkommen von Rote-Liste-
Arten nicht auszuschließen ist. Dies wird in der Regel spätestens dann der Fall sein, wenn 

                                              
19 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsge-
setz) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), letzte berücksichtigte Änderung vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221) 
20 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 17 BNatSchG Rn. 39 
21 Fischer-Hüftle/Schumacher in: Schumacher/Fischer-Hüftle, Kommentar, 2. Auflage (2011), § 15 Rn. 19 
22 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 17 BNatSchG Rn. 32 
23 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) in der Neufassung 2018 des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 
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größere Flächen (ab 0,5 ha) eines Biotops ab der Wertstufe 3 nach Anlage 3 der HzE 2018 
betroffen sind.  
 
In den Antragsunterlagen ist ebenfalls die Betroffenheit von Schutzgebieten gemäß §§ 21 bis 
29 BNatSchG (u.a. Biotopverbund, Landschaftsschutzgebiet, Geschützter Landschaftsbe-
standteil/Flächennaturdenkmal, Naturdenkmale, Naturparke, Biosphärenreservate, NSG) nach 
den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen sowie der Natura-2000-Gebiete gemäß § 34 
BNatSchG darzustellen. Bei der Planung von WEA sind Biotopverbundflächen ferner zu be-
rücksichtigen. Diese Flächen dienen insbesondere der Sicherung der Populationen von wild-
lebenden Tier- und Pflanzenarten und der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung 
von funktionsfähigen ökologischen Wechselbeziehungen (§ 21 Abs. 1 BNatSchG). Ebenfalls 
muss in den Antragsunterlagen ein Befassen mit der Betroffenheit von gesetzlich geschützten 
Bäumen, Alleebäumen und Biotopen nach §§ 18, 19 und 20 NatSchAG M-V erfolgen.  
 
Bei der Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope ist grundsätzlich eine ausführliche Biotop-
kartierung vorzunehmen. Gemäß HzE 2018 ist auch zu prüfen, ob gesetzlich geschützte Bio-
tope ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung liegt vor, 
wenn es zu einer möglichen negativen Veränderung kommen kann24. Die erhebliche Beein-
trächtigung muss dabei nicht feststehen, sondern eintreten können25. Insoweit sind die mittel-
baren Beeinträchtigungen von den geschützten Biotopen im Wirkbereich I laut Anlage 5 der 
HzE 2018 (d.h. bspw. 100 m plus Rotorradius) um die WEA zu prüfen und darzustellen.  
Des Weiteren ist zu prüfen, ob Schutzgüter mit Funktionsausprägungen von besonderer Be-
deutung der Anlage 1 der HzE 2018 von dem Vorhaben betroffen sind. Dazu sind die jeweils 
beeinträchtigten Funktionen im Einzelnen zu erfassen und zu bewerten. 
 
a) nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Einzelbäume 
Das NatSchAG M-V sieht in § 18 Abs. 1 Satz 1 den gesetzlichen Schutz von Einzelbäumen 
vor. Damit unterliegen Bäume mit Stammumfängen von mehr als 100 cm in einer Höhe von 
1,3 Metern über dem Erdboden, außer in den unter § 18 Abs. 1 Satz 2 NatSchAG M-V ge-
nannten Fällen, dem gesetzlichen Baumschutz. Gemäß § 18 Abs. 3 Nr. 1 NatSchAG M-V hat 
die untere Naturschutzbehörde eine Ausnahme von dem gesetzlichen Einzelbaumschutz zu-
zulassen, wenn ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben 
sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann.  
Es sind seitens des Antragstellers verschiedene Planungsalternativen für das Vorhaben zu 
erarbeiten und in die Antragstellung für die Ausnahme der geschützten Einzelbäume plausibel 
zu begründen. 
Wenn die Antragsstellung begründet ist, ergibt sich ein verpflichtendes Ausgleichserfordernis 
nach § 18 Abs. 3 Satz 2 NatSchAG M-V i.V.m. § 15 Abs. 2 BNatSchG und entsprechend dem 
Baumschutzkompensationserlass M-V vom 15.10.200726. Der Kompensationsumfang ist im 
Baumschutzkompensationserlass in Nr. 3.1.2 geregelt und wird nach folgender Bemessungs-
grundlage ermittelt: Für einen Baum mit einem Stammumfang von 50 - 150 cm ist ein Ersatz-
baum, für einen Baum mit einem Stammumfang von 151 - 250 sind zwei Ersatzbäume und für 
einen Baum mit einem Stammumfang von über 250 cm sind drei Ersatzbäume zu pflanzen.  
 
b) nach § 19 NatSchAG M-V geschützte Alleebäume und einseitige Baumreihen 
Im Sinne des Alleenerlasses M-V27 bilden beidseitig gegenüberliegenden Baumreihen eine 
Allee sowie mehr als drei Straßenbäume pro 100 Meter einseitig eine Baumreihe. Alleen sind 
in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gepflanzte linienförmige Baumbestände ohne 
oder mit Strauchschicht, die ein- (Reihe) oder beidseitig (Allee) entlang von Straßen und We-

                                              
24 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 14 BNatSchG Rn. 15 
25 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 14 BNatSchG Rn. 18 
26 Baumschutzkompensationserlass – Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
vom 15. Oktober 2007 
27 Schutz, Pflege und Neuanpflanzung von Alleen und einseitigen Baumreihen in Mecklenburg-Vorpommern (Alleenerlass) in der 
Bekanntmachung vom 18. Dezember 2015, Punkt 3 
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gen verlaufen28. Das NatSchAG M-V sieht den gesetzlichen Schutz von Alleebäumen sowie 
einseitigen Baumreihen in § 19 Abs. 1 Satz 1 NatSchAG M-V vor. Gemäß § 19 Abs. 2 
NatSchAG M-V kann die Naturschutzbehörde Befreiungen unter den folgenden Vorausset-
zungen des § 67 Abs. 1 und 3 BNatSchG erteilen: 

1. aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 
und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die Abweichung mit den Belangen von Natur- und Landschaftspflege verein-
bar ist. 

Es sind seitens des Antragstellers verschiedene Varianten im Zuge der Planung des Vorha-
bens in den Antragsunterlagen zu erarbeiten und zu bewerten. Im Befreiungsantrag ist plausi-
bel zu begründen warum eine Befreiung zugelassen werden soll. 
Nach § 19 Abs. 3 NatSchAG M-V i.V.m. § 15 Abs. 2 BNatSchG und dem Alleenerlass M-V 
ergibt sich das verpflichtende Ausgleichserfordernis. Die zuständige Behörde hat darauf hin-
zuwirken, insbesondere im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, rechtzeitig und 
in ausreichendem Umfang Neuanpflanzungen vorzunehmen oder für deren Durchführung zu 
sorgen. Der Kompensationsumfang im Baumschutzkompensationserlass in Nr. 3.2 und im 
Alleenerlass M-V geregelt (Abschnitt 5.2) und zielt darauf ab, dass der Alleenbestand trotz der 
Fällungen durch Neuanpflanzungen mindestens erhalten bleibt. Der Kompensationsumfang 
wird nach folgender Bemessungsgrundlage ermittelt: Fällungen im Zuge von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit werden im Verhältnis 1:3 kompensiert. Von den drei zu 
kompensierenden Bäumen je gefälltem Baum soll ein Baum gepflanzt werden. Die für Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit nicht in Natur (durch Pflanzung) kompen-
sierten Bäume werden durch Zahlung von 400 Euro je Baum in den Alleenfonds des Landes 
M-V ausgeglichen.  
 
c) nach § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützte Biotope 
Das NatSchAG M-V sieht den gesetzlichen Schutz von Biotopen in § 20 Abs. 1 NatschAG M-V 
vor. Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 NatSchAG M-V kann die untere Naturschutzbehörde auf An-
trag im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten gemäß § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zulassen, 
wenn die Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können.  
Es sind seitens des Antragstellers verschiedene Varianten in den Antragsunterlagen zu erar-
beiten sowie zu betrachten. Im Ausnahmeantrag ist plausibel zu begründen warum die untere 
Naturschutzbehörde im vorliegenden Einzelfall eine Ausnahme vom gesetzlichen Biotopschutz 
zulassen soll.  
Das verpflichtende Ausgleichserfordernis für die Ausnahme vom Biotopschutz ergibt sich aus 
§ 20 Abs. 3 Satz 1 NatSchAG M-V i.V.m. § 15 Abs. 2 BNatSchG. Kompensationsmaßnahmen 
sind gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhal-
ten und rechtlich zu sichern. 
 
d) nach § 29 NatSchAG M-V Gewässerschutzstreifen 
In seltenen Fällen kann es bei der Errichtung und dem Betrieb von WEA zu einer Betroffenheit 
des Gewässerschutzstreifens kommen. Das NatSchAG M-V sieht in § 29 Abs. 1 Satz 1 den 
Schutz des Gewässerstreifens vor Errichtung oder einer wesentlichen Änderung baulicher 
Anlagen vor. In einem Abstand von 50 Metern von der Mittelwasserlinie von Gewässern erster 
Ordnung sowie an Seen und Teichen mit einer Größe von einem Hektar und mehr dürfen bau-
liche Anlagen nicht errichtet oder wesentlich verändert werden.  Ziel der Regelung ist es, dass 
das jeweilige Gewässer einschließlich seiner Umgebung in seiner Funktion als Lebensstätte 
zahlreicher, oft bedrohter oder bestandsgefährdeter, Tier- und Pflanzenarten erhalten bleibt.   

                                              
28 Alleenschutz – Leitfaden und Musterstellungnahme des Nabu Brandenburg, abgerufen am 30.04.2021 
https://brandenburg.nabu.de/imperia/md/content/brandenburg2/gehoelzschutz/alleenschutz/leitfaden_alleenschutz_landsesb__ro
_2015.pdf, Stand: April 2015, S. 1 
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Gemäß § 29 Abs. 3 NatSchAG M-V können Ausnahmen von den Verboten gemäß § 29 Abs. 1 
NatSchAG M-V zulassen, wenn einer der Fälle in § 29 Abs. 3 NatSchAG M-V einschlägig ist. 
Dazu ist ein plausibel begründeter Antrag zu stellen. 

4.2. Vorhabenauswirkungen auf die Schutzgüter des BNatSchG 

Im Zulassungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von WEA sind die bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen auf die o.g. Schutzgüter zu prognostizieren und nach 
den fachgesetzlichen Maßstäben des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewerten.  
Bspw. ist der Neubau einer WEA durch die Überbauung des Bodens, insbesondere für das 
Fundament, immer ein Eingriff, der die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
beeinträchtigt. Außerdem kann es durch Wegebau und Erschließungsmaßnahmen ebenfalls 
zu erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes kommen. Das Bundesnaturschutzge-
setz gibt vor, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nicht erfolgen 
dürfen (Vermeidungsgebot). Sind die Beeinträchtigungen nicht vermeidbar, so sind sie so ge-
ring wie möglich zu halten (Minimierungsgebot). Unvermeidbare Beeinträchtigungen müssen 
ausgeglichen oder ersetzt werden. Das bedeutet, dass Maßnahmen zu Gunsten der Natur 
durchgeführt werden müssen.  
 
Die Auswirkung des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter und die Betroffenheit ihrer 
Funktionen im Naturhaushalt  

 Boden z. B. Speicher-, Regler-, Puffer- und Filterfunktion, Archivfunktion, Ertrags-
funktion, 

 Wasser z. B. Grundwasserneubildungs-, Grundwasserdargebots- und Oberflä-
chenschutzfunktion, 

 Klima/Luft u.a. bioklimatische sowie lufthygienische Regenerationsfunktion und 
Lebensraumfunktion, 

 Tiere/Pflanzen z. B. Lebensraumfunktion 
 biologische Vielfalt, 
 Landschaftsbild z. B. landschaftsästhetische Funktion, Raumfunktion 

sind darzustellen und zu bewerten. 
 
Ebenfalls sind die Betroffenheit der Funktionen von besonderer Bedeutung der Anlage 1 in der 
HzE 2018 bei Betroffenheit darzustellen und zu bewerten. 
 

4.3. Vorhabenauswirkungen auf die Schutzgebiete 

Es müssen die Auswirkungen des Vorhabens auf die jeweiligen Schutzgebiets-Verordnungen, 
Natura-2000-Managementpläne etc. geprüft werden. Dazu sind die direkte oder indirekte Be-
troffenheit von Zielarten, Lebensraumtypen, Schutzzwecken sowie Erhaltungszielen durch das 
Vorhaben zu betrachten. Maßgabe für die Prüfung sind die entsprechenden Schutzgebiets-
verordnungen bzw. unmittelbar geltenden Bestimmungen, die Vorschriften über die Prüfung 
von Projekten nach § 34 BNatSchG sowie die Vorschriften der Eingriffsregelung. 
 

4.4. Maßnahmen zum Schutz, zur Vermeidung und Verminderung vor/von Beein-
trächtigungen 

Die Möglichkeiten, Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu begrenzen, sind auszuschöpfen. 
Es sind dazu konkrete Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in den Antragsun-
terlagen zu erarbeiten. Diese umsetzungsreifen Maßnahmen sind in Maßnahmenblättern den 
Antragsunterlagen beizufügen. 
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4.5. Bewertung und Bilanzierung des Eingriffs/Kompensationsbedarfs 

Zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind der vorhandene Zustand von Natur und Land-
schaft im Einwirkungsbereich des Eingriffs sowie die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu erfassen und zu bewerten. 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-
chen oder des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, 
die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Beeinträchtigungen im Sinne des Geset-
zes sind als erheblich einzustufen, wenn die Dauer des Eingriffs bzw. die mit dem Eingriff ver-
bundenen Beeinträchtigungen voraussichtlich länger als fünf Jahre andauern werden. Bei der 
Eingriffsermittlung sind die Landschaftsbildbeeinträchtigung nach den „Hinweisen zur Ein-
griffsbewertung und Kompensationsplanung für Windkraftanlagen, Antennenträger und ver-
gleichbare Vertikalstrukturen“ LUNG 2006 (sog. Kriedemann-Erlass) zu berechnen. Die Beein-
trächtigungen der übrigen Schutzgüter werden nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ 
LUNG 2018 (sog. HzE 2018) ermittelt.  In diesem Schritt sind alle unvermeidbaren Eingriffe zu 
bilanzieren und hinsichtlich der Erheblichkeit zu bewerten. 
 
a) zur Ermittlung des vorhabenbezogenen Kompensationserfordernisses für die Land-

schaftsbildbeeinträchtigung 
 
WEA haben Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild, das im Hinblick auf seine Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie im Hinblick auf seinen Erholungswert bewahrt werden soll 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 BNatSchG). Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes liegt vor, wenn das Vorhaben als Fremdkörper in Erscheinung tritt und einen negativ 
prägenden Einfluss auf das Landschaftsbild hat29. Zu berücksichtigen sind bei der Beurteilung 
von Standorten für WEA insbesondere die Bedeutung als Naturlandschaft (vom menschlichen 
Einfluss unbeeinflusst gebliebene Landschaften) und als historische gewachsene Kulturland-
schaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern. Ferner zu berücksichtigen sind 
die Sichtbarkeit der Anlage in der Landschaft im Hinblick auf ihre Nah- und Fernwirkung, ein-
schließlich der Beeinträchtigung der Geomorphologie, die Minderung des Erholungswerts so-
wie die Unberührtheit der Landschaft oder Vorbelastungen durch technische Infrastruktur. Bei 
WEA ist aufgrund von deren Größe, Gestalt, Rotorbewegung und Beleuchtung in der Regel 
von einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen. 
Die Ermittlung der Landschaftsbildbeeinträchtigung ist nach dem Kriedemann-Erlass vorzu-
nehmen. Die grundsätzliche Anwendung der Methodik des Kriedemann-Erlasses wird vom 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V empfohlen. Eine Abweichung von der Berech-
nungsmethodik des Kriedemann-Erlasses kann nur nach landesweiter Festlegung durch das 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt M-V erfolgen. 
 
Eine gemeinsame Eingriffsbewertung mehrerer WEA ist nach der Methode des Kriedemann-
Erlasses nur innerhalb eines immissionsschutzrechtlichen Antrages möglich. Selbst wenn die 
(hinzugebauten) Anlagen sich innerhalb desselben Eignungsgebietes befinden, ist eine ge-
meinsame Kompensationsermittlung (mit bereits vorhandenen Anlagen) nicht vorgesehen. 
Somit hat die Zusammenstellung des Kompensationsflächenbedarfs für die Landschaftsbild-
beeinträchtigungen für die antragsgegenständlichen WEA zu erfolgen. 
Die Vorbelastung vorhandener WEA ist über die Abschläge gemäß Punkt 4.1.4.4 des Kriede-
mann-Erlasses zu berücksichtigen. 
 
Die Bewertung homogener Landschaftsbildräume hat innerhalb der gesamten visuellen Wirk-
zone gemäß Punkt 4.1.2 des Kriedemann-Erlasses zu erfolgen. Bei einer Betroffenheit land-
schaftlicher Freiräume der höchsten Wertstufe ist demnach ein Zuschlag von 20 % auf den 
Faktor S (Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes) zu berücksichtigen, da eine erhebliche 

                                              
29 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 20.04.2000 - 8 S 318/00, juris, Rn. 23 
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Landschaftsbildbeeinträchtigung durch die Errichtung und den Betrieb der WEA in der gesam-
ten visuellen Wirkzone gegeben ist. Eine Option von dem Zuschlag abzusehen, gibt der Krie-
demann-Erlass nicht vor. 

 
Zur Überprüfung der Berechnung des Kompensationsflächenbedarfes für Landschaftsbild-
beeinträchtigungen sind die Werte für die sichtverstellten/-verschatteten Flächen in den An-
tragsunterlagen anzugeben, damit eine Prüfung der Berechnung der sichtbeeinträchtigten 
Flächen stattfinden kann. Ebenfalls sind die Werte der mittleren Entfernungen nachvollziehbar 
in den Antragsunterlagen anzugeben. Dies beinhaltet auch die Angabe der Werte für die kür-
zeste und längste Entfernung zu der nächstgelegenen Anlage des betrachteten Landschafts-
bildraumes in der visuellen Wirkzone. 
Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern weist weiterhin 
darauf hin, dass die Höhen, die in einigen Modellen zur Ermittlung der Sichtverschattung an-
gesetzt werden mit Hecken von 6 m -- Baumreihen, Alleen mit 12 m -- Wald mit 20 m -- Sied-
lungsflächen mit 12 m sehr hoch gegriffen sind und, dass grundsätzlich realistische Werte 
bspw. in Höhe von 5 m bei Feldhecken angesetzt werden sollten. 
 
Werden Zuschläge bzw. Abschläge zum Beeinträchtigungsgrad gemäß Punkt 4.1.4.3 des 
Kriedemann-Erlasses in die Ermittlung des Kompensationserfordernisses für die Landschafts-
bildbeeinträchtigung einbezogen, so sind diese konkret und nachvollziehbar zu begründen. 
 
Soll eine nächtliche Befeuerung aus Gründen der Luftsicherheit an den WEA erfolgen, so ist 
gemäß Punkt 4.1.4.3 des Kriedemann-Erlasses ein Zuschlag zum Beeinträchtigungsgrad B 
mit bis zu 30 % zu berücksichtigen. Von diesem Zuschlag kann nur abgesehen werden, wenn 
der Nachweis der standortspezifischen Anerkennung der bedarfsgerechten Nachtkennzeich-
nung (BNK) in Form des Zustimmungsschreibens der zuständigen Luftfahrtbehörde vorliegt. 
Da dieser Nachweis oftmals erst nach Errichtung der WEA erbracht werden kann, sollte der 
LBP eine Bilanzierung in zwei Varianten (d.h. mit und ohne Zuschlag für die BNK) enthalten, 
so dass in den Genehmigungsbescheid eine entsprechende Nebenbestimmung aufgenom-
men werden kann. 

 
b) zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Beeinträchtigung der übrigen 

Schutzgüter  
 
Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Beeinträchtigung der übrigen Schutzgüter 
sollte gemäß Punkt 2 der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ LUNG 2018 (HzE 2018) erfolgen.  
 
Bei der Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope ist bei der Ermittlung des Kompensati-
onsbedarfes die mittelbare Beeinträchtigung im Wirkbereich I laut Anlage 5 der HzE 2018 (d.h. 
bspw. 100 m plus Rotorradius um die WEA) zu berücksichtigen.  
Ein additiver Kompensationsbedarf kann sich bei der Betroffenheit durch das Vorhaben von 
Schutzgütern mit Funktionsausprägungen von besonderer Bedeutung der Anlage 1 der HzE 
2018 ergeben. 
 
Der Kompensationsbedarf wird als Eingriffsflächenäquivalent in m² EFA oder Kompensations-
flächenäquivalent in m² KFÄ angegeben. Der Bedarf für das Landschaftsbild und für die Ein-
griffe in den Boden und die Biotope ist additiv anzugeben. 

4.6. Anforderungen an die Kompensation  

Es sind durch den Antragsteller Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu planen und mit den 
Antragsunterlagen einzureichen. Die nach der Eingriffsregelung zu treffenden Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen müssen auf die Kompensation der prognostizierten erheblichen Beein-
trächtigungen ausgerichtet sein. Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschut-
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zes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Das Ersatzgeld nach § 15 
Abs. 6 BNatSchG ist nachrangig zur Realkompensation nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 
möglich30. Bei einer beabsichtigten Nutzung von Ersatzgeldzahlungen ist der Nachweis der 
Nichtverfügbarkeit von Realkompensationsflächen zu erbringen. Nicht belegte Schwierigkeiten 
geeignete Kompensationsflächen zu finden, führen nicht automatisch zu einer Ersatzgeldzah-
lung31. Beispielsweise sollte auch die Umsetzung von Natura 2000-Maßnahmen aus den Ma-
nagementplänen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verstärkt in Betracht gezogen wer-
den. 
 
Die Kompensation des Eingriffes in das Landschaftsbild und die übrigen Schutzgüter kann 
multifunktional erfolgen. Der Ausgleich/Ersatz kann nur in der vom Eingriff betroffenen Land-
schaftszone erfolgen. Es sind funktionsbezogene Kompensationsmaßnahmen zu ermitteln. 
Als landschaftsbildwirksame Maßnahmen werden bspw. der Nutzungsverzicht im Wald bzw. 
die Anlage einer Rotmilan-Lenkungsfläche bei reiner Extensivierung landwirtschaftlicher Flä-
chen nicht anerkannt. 

Es ist im LBP eine Gesamtbilanzierung (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung) darzustellen. Dazu 
ist ein schlüssiges Kompensationskonzept einzureichen in dem der Umfang der geplanten 
Kompensationsmaßnahmen einschließlich der eventuell notwendigen anrechenbaren CEF- 
bzw. FCS-Maßnahmen, Kohärenzsicherungsmaßnahmen bzw. Ersatzaufforstungsmaßnah-
men dem auf der Eingriffsseite ermittelten Kompensationsbedarf entsprechen muss. Andern-
falls ist der Eingriff nicht vollständig kompensiert. Für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind im LBP detaillierte und umsetzungsfähige Maßnahmenblätter vor Genehmigungserteilung 
(d.h. vor Abgabe der abschließenden Stellungnahme) einzureichen.  

Bei der Absicht sich einer Ökokontomaßnahme zur Erfüllung des Kompensationsbedarfs zu 
bedienen, ist zu beachten, dass gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 ÖkoKtoVO M-V32 nur anerkannte 
Ökokonten in der betreffenden Landschaftszone für einen Eingriff angerechnet werden kön-
nen. In den Antragsunterlagen ist plausibel darzulegen, dass die Ökokontomaßnahme geeig-
net ist, den mit dem Vorhaben verursachten Eingriff zu kompensieren. 
Gemäß § 9 Abs. 3 ÖkoKtoVO M-V hat der Eingriffsverursacher gegenüber der Zulassungs- 
oder Genehmigungsbehörde mit den Planunterlagen (d.h. mit den Antragsunterlagen) die 
schriftliche Bestätigung des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokon-
tomaßnahme vorzulegen. Dabei muss absehbar sein, dass der Anerkennungsbescheid für die 
Ökokontomaßnahme vor der Genehmigungserteilung für das beantragte Vorhaben (hier Er-
richtung und Betrieb) vorliegen kann.  
 
Realkompensationsmaßnahmen sind nach den Anforderungen der Anlage 6 der HzE 2018 zu 
entwickeln und bewerten. Die in Anlage 6 der HzE 2018 für die jeweilige Maßnahme geforder-
ten Anerkennungsvoraussetzungen (bspw. Pflanzplan, Pflegeplan, Bewirtschaftungsvertrag, 
Pflanzgrößen, Pflanzabstände) müssen in den Antragsunterlagen hinreichend bestimmt dar-
stellen, was umgesetzt werden soll. Die Maßnahmen der Anlage 6 der HzE 2018 sind ab-
schließend33, hiervon abweichende Maßnahmen sind unzulässig.  
Für Realkompensationsmaßnahmen kommen nur solche Flächen in Betracht, die für den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild aufwertungsfähig sind und die durch die beabsichtigte 
Maßnahme auch tatsächlich aufgewertet werden. Nicht geeignet sind Maßnahmen, die einen 
Status Quo erhalten, ohne dass eine Aufwertung erfolgt, etwa die Fortführung der bereits be-
stehenden Pflege von Wiesenflächen in Parkanlagen. Die HzE 2018 gibt dazu vor, dass die 

                                              
30 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 15 BNatSchG Rn. 70 
31 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 15 BNatSchG Rn. 70 
32 Verordnung zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen, zur Errichtung von Verzeichnissen und zur Anerkennung von 
Flächenagenturen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Ökokontoverordnung – ÖkoKtoVO M-V) vom 22. Mai 2014 (GVOBl. M-V 
2014, S. 290) 
33 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) in der Neufassung 2018 des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, S. 9 
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Maßnahmen in der Regel auf geringwertigen Flächen mit einem Ausgangswert von ≤ 1 durch-
zuführen sind. Soweit Naturschutzbelange (z. B. Arten- und Biotopschutz) nicht entgegenste-
hen, können die Maßnahmen nach Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde unter 
entsprechender Minderung des Kompensationswertes auch auf höherwertigen Flächen durch-
geführt werden. Der Kompensationswert vermindert sich dann um den Differenzbetrag zwi-
schen dem Ausgangswert 1 und dem Wert der höherwertigen Fläche. Eine Kombination von 
Maßnahmen auf einer Fläche ist nicht möglich. Maßnahmen sollen, soweit rechtlich zulässig, 
insbesondere auch auf Flächen von naturschutzrechtlich geschützten Gebieten (z.B. innerhalb 
Naturparks) erfolgen. 
In den Antragsunterlagen muss sich eine Beschreibung der Maßnahme sowie eine Bewertung 
hinsichtlich der Aufwertung durch die Maßnahme neben einem Nachweis der Flächenverfüg-
barkeit bspw. eine schriftliche Zustimmung des Flächeneigentümers und des Flächenbewirt-
schafters über den notwendigen Zeitraum befinden.  
Nach § 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im jeweils erfor-
derlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Bei den Arbeiten zur Vorbereitung, 
Durchführung und Pflege der Maßnahmen sind die DIN-Vorschriften 18915 bis 18920 zu be-
achten. Der Unterhaltungszeitraum ist durch die zuständige Behörde im Zulassungsbescheid 
festzusetzen. Verantwortlich für die Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen ist der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. Die Unterhal-
tung/Pflege muss solange erfolgen, bis das Entwicklungsziel der Maßnahmen erreicht ist und 
die Wirkungen des Eingriffs kompensiert sind. Die Fertigstellungspflege beginnt unmittelbar 
nach der Herstellung der Kompensationsmaßnahme, dauert mindestens eine Vegetationspe-
riode und endet mit der Beendigung und Abnahme der Bauleistungen. Die Entwicklungspflege 
beginnt nach der Abnahme und wird bestimmt von der Zeitdauer, die der Biotoptyp oder die 
sonstige Maßnahme benötigt, um das jeweilige Entwicklungsziel zu erreichen. Welcher Zeit-
raum für die Pflege erforderlich ist, ist auch unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit nach dem Zweck der Eingriffsregelung zu bestimmen. Im Gesetz wird dies dadurch 
zum Ausdruck gebracht, dass der „jeweils erforderliche Zeitraum“ von der Behörde zu be-
stimmen ist. Konkrete zeitliche Vorgaben sind für viele Maßnahmen den HzE zu entnehmen. 
Für die Pflegedauer wird aus Verhältnismäßigkeitsgründen die Konvention getroffen, dass die 
zeitliche Pflegeverpflichtung im Regelfall auf 25 Jahre zu begrenzen ist. 
Vor Baubeginn (das heißt vor Beginn jeglicher Erd- oder Bauarbeiten für Zuwegungen für die 
WEA, Kranstellflächen oder deren Fundamente sowie dem Herrichten der Baustelle) hat spä-
testens eine rechtliche Sicherung über die Eintragung einer persönlich beschränkten Dienst-
barkeit in das Grundbuch oder einer Baulast in das Baulastenverzeichnis des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim zu erfolgen. Dazu ist der Eintragungstext ist mit der unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim abzustimmen.  
 
Alternativ zu einer Ökokontomaßnahme bzw. einer Realkompensationsmaßnahme kann auch 
eine anerkannte Flächenagentur die Kompensationsverpflichtung der erheblichen Beeinträch-
tigungen des Landschaftsbildes und des Bodens/der Biotope des Eingriffsverursachers mit 
schuldbefreiender Wirkung gemäß § 14 Abs. 4 ÖkoKtoVO M-V übernehmen.  
Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 ÖkoKtoVO M-V kann die Flächenagentur die Verpflichtung des 
Verursachers eines Eingriffs oder eines Trägers der Bauleitplanung zur Erfüllung von Kom-
pensationsverpflichtungen mit befreiender Wirkung gegen Entgelt in der Weise übernehmen, 
dass allein sie nach erfolgter Zulassungs- oder Genehmigungsentscheidung die Erfüllung der 
Kompensationsverpflichtung zu übernehmen und die entsprechenden Kontrollen durch die 
Zulassungs- und die Naturschutzbehörden zu gewährleisten hat.  
Dazu sind in den Antragsunterlagen zum einen Ausführungen/Nachweise bspw. Verträge vor-
zulegen, die u.a. die Übernahme der Verpflichtung durch eine anerkannte Flächenagentur 
belegen. Zum anderen sind konkrete Maßnahmen für den Ausgleich der Kompensationsver-
pflichtung zu benennen, die ebenfalls in den LBP in ihrer Wertigkeit etc. aufzunehmen sind, 
deren Geeignetheit dargelegt ist den mit dem Vorhaben verursachten Eingriff zu kompensie-
ren und von der unteren Naturschutzbehörde dann geprüft werden. 
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5. Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung/Vorprüfung 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Pläne und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchfüh-
rung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura-2000-Gebietes zu überprü-
fen. WEA dürfen grundsätzlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen von Europäischen 
Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten führen. Wenn die Planung geeignet ist, die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck dieser Gebiete erheblich zu beeinträchtigen, ist im Rahmen 
des Verfahrens eine Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG in das Planungsverfahren 
zu integrieren. 
Im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens ist zunächst zu untersuchen, ob erhebliche Beein-
trächtigungen eines Natura-2000-Gebietes nach Lage der Dinge ernstlich zu erwarten sind. 
Unter Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten sind Einwirkungen auf das geschützte 
Gebiet zu verstehen, die sich unter Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutz-
zwecks nachteilig auf den geschützten Lebensraum oder die geschützten Arten auswirken. 
Maßstab für die Bewertung der Erheblichkeit von Gebietsbeeinträchtigungen sind danach die 
für das jeweilige Gebiet festgelegten Erhaltungsziele und als maßgebliches Beurteilungskrite-
rium der günstige Erhaltungszustand der geschützten Lebensräume sowie der darin vorkom-
menden charakteristischen Arten. Für ein Vorhaben, das innerhalb oder in der Nähe eines 
Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB, alt FFH-Gebiete) oder Vogelschutzgebie-
tes durchgeführt werden soll, ist zwingend eine Natura-2000-Vorprüfung und ggf. eine Natura-
2000-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Die europäischen und deutschen Gerichte stellen 
besondere Anforderungen an diese Prüfungen und verlangen die Berücksichtigung des besten 
wissenschaftlichen Kenntnisstandes. 
Bei der Prüfung sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 Prüfung der direkten und indirekten Auswirkungen auf die Zielarten und Lebensräume 
der Natura-2000-Gebiete und ggf. Berücksichtigung der vorhandenen Management-
pläne. 

 Berücksichtigung von SPA-Gebieten innerhalb eines Radius von bis zu 7000 m bei 
Vorkommen windkraftsensibler Zielarten (gemäß AAB WEA – Teil Vögel) 

 Berücksichtigung von Austausch- und Zugbeziehungen bzw. von Wanderkorridoren 
der Zielarten zwischen den europäischen Schutzgebieten, z. B. Barrierewirkung, Zer-
schneidung eines bisherigen Flugkorridors, Biotopverbund u.a.. 
Im Schlussbericht34 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit heißt es dazu: In der Entscheidung vom 14.4.2010 ‒ 9 A 5.08 hat das 
BVerwG deutlich gemacht, dass sich das Schutzregime des Art. 6 FFH-RL flächenmä-
ßig grundsätzlich auf das Natura 2000-Gebiet in seinen administrativen Grenzen be-
schränkt. Da die geschützten Arten aber in isolierten Reservaten insbesondere wegen 
des notwendigen genetischen Austauschs, oft aber auch wegen ihrer Lebensgewohn-
heiten im Übrigen nicht auf Dauer erhalten werden können, sei auch der Schutz der 
Austauschbeziehungen zwischen verschiedenen Gebieten und Gebietsteilen unver-
zichtbar. Beeinträchtigungen dieser Austauschbeziehungen, z. B. durch Unterbrechung 
von Flugrouten und Wanderkorridoren, unterfallen mithin dem Schutzregime des Ge-
bietsschutzes. Auch für Vorhaben oder Planungen, die außerhalb von Natura 2000-
Gebieten liegen, muss geprüft werden, ob durch die WEA Auswirkungen auf die Aus-
tauschbeziehungen der Gebiete untereinander bzw. ihre Erreichbarkeit im Allgemeinen 
beeinträchtigt werden. 

 Berücksichtigung summarischer und kumulativer Wirkungen von Vorhaben 
 

Liegen Anlagenstandorte nicht innerhalb eines Natura-2000-Gebietes sind bau-, anlage- sowie 
betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzzweckes i. S. d. § 34 Abs. 1 Satz 2 

                                              
34 Schlussbericht zum Forschungsvorhaben: Untersuchung von speziellen Hemmnissen im Zusammenhang mit der Umweltbe-
wertung in der Planung und Genehmigung der Windenergienutzung an Land und Erarbeitung von Lösungsansätzen des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit Stand August 2014 
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BNatSchG nicht von vornherein auszuschließen35. Das VGH Kassel empfiehlt in seinem Be-
schluss aus dem Januar 202136  bei einer Unterschreitung des nach aktuellem wissenschaftli-
chen Standes des Helgoländer Papiers zugrunde legenden Mindestabstandes für WEA eine 
vertiefende Untersuchung der erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzzweckes i. S. d. § 34 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG auf das Natura-2000-Gebiet. Seitens der unteren Naturschutzbehör-
de wird die Empfehlung dahingehend ausgesprochen, dass bei Unterschreitung des 500 Me-
ter Abstandes zwischen WEA und einem Europäischen Vogelschutzgebiet eine Natura-2000-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, da ein Kriterium der Raumordnung unterschritten 
wird und so die größtmögliche Rechtssicherheit für das Vorhaben erlangt werden kann.  

6. Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. Unterlage zur standortbezoge-
nen oder allgemeinen Vorprüfung gemäß UVPG 

Ob für ein Vorhaben eine Pflicht zur Überprüfung der Umweltverträglichkeit nach UVPG37 be-
steht, entscheidet sich nach den Vorgaben der §§ 5 ff. des UVPG. Die Regelungssystematik 
zur Feststellung der UVP-Pflicht unterscheidet zunächst zwei grundsätzliche Fallgestaltungen. 
Für eine erste Gruppe von Vorhaben besteht eine UVP-Pflicht alleine aufgrund ihrer Art, Grö-
ße oder Leistung. Diese Vorhaben sind in Anlage 1 zum UVPG in Spalte 1 mit „X“ gekenn-
zeichnet. Die Feststellung der UVP-Pflicht erschöpft sich für diese Vorhaben in der Feststel-
lung der jeweiligen Art, Größe oder Leistung und dem schlichten Abgleich mit den Tabellen-
werten in Anlage 1 zum UVPG. Für eine zweite Gruppe von Vorhaben, die ebenfalls durch 
bestimmte Artmerkmale sowie teilweise Größen- oder Leistungswerte abgegrenzt ist, ergibt 
sich nur dann eine UVP-Pflicht, wenn sie im Rahmen einer UVP-Vorprüfung – auch Screening 
genannt – im Einzelfall festgestellt wird. Vorhaben mit einer solchen UVP-Vorprüfungspflicht 
sind in Anlage 1 zum UVPG in Spalte 2 mit „A“ für „allgemeine Vorprüfung“ oder „S“ für 
„standortbezogene Vorprüfung“ gekennzeichnet. 
 
Über die in Anlage 1 zum UVPG aufgezählten Fälle hinaus kann sich auch aufgrund einer 
Änderung des Vorhabens gemäß § 9 UVPG oder eines kumulierenden Vorhabens gemäß der 
§§ 10 bis 12 UVPG eine UVP-Pflicht bzw. eine UVP-Vorprüfungspflicht ergeben, da sich be-
reits mehrere WEA im Einwirkungsbereich befinden. 
 
Im Rahmen der Vorprüfung hat die für das jeweilige Zulassungsverfahren zuständige Behörde 
aufgrund überschlägiger Prüfung einzuschätzen, ob das jeweilige Vorhaben unter Berücksich-
tigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die im Zulassungsverfahren zu berücksichtigen wären. Im Rahmen 
der UVP-Vorprüfung führt nicht jede eingriffsregelungspflichtige Beeinträchtigung zur UVP-
Pflicht. Der Begriff der „erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen“ in § 7 Abs. 1 UVPG ist 
nicht gleichbedeutend mit dem der „erheblichen Beeinträchtigung“ im Sinne des naturschutz-
rechtlichen Eingriffsrechts, sondern setzt eine am Zweck der Vorprüfung und den Kriterien der 
Anlage 3 zum UVPG und dem maßgeblichen Fachrecht orientierte wertende Betrachtung 
möglicher Umweltauswirkungen voraus. Es ist u.a. nicht möglich, erhebliche Umweltauswir-
kungen auf der Ebene der UVP-Vorprüfung mit dem Argument auszuschließen, dass der Ein-
griff durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollständig kompensiert wird. Der Gesetzgeber 
hat bewusst in § 7 Abs. 5 i. V. m. Anlage 2 Nummer 3 UVPG ausschließlich Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen angesprochen. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen setzen einen 
Eingriff in Natur und Landschaft voraus und sind damit gerade umgekehrt ein Indiz dafür, dass 
ein Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 7 UVPG auslöst. In die UVP-
Vorprüfung kann allerdings die Frage der Ausgleichbarkeit von Eingriffen einbezogen werden. 
Die Ausgleichbarkeit korrespondiert mit dem Merkmal der Reversibilität gemäß Nummer 3.5 
der Anlage 3 zum UVPG beziehungsweise dem Merkmal der Umkehrbarkeit von Auswirkun-

                                              
35 VGH Kassel, Beschluss vom 14.01.2021 – 9 B 2223/20, juris, Rn. 14 
36 VGH Kassel, Beschluss vom 14.01.2021 – 9 B 2223/20, juris, Rn. 16 
37 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. IS. 540)  
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gen gemäß Nummer 2.1 der Anlage 3 zum UVPG. Reversibilität beziehungsweise Umkehr-
barkeit bedeutet, dass der Zustand des von einer Umweltauswirkung betroffenen Schutzgutes 
wiederhergestellt werden kann. Unabhängig vom Ausgang der UVP-Vorprüfung bleibt die 
Pflicht zur Abarbeitung der materiellen Anforderungen der Eingriffsregelung bestehen. Wie 
dargestellt, führt die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung lediglich dazu, dass die 
Zusammenstellung des naturschutzrelevanten Entscheidungs- und Abwägungsmaterials ein-
schließlich der Belange der Eingriffsregelung in einer anderen Art der Dokumentation erfolgt. 
 
Wird die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nach 
UVPG festgestellt, muss der Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Bericht) die 
in § 16 i. V. m. den Anlagen 2 bis 4 des UVPG vorgegebenen Angaben enthalten.  
Der UVP-Bericht bildet die wesentliche inhaltliche Grundlage, um die zuständige Behörde in 
die Lage zu versetzen, eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen nach 
§ 24 UVPG und eine begründete Bewertung nach § 25 Abs. 1 UVPG vorzunehmen38. Für den 
UVP-Bericht gelten vergleichbare Anforderungen, wie sie an gerichtsfeste Sachverständigen-
gutachten gestellt werden39. § 16 Abs. 4 UVPG weist darauf hin, dass fachrechtliche Vorgaben 
zu den für die Zulassungsentscheidung maßgeblichen Inhalten auch für den Inhalt und Um-
fang des UVP-Berichtes maßgeblich sind40. 
 
Der für ein Zulassungsverfahren geeignete UVP-Bericht muss umfassend, widerspruchsfrei, 
plausibel und nachvollziehbar sein sowie von zutreffenden tatsächlichen Voraussetzungen 
ausgehen41. In den UVP-Bericht sind unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 16 
UVPG die wesentlichen Ergebnisse von Fachgutachten (u.a. LBP, AFB) zu übernehmen bzw. 
unter dem Blickwinkel der UVP darzustellen42. Es sind hier keine detaillierten Darstellungen 
gemeint, sondern bspw. sind die konkreten Vermeidungsmaßnahmen aus dem LBP zu nen-
nen und deren Minderungswirkungen in Bezug auf die erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen darzulegen. Begründet wird die Forderung damit, dass sich im UVP-Bericht Aussa-
gen zu der Ermittlung der entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen, zum Vergleich der 
wichtigsten geprüften Vorhabenalternativen sowie zu Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 
befinden müssen43. Der UVP-Bericht hat insofern auch synoptischen Charakter und fasst alle 
wesentlichen Informationen, die die Auswirkung des Vorhabens auf die Schutzgüter des § 2 
Abs. 1 UVPG betreffen, zusammen44. 

7. Sicherung von Kompensations- und artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 

Gemäß § 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem jeweils 
erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Der Unterhaltungszeitraum ist 
durch die zuständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für Aus-
führung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der Verursa-
cher oder dessen Rechtsnachfolger. 
Das beinhaltet eine über die Festsetzung im Genehmigungsbescheid hinausgehende Siche-
rung der Maßnahme, um den Kompensationserfolg rechtlich in verbindlicher und durchsetzba-
rer Weise abzusichern45. Dies geschieht regelmäßig über Nebenbestimmungen im Genehmi-
gungsbescheid durch Verpflichtung zur grundbuchrechtlichen Eintragung nach §§ 1090, 1105 
BGB46, Sicherheitsleistungen nach § 17 Abs. 5 BNatSchG, Bürgschaften oder in anderer Wei-

                                              
38 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 3 
39 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 5  
40 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 7 
41 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 5  
42 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 6 
43 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 13 
ebenso Rn. 29 
44 Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Handkommentar, 4. Auflage (2019), § 16 Rn. 6 
45 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 15 BNatSchG Rn. 53 
46 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), das 
zuletzt am 10. August 2021 (BGBl. I S. 3515) geändert worden ist 
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se47. Pachtverträge alleine scheiden wegen Ihrer Kündbarkeit und begrenzten Laufzeit für eine 
rechtliche Sicherung aus48. 
Die HzE 2018 gibt auf Seite 47 vor, dass die rechtliche Sicherung und die Unterhaltungspflich-
ten von Kompensationsmaßnahmen sowie kompensationsmindernden Maßnahmen durch die 
zuständige Behörde im jeweiligen Zulassungsbescheid festzusetzen sind. Dabei kann die 
dauerhafte rechtliche Sicherung privatrechtlich durch dingliche Sicherung, z.B. durch Eintra-
gung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erfolgen49. Darüber hinaus kann auch eine 
öffentlich-rechtliche Sicherung durch einen geeigneten Naturschutzstatus (z.B. Geschützter 
Landschaftsbestandteil) in Betracht kommen, wenn eine öffentlich-rechtliche Sicherung durch 
das Zulassungsverfahren nicht gewährleistet ist (z.B. bei Überführung von Wirtschaftswald zu 
Naturwald)50. 
Auch für erforderliche Lenkungsmaßnahmen der Artengruppen Schreiadler, Weißstorch Rot-
milan und Schwarzmilan empfiehlt die AAB-WEA Teil Vögel die Verankerung durch Nebenbe-
stimmungen in den Genehmigungsbescheiden51. Flächengebundene Maßnahmen sind dabei 
durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit sowie geeignete Verträge mit den Eigentümern 
und Nutzern während des gesamten Genehmigungszeitraumes abzusichern, um die Funkti-
onsfähigkeit der Lenkungsflächen sicherzustellen52. 
Nutzungsverträge mit Eigentümern und Nutzern sind während des Genehmigungsverfahrens 
vorzulegen.  
 
Vor Baubeginn (das heißt vor Beginn jeglicher Erd- oder Bauarbeiten für Zuwegungen für die 
WEA, Kranstellflächen oder deren Fundamente sowie dem Herrichten der Baustelle) ist die 
rechtliche Sicherung der Kompensations- und für Artenschutzmaßnahmen bspw. über die Ein-
tragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit nach § 1090 BGB für die Dauer des Ein-
griffes nachzuweisen. Der Eintragungstext ist mit der unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim abzustimmen. Es ist außerdem die beglaubigte Abschrift und die 
Eintragungsbestätigung des Grundbuchamtes bei der unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim einzureichen. 

                                              
47 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 15 BNatSchG Rn. 53 
48 Schrader in: Giesberts/Reinhardt, Umweltrecht, Kommentar, 2. Auflage (2018), § 15 BNatSchG Rn. 53 
49 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) in der Neufassung 2018 des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, S. 47  
50 Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE) in der Neufassung 2018 des Ministeriums für Landwirtschaft 
und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern, S. 47 
51 LUNG M-V (2016): Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen Teil Vögel, S. 68 ff. 
52 LUNG M-V (2016): Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen Teil Vögel, S. 68 ff. 



Landkreis Ludwigslust-Parchim           Ludwigslust, den 16.08.2022
Fachdienst 68 
FG Naturschutz und Landschaftspflege

FD 63
Bauleitplanung

Reg.-Nr.:  20230

Maßnahme: 

B-Plan Nr. 15 Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin der Stadt Crivitz, 
Amt Crivitz

hier: Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Im weiteren Verfahren für die Aufstellung des B-Planes ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 Satz 1 BauGB durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.
Im Umweltbericht sind die notwendigen Angaben anzugeben, insbesondere ist nachfolgendes 
zu beachten:
1. Es ist eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung auf Grundlage des Erlasses zur Kompensati-

on von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Windenergieanlagen und an-
dere turm- und mastenartige Eingriffe (Kompensationserlass Wind) von 2021 sowie den 
Hinweisen zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern von 2018 zu erstellen.

2. Die artenschutzrechtlichen Belange sind zu betrachten.

Als Orientierungshilfe sind die Hinweise der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim (UNB) für die naturschutzrechtlichen Unterlagen in Genehmigungsver-
fahren zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen im Landkreis Ludwigslust-
Parchim als Anhang (2021-09-09 Anforderungen Prüffähigkeit) beigefügt.
Hinweis: Der Kompensationserlass Wind wurde darin noch nicht berücksichtigt.

Abschließender Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt für das 
betreffende Windeignungsgebiet (WEG 48/12 Wessin) bereits Genehmigungsverfahren für die 
Errichtung von Windenergieanlagen laufen. Dieser Umstand sollte bei der Aufstellung des B-
Planes ebenfalls berücksichtigt werden.

im Auftrag
Frau M. Damm
Sachbearbeiterin Eingriffe/Gehölzschutz
-untere Naturschutzbehörde-



Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV). 
Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/. 

 
 

Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teil-
bereich Wessin“ 
hier: Stellungnahme der Luftfahrtbehörde 
 
Ihr Schreiben vom 17.5.2022 
 
Sehr geehrte Frau Priehn, 
 
das Plangebiet des o.g. B-Plans liegt außerhalb von Bauschutzbereichen ziviler Flug-
plätze sowie außerhalb von Schutz- bzw. Wirkungsbereichen ziviler Flugsicherungsein-
richtungen. Hieraus folgt zunächst, dass Konflikte mit Flugplätzen und Flugsicherungs-
anlagen in dem Plangebiet nicht zu erwarten sind. 
 
Luftverkehrsrechtliche Belange werden jedoch berührt, sobald die zu errichtenden 
Windkraftanlagen die Höhe von 100 m über Grund überschreiten. Bei Überschreitung 
der Höhe von 100 m über Grund sind die Bestimmungen nach § 14 Abs. 1 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) zu beachten, wonach die für die Baugenehmigung zuständige 
Behörde die Genehmigung für die Windkraftanlagen nur mit Zustimmung der Luftfahrt-
behörde erteilen darf. Die Entscheidung der Luftfahrtbehörde wird gemäß § 31 Abs. 3 
LuftVG aufgrund einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation 
getroffen, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einzuholen ist. Insofern kann 
dem Ergebnis der Prüfungen der Flugsicherungsorganisation auf der Ebene des B-
Planverfahrens nicht vorgriffen werden.  
 
Die luftfahrtbehördliche Entscheidung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
für die jeweiligen Windkraftanlagen getroffen, da erst im Genehmigungsverfahren die 
genauen Standorte und die jeweiligen Höhen der Windkraftanlagen sowie die Vorha-
benträger bekannt sind. 
 
 

 

Bearbeiterin:  Marion Ebert 

Telefon: 0385/ 588 15636 

AZ: 623-00000-2022/007-022 

Email: Marion.Ebert@em.mv-regierung.de 

 

Schwerin, 19.05.2022 

 

 

per Email: Jana.Priehn@amt-crivitz.de 
 
Amt Crivitz 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 
    

 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 

Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin 

Hausanschrift:  
Johannes-Stelling-Straße 14 
19053 Schwerin 
 
 

Postanschrift:  
19048 Schwerin 
 

Telefon: 0385 / 588-0 
Telefax: 0385 / 588 – 5045 
poststelle@wm.mv-regierung.de 
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/ 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Marion Ebert 
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Von:                                   leitungsauskunft@50hertz.com

Sent:                                  Mon, 23 May 2022 14:01:24 +0200

An:                                     Jana Priehn

Betreff:                             50Hertz Transmission GmbH / Beteiligung im Zuge der Bauleitplanung [2022-

002660-01-TG, Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz ?Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 

Wessin? - frühzeitige Behördenbeteiligung]

Anlagen:                           Anlage 2_Schutzbereiche.pdf, 2022-002660-01-TG_Stellungnahme 50Hertz.pdf, 

Anlage 1_Übersichtskarte.pdf

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder �ffnen Sie keine Anh�nge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anhängig erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Planverfahren. Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte unter Angabe der Vorgangsnummer an den Mitarbeiter, der im Anschreiben angegeben ist.

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.

Hinweis: Im Sinne einer papiersparenden Arbeitsweise genügt der 50Hertz Transmission GmbH 

die Beteiligung in elektronischer Form per Datenträger oder Download-Link. Das Anschreiben 

inkl. Unterlagen können Sie uns auch gern digital an unser Postfach 

leitungsauskunft@50hertz.com übersenden.

Mit freundlichen Grüßen

50Hertz Transmission GmbH

50Hertz Transmission GmbH, Sitz der Gesellschaft Berlin, Amtsgericht Charlottenburg - HRB 

84446, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Christiaan Peeters

Geschäftsführer: Stefan Kapferer (Vorsitz), Sylvia Borcherding, Dr. Frank Golletz, Dr. Dirk 

Biermann, Marco Nix. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise: 

https://www.50hertz.com/de/Datenschutz

50Hertz Transmission GmbH, Sitz der Gesellschaft Berlin, Amtsgericht Charlottenburg - HRB 84446, Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Christiaan Peeters
Geschäftsführer: Stefan Kapferer (Vorsitz), Sylvia Borcherding, Dr. Frank Golletz, Dr. Dirk Biermann, Marco Nix. Bitte beachten Sie unsere 
Datenschutzhinweise: https://www.50hertz.com/de/Datenschutz 

-- 

This email was Malware checked.
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Schutzbereich 

Entfernung von 

UW Wessin seitlich unterhalb

[m] m [m ü.NHN] 

250 5,14 138,3

500 6,42 137,7

1000 8,18 136,5

1500 9,48 135,3

2000 10,54 134,1

2500 11,43 132,9

2806 11,91 132,0

Schutzbereich für Richtfunk von 50Hertz Transmission 

Richtfunk Wessin-Parchim-Schwarzer Berg
Zusammenstellung für 2022-001438-01-TG_Bebauungsplan Nr. 2 "Energiepark Barnin-

Crivitz-Zapel - Teilbereich Hof Barnin" der Gemeinde Barnin - frühzeitige 

Behördenbeteiligung und „2021-11-26  Plan Vorentwurf  B-Plan Nr. 15 Crivitz“

Der Richtfunk ist frei von baulichen Anlagen (Pylonen, 

Rotordrehbereichen) zu halten.

Der Richtfunk verläuft durch die Punkte (WGS84)

• E011,6988911° N53,5732785°

• E011,7195848° N53,5576199°

Der Schutzbereich ist zwischen den angegebenen Punkten interpolierbar

Einzelfall- Prüfung für geplante Koordinaten wird gerne durchgeführt, 

#*.PPT-Zeichnung enthält graphische Ungenauigkeiten!
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2806m

17.3.2022 & 20.5.2022 R.Scholz, DIT-W
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Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin“ - frühzeitige Behördenbeteiligung 

 

 

Sehr geehrte Frau Priehn, 
 
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 
 
Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor: 
  

 Planzeichnung, 
 Begründung. 

  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes wird von unserer Richtfunkstre-

cke Wessin-Parchim-Schwarzer Berg überquert. 
  
Den Verlauf unserer Richtfunkstrecke entnehmen Sie bitte der Anlage 1. Zur nach-
richtlichen Übernahme in die Planunterlagen können digitale Daten unter geodaten-
bereitstellung@50hertz.com abgefordert werden. Bitte geben Sie dazu unsere Regist-
riernummer (2022-002660-01-TG), das gewünschte Dateiformat (GeoPackage, Sha-
pefile, DXF, KML oder PDF) und Koordinatenreferenzsystem an. 
 
Den Schutzbereich unserer o. g. Richtfunkstrecke haben wir Ihnen in Anlage 2 dar-
gestellt. Für jegliche Nutzungsänderungen (auch temporär) im Bereich unserer Richt-
funkstrecke und bei Bau- und Pflanzmaßnahmen ist die Zustimmung von 50Hertz 
einzuholen. Konkrete Planungsunterlagen, z. B. über Standorte und Höhe einer vor-
gesehenen baulichen Veränderung, Bepflanzung etc., sind möglichst frühzeitig der 
50Hertz Transmission GmbH zur Kenntnis zu geben, um die Voraussetzungen zum 
Erteilen einer Zustimmung gemeinsam klären zu können. 
 
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
  
Kretschmer                                     Froeb           Anlagen 

50Hertz Transmission GmbH 
 
 
TG 
Netzbetrieb 
 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 
 
Datum 
23.05.2022 
 
Unser Zeichen 
2022-002660-01-TG 

 
Ansprechpartner/in 
Frau Froeb 
 
Telefon-Durchwahl 
030/5150-3495 
 
Fax-Durchwahl 
 
 
E-Mail 
leitungsauskunft@50hertz.com 
 
Ihre Zeichen 
 
 
Ihre Nachricht vom 
17.05.2022 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Christiaan Peeters 
 
Geschäftsführer 
Stefan Kapferer, Vorsitz 
Dr. Dirk Biermann 
Sylvia Borcherding 
Dr. Frank Golletz 
Marco Nix 
 
 
Sitz der Gesellschaft 
Berlin 
 
Handelsregister 
Amtsgericht Charlottenburg 
HRB 84446 
 
Bankverbindung 
BNP Paribas, NL FFM 
BLZ 512 106 00 
Konto-Nr. 9223 7410 19 
IBAN: 
DE75 5121 0600 9223 7410 19 
BIC: BNPADEFF 
 
USt.-Id.-Nr. DE813473551 
 
 

50Hertz Transmission Gm bH –  Heidest raße 2 –  10557 Ber l i n  

 
Amt Crivitz 
Amtsstraße 5  
19089 Crivitz 

 

 

mailto:geodatenbereitstellung@50hertz.com
mailto:geodatenbereitstellung@50hertz.com


Kommentierung 
zum Vorentwurf  
B-Plan Nr. 15 
Crivitz
-> Einzeichnung 

Richtfunkstrecke 

Wessin-Parchim-

Schwarzer Berg

Plan war nur durch 
Drehung in 
Übereinstimmung zu 
bringen 
(Nordrichtung 
überprüfen!)
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Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Amt Crivitz
Stadt-u.Gemeindeentwicklung
Amtstraße 5
DE-19089 Crivitz

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202200360

17.05.2022

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.15  Energiepark Barnin.Chrivitz-Zapel;-Teilbereich Wessin

Ihr Zeichen: 26.11.2022_ Stellungnahme 17.5.2022

Anlagen:   Übersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
                 Beschreibungen der im  Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
                 Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte
der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Örtlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt").

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz - GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V S. 713)
gesetzlich geschützt:

- Vermessungsmarken dürfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Höhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmige Schutzfläche von zwei
Metern Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise
verändert werden.  Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken von

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130
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Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukünftig für satellitengestützte
Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumen oder hohen Sträuchern
vermieden werden. Dies gilt nicht für Lagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken dürfen nicht gefährdet werden, es sei denn, notwendige Maßnahmen
rechtfertigen eine Gefährdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet
werden können, hat dies unverzüglich dem Amt für Geoinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefährdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Seite 2 von 2

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130
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DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-Str. 10, 01129 Dresden Besucheradresse: Grevesmühlener Str. 36, 19057 

Schwerin 

Postanschrift: Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL Ost, PTI 23, Riesaer Str. 5, 01129 Dresden 

Telefon: +49 331 123-0 | Telefax: +49 331 123-0 | E-Mail: info@telekom.de | Internet: www.telekom.de 

Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 

Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm 

Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH,  01059 Dresden 

 
Amt Crivitz 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 
 
 
 
 
Ute Glaesel | PTI 23 Betrieb 1 
0385/723-79593 | Ute.Glaesel@telekom.de 
31. Mai 2022 | Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 
Wessin� 
 
Vorgangsnummer: 100610186/ Lfd.Nr. 01387-2022   
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an. 
 
Sehr geehrte Frau Priehn, 
 
die Telekom Deutschland GmbH � als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
� hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Gegen die o. g. Planung haben wir keine grundsätzlichen Bedenken bzw. Einwände da die Belange der 
Telekom nicht berührt werden. Im Planungsgebiet befinden sich noch keine Telekommunikationsanlagen 
der Telekom. 
 

Bitte senden Sie Ihre Anfragen zur TÖB-Beteiligung zukünftig nur noch an die folgende E-Mail-
Adresse: T_NL_Ost_PTI_23_Eingaben_Dritter@telekom.de. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
i.A. 
Ute Glaesel 
 

Ute 

Glaesel

Digital 

unterschrieben 

von Ute Glaesel 

Datum: 

2022.05.31 

14:32:17 +02'00'
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VERKEHRSANBINDUNG SBahn: S3; S4 – Haltestelle: LangenFlugsicherung

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, RobertBoschStr.28, D63225 Langen Thomas Strubel
Amt Crivitz
Stadt und Gemeindeentwicklung
Amtsstraße 5

19089 Crivitz

HAUSANSCHRIFT

RobertBoschStraße 28
D63225 Langen
TEL  +49 (0) 6103 8043  333
FAX +49 (0) 6103 8043  250

anlschutz@baf.bund.de
www.baf.bund.de

Betr.: Bauleitplanung der Stadt Crivitz (Landkreis LudwigslustParchim);
hier: Bebauungsplan Nr. 15 Energiepark BarninCrivitzZapel

Teilbereich Wessin

Ihr Aktenzeichen: , Schreiben vom 17.05.2022, Frau Priehn
Aktenzeichen BAF: ST/5.5.2/202206170015001/22
Langen, 17.06.2022
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Frau Priehn,

durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) als Träger öffentlicher 
Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen 
gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. 

Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine Einwände. 

Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuftVG 
angemeldeten Anlagenstandorten und –schutzbereichen der 
Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand.

Eine weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvorgang ist 
nicht erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Thomas Strubel
Regierungsamtsrat

mailto:anlschutz@baf.bund.de
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Von:                                   toeb@lung.mv-regierung.de

Sent:                                  Tue, 7 Jun 2022 09:45:15 +0200

An:                                     Jana Priehn

Betreff:                             22146, B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin�

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten 

Unterlagen vom 17.05.2022 keine Stellungnahme ab.

 

Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden, bitte ich Sie, von einer 

Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner Stellungnahme mit einem Auszug aus dem 

Protokoll der Beschlussfassung der Gemeinde abzusehen.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Im Auftrag

 

 

Kathrin Fleisch

��������������������

 

   

 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow

Telefon +49 3843 777 134

toeb@lung.mv-regierung.de

www.lung.mv-regierung.de
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Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, 

Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der 

Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG 

M-V). 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz 

-- 

This email was Malware checked.



INFRASTRUKTUR 

WWW.BUNDESWEHR.DE 

BUNDESAMT FÜR 
INFRASTRUKTUR,  
UMWELTSCHUTZ UND 
DIENSTLEISTUNGEN 
DER BUNDESWEHR 

REFERAT INFRA I 3 

Fontainengraben 200 

53123 Bonn 

Tel. +49 (0) 228 5504-0 

Fax +49 (0) 228 5504-

895763 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Fontainengraben 200 • 53123 Bonn 

Amt Crivitz 
Sachgebiet 
Stadt- und Gemeindeentwicklung 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 

Nur per E-Mail 
Aktenzeichen Ansprechperson Telefon/Telefax E-Mail Datum 

45-60-00 /
I-276-22 BBP

Herr Jelinek 0228 5504-4573 
0228 5504-895763 

baiudbwtoeb@bundeswehr.org 17.06.2022 

Betreff: 

hier: 

Bezug: 

Stellungnahme der Bundeswehr 

Bebauungsplan Nr. 15 zum Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel

 - Teilbereich Wessin
 Ihre E-Mail vom 17.05. 2022; 10:27 Uhr - Ihr Zeichen: ohne 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage 

folgende Stellungnahme ab: 

Belange der Bundeswehr sind nicht betroffen. 

Ob und inwiefern eine konkrete Beeinträchtigung der militärischen Interessen tatsächlich 

vorliegt, kann in dieser frühen Planungsphase ohne das Vorliegen weiterer eindeutiger 

konkreter Angaben, wie z.B. Flur- und Flurstückangaben, Geländehöhen, Standortkoordi-

naten in WGS 84 (Grad, Minute, Sekunde),…, der geplanten Windenergieanlagen (insbe-

sondere deren Bauhöhe, Nabenhöhe, Rotordurchmesser),… noch nicht abschließend beur-

teilt werden. 

An den nachfolgenden Verfahren, insbesondere im Genehmigungsverfahren nach dem 

BImSchG, ist das Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen und Umweltschutz der 

Bundeswehr (BAIUDBw) in Bonn weiterhin zwingend zu beteiligen. 

Geben Sie bitte dazu unser Aktenzeichen I-276-22 BBP an. Dies kann die Erarbeitung even-

tuell weiterer Stellungnahmen erleichtern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Im Original gezeichnet 

Jelinek 

Anlage(n): -/- 
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Von: Koordinationsanfrage Vodafone Kabel Deutschland <koordinationsanfragen.de@vodafone.com>

Gesendet: 10.06.2022 13:48

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: Stellungnahme S01164931, VF und VFKD, Stadt Crivitz, Bebauungsplan Nr. 15 �Energiepark 

Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin�

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 19061 Schwerin

Amt Crivitz - Jana Priehn
Amtsstr. 5
19089 Crivitz

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01164931
E-Mail: TDRA-O-.Schwerin@vodafone.com
Datum: 10.06.2022
Stadt Crivitz, Bebauungsplan Nr. 15 �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 
Wessin�

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 17.05.2022.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen 
die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 
befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine 
Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

-- 

This email was Malware checked.
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Von: Dirk Greifenstein <greifenstein.dirk@bvvg.de>

Gesendet: 08.06.2022 15:04

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: Antwort: Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 

Wessin� - Beteiligung der Behörden lt. § 4 Abs. 1 BauGB, BVVG AZ: 2022 Gestattungen

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Frau Priehn,

vielen Dank für die Übermittlung der Informationen zu Ihrem o. g. Planungsvorhaben 
(Ihre E-Mail vom 17.05.2022). Uns liegen derzeit keine Informationen über Sachverhalte 
vor, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine Realisierung Ihres 
Vorhabens sprechen würden. Auf Grund des Umfangs und der Lage des hier 
betroffenen Planungsgebietes (Gemarkung Wessin, Flur 4) ist es wahrscheinlich, dass 
keine BVVG- Vermögenswerte von den geplanten Maßnahme und den späteren 
Vorhaben betroffen sind bzw. konnten wir bisher keine solchen identifizieren. Die BVVG 
verfügt in der o. g. Gemarkung über keine Vermögenswerte mehr. Sollte sich dieser 
Umstand im Zuge der weiteren Plankonkretisierung als zutreffend erweisen und 
tatsächlich keine BVVG- Vermögenswerte betroffen sein, erklären wir für diesen Fall 
bereits hiermit unseren Verzicht auf eine weitere Beteiligung an der von Ihnen 
betriebenen Beteiligungsverfahren und der ggf. später von Dritten betriebenen 
Realisierung des Vorhabens. 

Andernfalls bitte wir Sie die nachfolgend aufgeführten Sachverhalte zu beachten:

+ Jeglicher (zeitweilige oder dauerhafte) Inanspruchnahme von BVVG- Flächen wird, 
soweit nicht durch bestehende Verträge/Rechte bereits vereinbart, nur zugestimmt, 
wenn dies aus technischen oder anderen objektiven Gründen erforderlich ist und dazu 
im Vorfeld die entsprechenden vertraglichen Abreden nach den gültigen BVVG- 
Vertragsmustern (i. d. R. Kaufvertrag oder Gestattungsvertrag mit oder ohne dinglicher 
Sicherung) zu Stande kommen.

+ Die BVVG geht davon aus, dass eine rechtzeitige flurstücks- und flächenkonkrete 
Antragstellung, soweit hier überhaupt erforderlich, zum Abschluss von Verträgen seitens 
des Maßnahmeträgers oder eines bevollmächtigten Dienstleistungsunternehmens 
erfolgen wird.
+ Alle Flächen, die im Zuge der Maßnahme dauerhaft in Anspruch genommen werden 
und deren anderweitige zukünftige Nutzung dadurch ganz oder teilweise 
ausgeschlossen ist, sind von der BVVG zum jeweiligen Verkehrswert und nach den 
gültigen Vermarktungswegen anzukaufen. Das gilt auch für Flächen, die im Zuge ggf. 
erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden sollen oder für 
solche reserviert werden müssen. 
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+ Die BVVG geht davon aus, dass nach der Realisierung der geplanten Maßnahmen 
keine Veränderungen an dem betroffenen BVVG- Vermögensgegenstand eintreten 
werden, die dessen Wert bezüglich Nutzung und Verwertung negativ beeinträchtigen. 
Sollten solche Veränderungen gegenüber dem Zustand des Vermögensgegenstandes 
zum Zeitpunkt des Beginns der geplanten Maßnahme dennoch eintreten, geht die 
BVVG von einer Entschädigung im vollen Umfang des eingetretenen Wertverlustes aus 
bzw. behält sich das Recht zur Geltendmachung solcher Ansprüche ausdrücklich vor. 

+ Jegliche Flächeninanspruchnahme ist mit der BVVG und den jeweiligen 
Nutzern/Pächtern gesondert vertraglich zu regeln und an diese ggf. entsprechend 
gesondert zu entgelten. Die BVVG stellt auf Anfrage die entsprechenden Informationen 
über Nutzer und Pächter zur Verfügung. + Soweit im Zuge der Realisierung der 
Maßnahmen ein Territorium betroffen ist, in dem ein Verfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz läuft, ist die zuständige Flurneuordnungsbehörde am Planungs- 
und Realisierungsverfahren zu beteiligen. 

+ Die Vergewisserungspflicht über ggf. andere, parallel und/oder konkurrierende 
dingliche Rechte oder ggf. Bodenschatzbetroffenheit gem. Bergrecht an den betroffenen 
Grundstücken, insbesondere solcher nach § 9 GBBerG, liegt beim Maßnahmeträger 
bzw. von ihm bevollmächtigter Dritter.

+ Die Abgabe dieser Stellungnahme führt nicht zur Beendigung oder Einstellung 
laufender Privatisierungsvorhaben im Rahmen unseres dazu bestehenden gesetzlichen 
Auftrages. Dies kann u. U. den zukünftigen Wechsel der jeweils am Planungsverfahren 
oder den später zu realisierenden Maßnahmen zu beteiligenden Eigentümer nach sich 
ziehen.  

Freundliche Grüße
Dirk Greifenstein

Dirk Greifenstein
Gruppenleiter
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Niederlassung Mecklenburg-Vorpommern
Werner-von-Siemens-Straße 4
19061 Schwerin
Tel.:    +49 385 6434-240
Fax:     +49 385 6434-133

www.bvvg.de

Geschäftsführung: 
Martin Kern, Thomas Windmöller
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ministerialrat Dr. Martin Hillebrecht von Liebenstein
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg HRB 43990
USt-ID: DE 151744803
Berufskammer: IHK Berlin

Die Datenschutz-Informationen der BVVG finden Sie unter: www.bvvg.de/datenschutz-informationen 

-- 

This email was Malware checked.



Postanschrift: Hausanschrift:  
LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 
Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 
   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 
19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 
   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 
Wessin“ 

 

Ihre Anfrage vom 17.05.2022; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
Amt Crivitz 
Amtsstr. 5 
19089 Crivitz 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-3099-2022 

Schwerin, 1. Juni 2022 
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- 2 - 

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

 
 

http://www.brand-kats-mv.de/


GASCADE Gastransport GmbH, Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel 

Amt Crivitz
Herr Wiese
Amtsstr. 5
19089 Crivitz

per E-Mail an: bauleitplanung@amt-crivitz.de

René Czech Tel. +49 561 934-1077 GNL-Cze / 2022.01694 Kassel, 24.05.2022
Fax +49 561 934-2369

Leitungsrechte und -dokumentation Leitungsauskunft@gascade.de BIL Nr.: 20220517-0589

Bebauungsplan Nr. 15 “Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin“ 
der Stadt Crivitz
- Ihr Zeichen BP15 mit Schreiben vom 17.05.2022 -
Unser Aktenzeichen: 13.00.00.154.00036.22

Vorgangsnummer: 2022.01694

Sehr geehrter Herr Wiese,

wir danken für die Übersendung der Unterlagen zu o. g. Vorhaben. 

Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag 
der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport 
GmbH & Co. KG. Die vorgenannten Anlagenbetreiber, deren Anlagen von Ihrer Maßnahme zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt betroffen sind, werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Zur Vereinfachung benennen wir unsere nachfolgend genannten Anlagen so weit möglich im 
weiteren Schreiben nicht einzeln, sondern allgemein als Anlagen. Als unsere Anlagen 
bezeichnen wir die Gesamtheit der zu schützenden Erdgashochdruckleitungen, LWL-Kabel und 
Begleitkabel.

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir 
Ihnen mit, dass von der o. g. Maßnahme unsere nachfolgend aufgeführten Anlagen betroffen 
sind:

lfd. 

Nr.
Typ Name DN

MOP 

(bar)

Schutzstreifen 

in m

(Anlage mittig)

Netzbetreiber

1
Erdgas-
leitung

Fernleitung 
NEL

1400 100,00 10,00
NEL Gastransport 

GmbH

2 LWL Trasse LWL-Kabel 1,00 WINGAS GmbH

Zuständiger Pipelineservice:

PLS GNO (Nord) Lubmin, Telefon: +49 38354 1793-2830, Mobil: +49 172 2909700

mailto:Leitungsauskunft@gascade.de
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Seite 2 von 5,Az: 13.00.00.154.00036.22, 24.05.2022
Bebauungsplan Nr. 15 “Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin“ der Stadt Crivitz

Die Lage unserer Anlagen ist den beigefügten Bestandsplänen, Blatt 05.23/B bis 05.26/B, zu 
entnehmen. Zwischen der örtlichen Lage der Anlagen und der Darstellung im Bestandsplan 
können Abweichungen bestehen. Der Höhenplan bezieht sich auf den Zeitpunkt der Verlegung 
unserer Anlagen. Später vorgenommene Niveauänderungen sind nicht berücksichtigt. In 
Absprache mit unserem Pipeline-Service ist die Lage unserer Anlagen durch 
Suchschachtungen zu prüfen. Die Kosten gehen zu Lasten des Verursachers. 

Unsere Anlagen befinden sich in der Mitte eines dinglich gesicherten Schutzstreifens. Unmittelbar 
neben der Erdgashochdruckleitung, welche kathodisch gegen Korrosion geschützt ist, befinden 
sich Fernmeldekabel in Rohrscheitelhöhe.

Zu Ihrer Information fügen wir unsere „Auflagen und Hinweise zum Schutz unserer 
Erdgashochdruckleitungen" bei. Dieses Merkheft findet auch bei unseren v. g. Anlagen 
Anwendung.

 Grundsätzlich müssen Windenergieanlagen (WEA) mindestens folgende lichte Abstände zu 
unseren Anlagen einhalten: vom Mastfuß mind. 35 m und vom Fundament mind. 10 m. Die 
Erdungseinrichtungen von WEA müssen einen lichten Abstand von mind. 2,0 m zu unseren 
Anlagen einhalten, dürfen aber nicht innerhalb des Schutzsteifens angelegt werden. Eine 
Überbauung des Schutzstreifens ist grundsätzlich nicht zulässig. 

 Im Bereich unserer Erdgasstationen sind zwischen WEA und der Außenkante unserer 
Stationsflächen mind. 675 m Abstand einzuhalten. Zu Verdichterstationen beträgt der 
Abstand mind. 850 m.

 Bei der Planung und Bauausführung der Zuwegung sind wir zu beteiligen.

Bei der Errichtung der Zuwegung darf ein lichter Mindestabstand von 1,50 m zwischen 
Oberkante Rohrscheitel und Oberkante Fahrbahn darf nicht unterschritten werden. Für den 
Aufbau ist unser Merkblatt „Straßenaufbau für SLW 60“ als Mindestanforderung 
entsprechend zu berücksichtigen. Endgültige Angaben zum Aufbau können wir erst nach 
Vorlage der Detailplanung und der Informationen über die zum Einsatz kommenden Bau- und 
Transportfahrzeuge nennen.

Im Bereich unserer Anlagen ist grundsätzlich unter die Tragschicht aus gebrochenem 
Material ein Geotextil GRK 4 (Vliesstoffe - mind. 250 g/m²) in ausreichenden Abmessungen 
einzubringen. 

Eine konkrete Auskunft über die Art und Größe der zum Einsatz kommenden Bau- und 
Transportfahrzeuge, die über unsere Anlagen auch im Bereich der vorhandenen Wege fahren 
werden, sind uns zur Stellungnahme vorzulegen.

Die erforderliche Zuwegung kann sich erfahrungsgemäß auch außerhalb von 
Änderungsbereichen für die Windenergiegewinnung befinden. Dadurch kann eine weitere 
Betroffenheit unserer Anlagen entstehen. Eine Abstimmung ist unbedingt erforderlich.

 Entwässerungseinrichtungen sind im Bereich unserer Anlagen in offener Bauweise zu 
verlegen, wobei der Einsatz einer Grabenfräse oder dgl. nicht zulässig ist. Bei kreuzenden 
Leitungen ist ein lichter Abstand von mind. 0,40 m zu unseren Anlagen einzuhalten.
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Grundsätzlich ist bei offenen Entwässerungsgräben und -mulden ein lichter Abstand von 
mind. 1,5 m zum Rohrscheitel unserer Anlagen einzuhalten. Sollte dieser Abstand aus 
planungstechnischen Gründen nicht einzuhalten sein, müssen zum Schutz unserer Anlagen 
die Graben- / Muldensohlen, z.B. mit Wasserbausteinen, gesichert werden. Diese 
Schutzmaßnahme muss mind. 1,0 m rechts und links über unser Leitungsrohr hinausgehen. 
Ein lichter Abstand zwischen Graben-/ Muldensohle und Rohrscheitel < 1,0 m ist nicht 
zulässig.

 Es unbedingt erforderlich, dass wir für die Errichtung von WEA auch nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) beteiligt werden.

 Zusätzlich sind wir bei den Planungen und Bauausführungen zur Erdkabelverlegung zu 
beteiligen.

Im Bereich unserer Anlagen ist die Errichtung jeglicher Schächte und Armaturen 
grundsätzlich außerhalb unserer Schutzstreifen auszuführen.

Im Bereich einer Parallelführung, bei offener Bauweise, ist eine Verlegung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen sowie Kabel grundsätzlich außerhalb unseres Schutzstreifens 
vorzunehmen. Eine Überlappung der Schutzstreifen darf grundsätzlich nicht erfolgen.

Um die Erdüberdeckung und die Lage unserer Anlagen nicht zu beeinträchtigen, müssen 
erforderlichenfalls die Grubenwände Ihrer Baumaßnahme gegen Abrutschen etc. durch 
entsprechende Maßnahmen gesichert werden. Die Art dieser Sicherungsmaßnahmen hat in 
Abstimmung mit unserem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort zu erfolgen.

Im Kreuzungsbereich unserer Anlagen sind Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabel in 
offener Bauweise zu verlegen, wobei der Einsatz einer Grabenfräse oder eines Kabelpfluges 
nicht zulässig ist. Ein lichter Abstand zu unseren Anlagen von mind. 0,40 m ist einzuhalten. 
Die Kreuzung sollte möglichst rechtwinklig erfolgen. Die vorgefundene Lage des 
rohrbegleitenden Fernmeldekabels darf ohne unsere Zustimmung nicht verändert werden.

Kreuzende Kabel sind in einem Schutzrohr zu verlegen. Diese Schutzmaßnahme muss 
mind. 1,0 m rechts und links über unser Leitungsrohr hinausragen.

Wir weisen darauf hin, dass Erdungsbänder nicht über unsere Anlagen verlegt werden 
dürfen.

Bei einer grabenlosen Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabeln ist ein 
lichter Abstand von mind. 5,0 m zu unseren Anlagen einzuhalten. Dies gilt für Kreuzungen 
und Parallelführungen.

Dem GASCADE-Verantwortlichen ist vor Ort das vorgesehene Verfahren vor Durchführung 
rechtzeitig vorzustellen. Vorzugsweise ist die Bohrung mit dem Bohrverfahren Para Track 1 
oder 2 bzw. mit Kreiselkompass durchzuführen.

Grundsätzlich sind Start- und Zielgruben außerhalb unseres Schutzstreifens anzulegen. Die 
Startgrube muss die sein, welche unseren Anlagen am nächsten ist. Die Grubenwände 
müssen im Nahbereich zum Schutzstreifen gegen Abrutschen etc. durch entsprechende 
Maßnahmen gesichert werden. Die Art dieser Sicherungsmaßnahmen hat in Abstimmung mit 
unserem GASCADE-Verantwortlichen vor Ort zu erfolgen.
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Unser Pipeline-Service wird während der gesamten Baumaßnahme die Betriebssicherheit 
unserer Anlagen überwachen. Zusätzlich müssen Sie uns durch ein Messprotokoll 
nachweisen, dass Sie während des Bohrvorgangs eine ständige Kontrolle über den Bohrkopf 
und dessen Verlauf haben. Eine Kopie des Messprotokolls ist unserem GASCADE-
Verantwortlichen vor Ort auszuhändigen.

Wir weisen Sie an dieser Stelle bereits auf Folgendes hin: Wenn der kathodische 
Korrosionsschutz unserer Anlagen durch die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
oder Kabel beeinträchtigt wird, so behalten wir uns vor, die Kosten für nachträgliche 
Schutzmaßnahmen an unseren Anlagen dem Verursacher in Rechnung zu stellen.

 Der Schutzstreifen ist grundsätzlich von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Anlagen 
beeinträchtigen kann, freizuhalten. Dazu zählen Bäume, Hecken sowie Sträucher.

Für Kompensationsmaßnahmen muss sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht 
beeinträchtigen und nicht im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden. Sollten 
Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns diese ebenfalls 
mit entsprechenden Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen.

 In Ihren Unterlagen wird auf die Errichtung von Nebenanlagen hingewiesen (z.B. 
Wechselrichter-, Transformatoren- und Stromübergabestationen). Jede Bebauung im 
Abstand < 20 m zur Leitungsachse ist zur Vermeidung einer potenziellen Beeinträchtigung 
unserer Anlagen mit uns abzustimmen. 

Eine Überbauung des Schutzstreifens ist nicht zulässig. Gebäudefundamente, 
Dachüberstände oder sonstige herausragende Gebäudeteile müssen ebenfalls außerhalb 
unseres Schutzstreifens errichtet werden. Ein größeres Abstandsmaß über die Grenzen des 
Schutzstreifens hinaus kann sich aus Art und Maß der geplanten Bebauung sowie aus dem 
Nachbarrecht ergeben.

 Eine Änderung der ursprünglichen Überdeckung durch Aufschüttungen und Abgrabungen 
darf nur nach gesonderter Antragstellung vorgenommen werden. Größere Niveauänderungen 
bedürfen der Prüfung durch einen Sachverständigen.

 Zum Zwecke von behördlich vorgeschriebenen Kontrollen sowie für 
Instandhaltungsmaßnahmen, Intensivmessungen etc. muss die Zugänglichkeit unserer 
Anlagen für GASCADE auch für die Zukunft jederzeit gewährleistet bleiben.

 Im Bereich zu Ihrer Maßnahme können sich Markierungspfähle (tlw. mit Messeinrichtung) der 
GASCADE befinden. Diese sind vor Beginn der Maßnahme unter Aufsicht unseres Pipeline-
Service zu sichern.

 Wir weisen Sie darauf hin, dass entlang unserer Anlagen teilweise Drainagen verlegt wurden. 
Diese Drainagen und deren Funktion müssen erhalten bleiben.

Dies ist keine Zustimmung zu Baumaßnahmen oder anderen Veränderungen im Bereich unserer 
Anlagen. Solche Maßnahmen sind der GASCADE Gastransport GmbH, Abt. GNL, durch eine 
gesonderte Anfrage zur Stellungnahme vorzustellen.

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren.
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Wie Sie unserem Bestandsplan entnehmen können, befinden sich Kabel und Leitungen anderer 
Betreiber in diesem Gebiet. Diese sind gesondert von Ihnen zur Ermittlung der genauen Lage der 
Anlagen und eventuellen Auflagen anzufragen. Die GASCADE kann nur für ihre eigenen 
Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der Anlagenbetreiber, welche GASCADE mit der 
Beauskunftung beauftragt haben.

Mit freundlichen Grüßen

GASCADE Gastransport GmbH
Leitungsrechte und -dokumentation

Czech

Anlage

Welche personenbezogenen Daten unsererseits nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verarbeitet 
werden, können Sie unserer Datenschutzinformation nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnehmen. 
Diese finden Sie im Internet unter https://www.gascade.de/datenschutz.

https://www.gascade.de/datenschutz
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1

�����
�����60.00 m
�����
�����60.00 m

�����
�����55.00 m

Geländehöhe ü. NHN
zum Zeitpunkt der Verlegung

(m)

Stationierung der horizont. Rohrachse
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Stahlgittermast (maßstäblich)

Brunnen, Quelle
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Zeichenerklärung  (Lageplan)
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Mu
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KKS
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HMP 1

von km 153 + 123 m bis km 153 + 938 m

 1:100

1 0.70m E−Kabel 30kV Nein Windpark Kladrum/Dargelütz GbR, 28211 Bremen, Kurfürstenallee 23A

2 0.73m E−Kabel 30 kV Nein Windpark Kladrum/Dargelütz GbR, 28211 Bremen, Kurfürstenallee 23A

 + LWL

3 0.40m E−Kabel 30 kV Nein Windpark Kladrum/Dargelütz GbR, 28211 Bremen, Kurfürstenallee 23A

 + LWL

4 0.91m G− DN 600 Stahl ONTRAS Gastransport GmbH, 04129 Leipzig, Maximilianallee 4

5 0.90m E−Kabel 30kV Nein Windpark Kladrum/Dargelütz GbR, 28211 Bremen, Kurfürstenallee 23A

 + LWL

6 1.23m E−Kabel 30kV Nein Windpark Kladrum/Dargelütz GbR, 28211 Bremen, Kurfürstenallee 23A

 + LWL

7 1.16m E−Kabel 30kV Nein Windpark Kladrum/Dargelütz GbR, 28211 Bremen, Kurfürstenallee 23A

 ERDGASFERNLEITUNG NEL
DN 1400 MOP 100

 815.04 m

 815.26 m

FREMDLEITUNGEN

KREUZUNGEN

10
2011

179.31m 1420.0x22.3 L485MB

18.17m 1420.0x22.3 L485MB BB1.9°

18.03m 1420.0x22.3 L485MB BB1.4°

17.81m 1420.0x22.3 L485MB BB8.6°

18.05m 1420.0x22.3 L485MB BB14.0°

161.83m 1420.0x22.3 L485MB

17.88m 1420.0x22.3 L485MB BB1.5°

84.72m 1420.0x22.3 L485MB

17.85m 1420.0x22.3 L485MB BB2.2°

17.77m 1420.0x22.3 L485MB

17.54m 1420.0x22.3 L485MB BB2.5°

18.06m 1420.0x22.3 L485MB BB1.2°

13.57m 1420.0x22.3 L485MB BB1.4°

17.89m 1420.0x22.3 L485MB BB2.3°

18.02m 1420.0x22.3 L485MB BB5.0°

18.17m 1420.0x22.3 L485MB BB2.5°

17.78m 1420.0x22.3 L485MB BB1.0°

36.25m 1420.0x22.3 L485MB

17.95m 1420.0x22.3 L485MB BB1.0°

36.40m 1420.0x22.3 L485MB

16.84m 1420.0x22.3 L485MB BB1.8°

17.15m 1420.0x22.3 L485MB BB3.4°

17.98m 1420.0x22.3 L485MB BB0.8°
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Maßstab 5
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MOP 100

Festpunkte ETRS89 (cm) Zone 32

 Bestandsplan

Gemeinde

Hoch

 Radepohl

10 cm

 B

von km 153 + 123 m

Hoch

bis km 153 + 938 m

Graphischer Maßstab   1 : 1

Plan−Nr.

TS 5024 2681611.65 5938458.57

TS 5025 2681052.69 5938478.08

TP 961040600 2681391.02 5938400.68 69.11

PP 49 2681420.58 5938472.95 67.17

PP 91 2681693.76 5938455.96 64.44

MK km 153 + 556 m 2681417.95 5938465.07 67.04

 Ludwigslust−Parchim  Stadt Crivitz

 Greifswald nach Rehden

.BL.

0

Gemarkung

Länge aus
2D−Koordinaten:

Länge aus
3D−Koordinaten:

berechnet im Koordinatensystem
ETRS89 (cm) Zone 32

Leitungsart MaterialLi.Ab. SRNr. Eigentümer

zuständige DienststelleDetail/Nr. Kreuzungsobjekt

BogenWerkstoffSchweißnaht ADxWDLänge

Die im Plan dargestellte Rohrlage kann von der Örtlichkeit abweichen!
Die km−Angaben entsprechen nicht der tatsächlichen Leitungslänge!

Rev. erstellt geprüft freigegeben Änderung

 19.11.2012  C&E/Schaller  25.02.2013  Hübenthal (GASCADE)  25.02.2013  Hübenthal (GASCADE)− Ersterstellung

B 10.12.2015 Hornung (W2) 11.12.2015 GNL−Ha 11.12.2015 GNL−Ha Ortsvergleich 2015

A 08.12.2014 Hornung (W2) 09.12.2014 GNL−Ha 09.12.2014 GNL−Ha Schilderpfahl Nummern geändert und Profile erstellt

     
Sonderbauwerk I

Sonderbauwerk II

Bauverfahren

Schilderpfähle Nr./Abstand/KKS

LWL−Kabel im HDPE−Rohr

0m 10m 20m 30m 40m 50m
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Oberkante Rohr über NHN (m)
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TS−Nummer

Zeichenerklärung  (Längsprofil)

Hauptleitung

Armatur mit T−Stücken Mantelrohrpressung

KKS−Fahne

querende Leitungen

Kabelmuffe, Einziehgrube

Kreuzende Freileitung
(Durchfahrtshöhe)

SonderbauwerkBetonreiter

Produktenrohrpressung

HDD

Düker

MicroTunnel

LWL−Kabel mitEzG
Mu

��������
��������
��������
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Tangentenschnittpunkt

Leitungsachse mit Grund−
dienstbarkeitsstreifen
und Kilometrierung

Grenzpunkt (vermessen)

Kilometerstein, Kabelstein

Stahlgittermast (maßstäblich)

Brunnen, Quelle

Schacht / Deckel

Gewässerfließrichtung

Durchlaß, Gully

Denkmal, Feldkreuz

Zaun, Geländer

Erdwall

Laub−, Nadelbaum

Naturdenkmal
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Anodenfeld, −kabel (maßstäbl.)

FM−Freileitung

E−Freileitung (Hochspannung)
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Landesgrenze

Regierungsbezirksgrenze
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Gemeindegrenze
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Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksüberhaken
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Flughaube

Schilderpfahl mit KKS

KM KB

Br Qu

Naturschutzgebiet

FFH−Gebiet

Vogelschutzgebiet
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SPA

FFH

TP, PP, HP

geplante Fremdleitung
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Zeichenerklärung  (Lageplan)
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Tiefenerder, KKS−Schrank
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 ERDGASFERNLEITUNG NEL
DN 1400 MOP 100
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 797.60 m

FREMDLEITUNGEN

KREUZUNGEN

10
2011

17.13m 1420.0x22.3 L485MB BB2.0°

17.91m 1420.0x22.3 L485MB BB1.2°

71.79m 1420.0x22.3 L485MB

18.00m 1420.0x22.3 L485MB BB1.1°

36.29m 1420.0x22.3 L485MB

18.15m 1420.0x22.3 L485MB BB1.3°

17.92m 1420.0x22.3 L485MB BB3.1°

52.01m 1420.0x22.3 L485MB

11.45m 1420.0x22.3 L485MB BB1.9°

90.15m 1420.0x22.3 L485MB

17.54m 1420.0x22.3 L485MB BB1.0°

52.83m 1420.0x22.3 L485MB

16.85m 1420.0x22.3 L485MB BB3.2°

18.02m 1420.0x22.3 L485MB

17.75m 1420.0x22.3 L485MB BB1.3°

18.00m 1420.0x22.3 L485MB BB1.6°

54.53m 1420.0x22.3 L485MB

18.04m 1420.0x22.3 L485MB BB2.3°

17.98m 1420.0x22.3 L485MB BB1.2°

17.95m 1420.0x22.3 L485MB

18.10m 1420.0x22.3 L485MB BB1.8°

35.07m 1420.0x22.3 L485MB

17.70m 1420.0x22.3 L485MB BB1.4°

17.99m 1420.0x22.3 L485MB BB1.0°

18.00m 1420.0x22.3 L485MB BB1.6°

36.10m 1420.0x22.3 L485MB

18.00m 1420.0x22.3 L485MB BB1.5°

18.05m 1420.0x22.3 L485MB BB1.1°

18.05m 1420.0x22.3 L485MB BB1.4°
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Pkt−Nr

DN 1400

Rechts

Revision

Pkt−Nr Höhe ü. NHN

Maßstab 5

PA

 13.00.00

MOP 100

Festpunkte ETRS89 (cm) Zone 32

 Bestandsplan

Gemeinde

Hoch

 Wessin, Zapel Hof

10 cm

 B

von km 155 + 494 m

Hoch

bis km 156 + 291 m

Graphischer Maßstab   1 : 1

Plan−Nr.

TS 5026 2679233.12 5938408.16

MK km 155 + 896 m 2679080.50 5938397.06 61.30

 Ludwigslust−Parchim  Stadt Crivitz, Zapel

 Greifswald nach Rehden

.BL.

0

Gemarkung

Länge aus
2D−Koordinaten:

Länge aus
3D−Koordinaten:

berechnet im Koordinatensystem
ETRS89 (cm) Zone 32

Leitungsart MaterialLi.Ab. SRNr. Eigentümer

zuständige DienststelleDetail/Nr. Kreuzungsobjekt

BogenWerkstoffSchweißnaht ADxWDLänge

Die im Plan dargestellte Rohrlage kann von der Örtlichkeit abweichen!
Die km−Angaben entsprechen nicht der tatsächlichen Leitungslänge!

Rev. erstellt geprüft freigegeben Änderung

 19.11.2012  C&E/Schaller  25.02.2013  Hübenthal (GASCADE)  25.02.2013  Hübenthal (GASCADE)− Ersterstellung

B 10.12.2015 Hornung (W2) 11.12.2015 GNL−Ha 11.12.2015 GNL−Ha Ortsvergleich 2015

A 08.12.2014 Hornung (W2) 09.12.2014 GNL−Ha 09.12.2014 GNL−Ha Schilderpfahl Nummern geändert und Profile erstellt

     
Sonderbauwerk I

Sonderbauwerk II

Bauverfahren

Schilderpfähle Nr./Abstand/KKS

LWL−Kabel im HDPE−Rohr
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hier: frühzeitige Beteiligung betroffener Behörden und der TöB zum Vorentwurf (Stand: 26. 
November 2021)

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:

BIL 17.05.2022 ONTRAS 20220517-0589, BP15

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg

nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig betroffen  ONTRAS

VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen 
mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr firmierend 
als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die 
VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, 
so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen 
sind! 
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.561029, 11.720911

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz “Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – 
Teilbereich Wessin“; hier: frühzeitige Beteiligung betroffener Behörden und 
der TöB zum Vorentwurf (Stand: 26. November 2021)

PE-Nr.: 04548/22
Reg.-Nr.: 04548/22

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Anhang – ONTRAS Gastransport GmbH

Stellungnahme zum Verfahren

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz “Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich 
Wessin“; hier: frühzeitige Beteiligung betroffener Behörden und der TöB zum Vorentwurf 
(Stand: 26. November 2021)

PE-Nr: 04548/22
Reg.-Nr.: 04548/22

Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Innerhalb der von Ihnen im BIL-Serviceportal gesetzten Anfragefläche befinden sich die folgenden Anlagen 
des oben genannten Anlagenbetreibers. Die Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen 
(ggf. abweichende Schutzstreifenbreiten sind dem Bestandsplanwerk bzw. den digitalen Daten zu entnehmen):

Anlagentyp
Anlagen-
kenn-
zeichen

DN

Schutz-
streifen-
breite
(in m)

Zuständig

Ferngasleitung (FGL) 111.08 600 8,00
ONTRAS Gastransport GmbH | 
Instandhaltungsbereich Bad Doberan

Mögliche sonstige Einbauten und Zubehör

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit 
Fernsprechdose (FS); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit 
Kontrollrohr/en (KR), glasfaserverstärkte FGL-Umhüllung (GFK), Wassertopf 
(WT), Armaturengruppe/n (S) mit Verbindungsleitung und Ausbläser (A), 
Isolierstück/e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabelmuffen 
(KM), Kabelreserve/n (KR), Kabel-Unterflurbehälter (KUFB), Kabelmarker (M), 
Kabelgarnituren, Banderder, Gleichrichterschrank

Die derzeitige ungefähre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte anliegenden Planunterlagen.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsächliche Lage in 
der Örtlichkeit unter Aufsicht des zuständigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderliche 
Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf eigene Kosten 
durchzuführen.

Benötigen Sie die genaue Lage in der Örtlichkeit, vereinbaren Sie bitte unter Angabe der PE-Nr. einen Termin 
mit dem nachfolgend benannten Betreiber/ Dienstleister:

Zuständig Kontakt

ONTRAS Gastransport GmbH | Instandhaltungsbereich 
Bad Doberan

ONTRAS Gastransport GmbH
Netzbereich Nord
Thoralf Buhr  /  Patrick Neumann
Am Walkmüller Holz 2
18209 Bad Doberan
Telefon: +49341271116436  /  +49341271116419
Mobil: +491702266421  /  +491723431898
Fax: +49341271116434
Mail: Thoralf.Buhr@ontras.com 
Patrick.Neumann@ontras.com
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Zum geplanten Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Crivitz bestehen grundsätzlich keine 
Einwände. Zu beachten sind folgende Auflagen und Hinweise:

1. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen folgende Interessenberührungen:

 innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplan Nr. 15 “Energiepark 
Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ der Stadt Crivitz befindet sich die ONTRAS-
Ferngasleitung FGL 111.08

2. Die ONTRAS-Ferngasleitung FGL 111.08 ist lagerichtig mit entsprechenden 
Beschriftungen in die Planzeichnung des Bebauungsplanes einzutragen. Zusätzlich ist der 
Schutzstreifen der Ferngasleitung als eine mit einem Leitungsrecht belastete, nicht überbaubare 
Fläche darzustellen.

Sofern hierfür digitale Bestandsdaten der ONTRAS-Anlagen (dxf- oder dwg-Format) benötigen 
werden, bitten wir Sie um Unterzeichnung und Rücksendung der beiliegenden Nutzungsvereinbarung 
an: leitungsauskunft@gdmcom.de.

3. In der Begründung zum Vorentwurf ist die ONTRAS-Ferngasleitung FGL 111.08 zu 
benennen.

Ferner ist in der Begründung auf die sich ergebenen Nutzungseinschränkungen hinzu-
weisen und nachfolgende Hinweise und Auflagen zu ergänzen.

4. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen errichtet 
oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der Anlage/n 
vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden können.

5. Mit Blick auf die geplante Festsetzung des sonstigen Sondergebietes „Windenergie“ im 
Bebauungsplan, weisen wir darauf hin, dass es der Zustimmung durch die ONTRAS bedarf, 
sofern Windenergieanlagen unterhalb eines Mindestabstandes von 850 m zu 
gastechnischen Anlagen der ONTRAS geplant und errichtet werden sollen. D. h. alle 
Planungen und vorgesehenen Baumaßnahmen (z. B. Standorte der Windenergieanlagen, Errichtung 
von Zuwegungen, Kran-/Montage-/Lagerflächen, Baustelleneinrichtung und bauzeitliche Transport-
wege sowie Umspannwerke, Kabeltrassen und landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen) sind bei 
der GDMcom mit den entsprechenden aussagekräftigen Planunterlagen – mit eingetragenem 
Anlagenbestand – bereits in der Entwurfsphase zur Prüfung/Stellungnahme einzureichen.

6. Damit die öffentliche Sicherheit und die Versorgungsaufgaben nicht beeinträchtigt oder gefährdet 
werden, sind jegliche Planungen (z. B. auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) im Bereich der 
Anlagen rechtzeitig abzustimmen.

7. Die vorgenommenen Änderungen sind uns zur erneuten Stellungnahme vorzulegen.

8. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an der Planung/ dem Verfahren zu beteiligen.

9. Nach Abschluss des Verfahrens ist uns der Beschluss zu übergeben.

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-
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Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:
Digitale Daten - Nutzungsvereinbarung
Leitungsschutzanweisung

Anlagen/ Pläne:
Übersichtskarte
Grundriss FGL 111.08 18 - 28

Verteiler:
René Wiese Amt Crivitz

Herr Salomon ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Szadkowski ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Lunow ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Buhr ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Neumann ONTRAS Gastransport GmbH
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im Auftrag der

Reg.-Nr.:

Bearbeiter:

Maßstab:

gedruckt am:

Diese Karte ist nicht zur Maßentnahme geeignet.

null

Pohlmann, Martin 20.05.2022

onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

1 : 10000

Die Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet!

PE-Nr.: null

Karte:
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Von:                                   226.Postfach@BNetzA.de

Sent:                                  Tue, 17 May 2022 11:19:51 +0200

An:                                     Jana Priehn

Betreff:                             AW: Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin� - Beteiligung der Behörden lt. § 4 Abs. 1 BauGB

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

hiermit bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer E-Mail. Sie wird an den zuständigen Fachbereich 

weitergeleitet und bearbeitet.

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte

*          für Anfragen von Bauanträgen zur Abfrage von Richtfunkstrecken der Betreiber an 

            Frau Walz-Giebe (030/22480-509)

*          für Richtfunk an Frau Kulb  (030/22480-414)

*          für Flugfunkzeugnisprüfungen an Herrn Balczerowski (030/22480-410)

*          für Flug-, Navigations- und Ortungsfunk an Herrn Eckert (030/22480-364)

*          für 5G-Campusnetze an Herrn Jacob (030/22480-593)

*          für alle weiteren Fragen an Herrn Heutmann (030/22480-360)

 

Mit freundlichen Grüßen

Bundesnetzagentur

Referat 226

Fehrbelliner Platz 3

10707 Berlin

226.postfach@bnetza.de <mailto:226.postfach@bnetza.de> 

 

Datenschutzhinweis:

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen 

Daten in der BNetzA können Sie der Datenschutzerklärung auf 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Datenschutz/Datenschutz_node.html

entnehmen.

 

 

 

 

Von: Jana Priehn <jana.priehn@amt-crivitz.de> 

Gesendet: Dienstag, 17. Mai 2022 10:27

An: 'poststelle@afrlwm.mv-regierung.de' <poststelle@afrlwm.mv-regierung.de>; 

'TOEB.MV@bundesimmobilien.de' <TOEB.MV@bundesimmobilien.de>; 

'baiudbwtoeb@bundeswehr.org' <baiudbwtoeb@bundeswehr.org>; 'poststelle@baf.bund.de' 

mailto:226.postfach@bnetza.de
mailto:226.postfach@bnetza.de
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Datenschutz/Datenschutz_node.html
AmtCr
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Von: Stefan.Jacob@bnetza.de

Gesendet: 28.09.2022 06:39

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: 42970: Errichtung und Betrieb einer/mehrerer Windenergieanlage/n

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie kennen den 

Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

BNetzA-Vorgangsnr.:                     42970

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom:         Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel � Teilbereich Wessin, 17.05.2022

geprüftes Gebiet:                       Crivitz, LK Ludwigslust-Parchim

Koordinatenbereich:                     NW: 11E4120 53N3428

(WGS 84 in Grad/Min./Sek.)              SO:  11E4457 53N3312

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage Ihrer Angaben wurde von uns eine Überprüfung des o. g. Gebiets auf Beeinträchtigungen von 

technischen Einrichtungen wie Richtfunkstrecken sowie Funkmessstellen der Bundesnetzagentur (BNetzA) 

durchgeführt. Durch rechtzeitige Einbeziehung ihrer Betreiber in die weitere Planung sollen Störungen vermieden 

werden.

Mit Stand von heute sind dort folgende Betreiber aktiv:

Richtfunk:

50Hertz Transmission GmbH

Heidestraße 2

10557 Berlin

Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Alexandrinenstraße 1

19055 Schwerin

Funkmessstellen der BNetzA:

- keine

Beachten Sie bitte für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf unserer Internetseite 

http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung.

Mit freundlichen Grüßen

Team Bauleitplanung

Referat 226

Richtfunk, Flug-, Navigations- und Ortungsfunk

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Fehrbelliner Platz 3

10707 Berlin

?? +49 30 22480-509

mailto: 226.Postfach@BNetzA.de

http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung

http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung
http://www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung


Datenschutzhinweis:

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der 

BNetzA können Sie der Datenschutzerklärung auf https://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz entnehmen. Sollte 

Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann Ihnen diese auch in Textform übermittelt 

werden.

--

This email was Malware checked.

https://www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz


Von:                                   leitungsauskunft@wemacom.de

Sent:                                  Fri, 20 May 2022 07:51:35 +0200

An:                                     Jana Priehn

Betreff:                             AW: Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin� - Beteiligung der Behörden lt. § 4 Abs. 1 BauGB

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

 

 

Unser Zeichen: XTBN 2022/01384

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen.

 

Ihr Anliegen bearbeiten wir im Auftrag der WEMACOM Telekommunikation GmbH und WEMACOM 

Breitband GmbH.

 

Zu dieser Baumaßnahme erheben wir keine Einwände, da sich im ausgewiesenen Baubereich keine 

Versorgungsanlagen befinden.

 

Diese Stellungnahme ist ab Auskunftsdatum 6 Monate gültig.

 

Bei weiteren Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.

 

 

Freundliche Grüße

René Panke

Techniker Betrieb Netze / Leitungsauskunft

WEMACOM Telekommunikation GmbH

Tel.: +49 385 755-2224

leitungsauskunft@wemacom.de

Hausadresse: Zeppelinstraße 1, 19061 Schwerin

Mit voller Bandbreite für unsere Region: www.wemacom.de

 

 

mailto:leitungsauskunft@wemacom.de
http://www.wemacom.de/
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WEMACOM Telekommunikation GmbH | WEMACOM Breitband GmbH

Zeppelinstraße 1 | 19061 Schwerin

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Volker Buck, Dipl. Ing. Torsten Speth

Amtsgericht Schwerin | HRB 5753 | Amtsgericht Schwerin | HRB 12555

 

Von: Jana Priehn <jana.priehn@amt-crivitz.de> 

Gesendet: Dienstag, 17. Mai 2022 10:27

An: 'poststelle@afrlwm.mv-regierung.de' <poststelle@afrlwm.mv-regierung.de>; 

'TOEB.MV@bundesimmobilien.de' <TOEB.MV@bundesimmobilien.de>; 

'baiudbwtoeb@bundeswehr.org' <baiudbwtoeb@bundeswehr.org>; 'poststelle@baf.bund.de' 

<poststelle@baf.bund.de>; 'o.blietz@ba.mv-regierung.de' <o.blietz@ba.mv-regierung.de>; 

'226.Postfach@BNetzA.de' <226.Postfach@BNetzA.de>; 'mecklenburg-vorpommern@bvvg.de' 

<mecklenburg-vorpommern@bvvg.de>; 'DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com' 

<DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com>; 'Ute.Glaesel@telekom.de' <Ute.Glaesel@telekom.de>; 

'anlagenschutz-sis@dfs.de' <anlagenschutz-sis@dfs.de>; 'strassenverwaltung.nordost@autobahn.de' 

<strassenverwaltung.nordost@autobahn.de>; 'leitungsauskunft-mv@hansegas.com' <leitungsauskunft-

mv@hansegas.com>; 'kirchenkreisverwaltung@elkm.de' <kirchenkreisverwaltung@elkm.de>; 

'geodatenservice@laiv-mv.de' <geodatenservice@laiv-mv.de>; 'poststelle@lakd-mv.de' 

<poststelle@lakd-mv.de>; 'poststelle@lung.mv-regierung.de' <poststelle@lung.mv-regierung.de>; 

'abteilung3@lpbk-mv.de' <abteilung3@lpbk-mv.de>; 'gaedebehn@lfoa-mv.de' <gaedebehn@lfoa-

mv.de>; 'landgesellschaft@lgmv.de' <landgesellschaft@lgmv.de>; 'marion.ebert@em.mv-regierung.de' 

<marion.ebert@em.mv-regierung.de>; 'poststelle@staluwm.mv-regierung.de' <poststelle@staluwm.mv-

regierung.de>; 'poststelle@sn.sbl-mv.de' <poststelle@sn.sbl-mv.de>; 'sba-sn@sbv.mv-regierung.de' 

<sba-sn@sbv.mv-regierung.de>; 'Koordinationsanfragen.de@vodafone.com' 

<Koordinationsanfragen.de@vodafone.com>; 'mail@wbv-untere-elde.de' <mail@wbv-untere-elde.de>; 

'wsa-lauenburg@wsv.bund.de' <wsa-lauenburg@wsv.bund.de>; leitungsauskunft@wemag-netz.de; 

leitungsauskunft@wemacom.de; 'info@zv-schwerinerumland.de' <info@zv-schwerinerumland.de>; 

'leitungsauskunft@50hertz.com' <leitungsauskunft@50hertz.com>; 'bruemmer@stadt-sternberg.de' 

<bruemmer@stadt-sternberg.de>

Betreff: Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin� - 

Beteiligung der Behörden lt. § 4 Abs. 1 BauGB

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

in der Anlage übersende ich Ihnen Unterlagen zu dem o. g. Planverfahren im Rahmen der 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB mit der Bitte um 

Stellungnahme innerhalb eines Monats.

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

i. A. J. Priehn

Amt Crivitz

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung 

SG Stadt- und Gemeindeentwicklung
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Stellungnahme zu Belangen des
Anlagenschutzes (§18a LuftVG)

Datum: 24.05.2022
SIS/ND Aktenzeichen: V202201054

Bezeichnung der Maßnahme: Stadt Crivitz: Bebauungsplan Nr. 15 �Energiepark Barnin-Crivitz-
Zapel - Teilbereich Wessin�

Art der Maßnahme: WEA-Vorranggebiet

Bauherr:

Name:
Adresse:
E-Mail:

Anfrage von:

Aktenzeichen: Mail

Datum: 17.05.2022

Name: Amt Crivitz

Adresse: Amtsstraße 5, 19089 Crivitz

E-Mail: jana.priehn@amt-crivitz.de

Planversion:
Plandatum:
Dauer: unbefristet

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich 
§18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken noch 
Anregungen vorgebracht.

Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von Anlagen der DFS wurden die oben 
angegebenen Koordinaten berücksichtigt. Die Koordinaten wurden von uns aus den vorgelegten Unterlagen 
ermittelt.

Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen Stand Mai 2022. Momentan 
beabsichtigen wir im Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen 
nicht auszuschließen. Wir empfehlen daher, Windenergievorhaben grundsätzlich bei der zuständigen 
Luftfahrtbehörde zur Prüfung gem. §18 LuftVG einzureichen. Windenergieanlagen, die eine Bauhöhe von 
100 m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß § 14 LuftVG der luftrechtlichen Zustimmung durch die 
Luftfahrtbehörde. Art und Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens von der Luftfahrtbehörde festgelegt.

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt.
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Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnahme informiert.

Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem nachfolgenden Link eine interaktive 
Karte mit den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen verschiedener Flugsicherungsorganisationen gem. 
§18a LuftVG zur Verfügung.

http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagenschutz_node.html

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Oliver Reitenbach i. A. Jekaterina Schoolmann
Leiter Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

Satelliten- und Technische Dienste
Systems & Infrastructure Services

(Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)



Von: Safhöfer, Mathias <Mathias.Safhoefer@autobahn.de>

Gesendet: 16.06.2022 13:42

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: Stn: BPlan 15 Stadt Crivitz �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin�

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Unser Zeichen: 2022/160

 

Sehr geehrte Frau Priehn,

 

gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken. Gemäß vorgelegter Unterlagen sind Bundesautobahnen 

nicht betroffen.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Im Auftrag

 

 

 

Mathias Safhöfer 

 

 

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Nordost, Außenstelle Güstrow

Krakower Chaussee 2a, 18273 Güstrow\Klueß

 

Mathias Safhöfer 

Abteilungsleitung C3 - Verwaltung

M +49 152 54 81 77 07

T +49 38 43 27 5 - 4 30 

F +49 38 43 27 5 - 5 99 

mathias.safhoefer@autobahn.de 

www.autobahn.de

 

Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) · 

Gunther Adler · Anne Rethmann 

Aufsichtsratsvorsitz Oliver Luksic 

Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B

 

 

 

Von: Jana Priehn <jana.priehn@amt-crivitz.de> 

Gesendet: Dienstag, 17. Mai 2022 10:27

An: 'poststelle@afrlwm.mv-regierung.de' <poststelle@afrlwm.mv-regierung.de>; 

'TOEB.MV@bundesimmobilien.de' <TOEB.MV@bundesimmobilien.de>; 

'baiudbwtoeb@bundeswehr.org' <baiudbwtoeb@bundeswehr.org>; 'poststelle@baf.bund.de' 
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Landkreis Ludwigslust-Parchim              Ludwigslust, den 09.02.2023 
Fachdienst 68  
FG Naturschutz und Landschaftspflege 
 
FD 63, Bauleitplanung 
  
Registriernr.: 20942 
 
 
 
Maßnahme: 
 
Bebauungsplan Nr. 15 „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ der 
Stadt Crivitz, Amt Crivitz  
  
 
hier: vorläufige Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(Mareike Damm, Tel.03871-722-6818, E-Mail: mareike.damm@kreis-lup.de) 
 
Die Eingriffsregelung ist im B-Planverfahren abschließend abzuhandeln. Der B-Plan in der 
vorliegenden Form widerspricht dem § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG und ist damit 
unzulässig. 
Nach Auffassung der unteren Naturschutzbehörde kann das geplante Vorhaben nur durch 
einen qualifizierten B-Plan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB (Festsetzung von Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der überbaubaren Grundstücksfläche und Verkehrsflächen) oder durch 
einen Vorhabenbezogenen B-Plan gemäß § 12 BauGB zugelassen werden. Besonders die 
Angabe der Grundflächenzahl im B-Plan ist notwendig, anhand dieser ist auf Grundlage der 
„Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern“ – Neufassung 2018, in Kraft seit 
1. Juni 2018 eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung durchzuführen und vorzulegen. 
Nur dann sind die Unterlagen aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde naturschutzfachlich 
prüffähig.  
 
Abschließender Hinweis 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt für das betreffende Windeignungsgebiet (WEG 48/12 Wessin) bereits 
Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Windenergieanlagen laufen.  
Es wird seitens der Naturschutzbehörde) empfohlen eine Aufstellung des Bebauungsplanes 
unter Einbeziehung der Antragsunterlagen inklusive Kartierungen des laufenden BImSch-
Verfahrens durchzuführen, um die naturschutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 15 „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich 
Wessin“ der Stadt Crivitz, Amt Crivitz auf S. 20 oben steht, dass gesetzlich geschützte Biotope 
nachrichtlich übernommen werden, in der textliche Festsetzung ist dies aber nicht vorhanden. 
 
 
Vorläufige Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz und zum Allgemeinen Artenschutz 
(Anna Michalczyk, Tel.03871-722-6816, E-Mail: anna.michalczyk@kreis-lup.de) 

 
Die zentralen Vorschiften zum besonderen Artenschutz finden sich in den §§ 44 bis 47 
BNatSchG und gelten unmittelbar, d.h. es besteht keine Abweichungsmöglichkeit im Rahmen 
der Landesregelung. Die Vorschriften sind striktes Recht und als solches abwägungsfest. 
Insofern Festsetzungen des Bebauungsplanes artenschutzrechtlichen Belangen 
entgegenstehen würden, wäre dieser vollzugsunfähig. Daher ist bereits auf der Ebene der 
Bauleitplanung eine hinreichende Auseinandersetzung mit den artenschutzrechtlichen 
Belangen vorzunehmen. In der Beurteilung, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. 
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Abs.5 BNatSchG erfüllt sind, werden Maßnahmen zur Vermeidung, sowie vorgezogene Aus-
gleichmaßnahmen einbezogen.  
 
Daher sind im weiteren Planverfahren die nachfolgenden Belange zu berücksichtigen und 
der UNB erneut zur Prüfung vorzulegen.  
 
 
Zur Umweltprüfung 
Nach der gefestigten Rechtsprechung setzt die artenschutzrechtliche Prüfung, ob einem 
Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere den Zugriffsverboten nach § 44 
BNatSchG entgegenstehen, eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der im 
Wirkbereich des Vorhabens vorhandener geschützter Arten voraus. Die 
artenschutzrechtlichen Untersuchungen müssen, sowohl in ihrem methodischen Vorgehen, 
als auch in ihrer Ermittlungstiefe ausreichen, um die untere Naturschutzbehörde, als 
zuständige Fachbehörde, in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu prüfen. 
 
Betrachtungen artenschutzfachlicher Belange sind Bestandteil im Umweltbericht vom 
09.11.2022. Dabei wurden Bau- anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf einzelne 
Arten dargelegt. Er enthält auch zwei beigefügte faunistische Untersuchungen. Diese 
Ausführungen ersetzen jedoch keine artenschutzrechtliche Prüfung. Das Plangebiet wurde 
nicht hinreichend faunistisch erfasst.  
 
Im Rahmen der Umweltprüfung/Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung sind Beschränkungen der 
Erfassungen auf die Anhang IV Arten und europäische Vogelarten nicht zulässig. Für 
besonders geschützte Arten, die nicht europarechtlich geschützt sind, gelten die 
artenschutzrechtlichen Verbote für zugelassene Eingriffe und Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen nicht (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG), die Berücksichtigung des 
Artenschutzes erfolgt bei diesen Arten jedoch im Rahmen der bauplanungsrechtlichen 
Eingriffsregelung (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB). Insofern ein 
Vorhaben als „zugelassener Eingriff“ gilt, sind demnach faunistische Belange aller anderen, 
national geschützten Arten im Rahmen der Bearbeitung der Eingriffsregelung (siehe u.a. 
Hinweise zur Eingriffsregelung, Anlage 1, Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften) zu 
betrachten und insofern erforderlich über Auflagen oder Maßnahmenfestlegungen (B-Plan, 
LBP etc.) zu berücksichtigen.  
 
Im weiteren Planverfahren ist die artenschutzrechtliche Prüfung zusammenhängend und 
fortlaufend, einschließlich Relevanzprüfung in Anlehnung an den Artenschutzleitfaden M-V 
vorzunehmen, unter Berücksichtigung des § 44 Absatz 1 in Verbindung mit § 44 Absatz 5 
BNatSchG. Dabei sind die Formblätter des Artenschutz- Leitfadens zu verwenden (siehe 
http://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf). 
 
Erfassungen und Kartierungen sind grundsätzlich gemäß den üblichen Methodenstandards 
wie bspw. Südbeck et al., den in der HzE 2018 befindlichen Mindestanforderungen an 
Erfassungen und die die für Windvorhaben relevanten AAB WEA Teil Vögel und Fledermäuse 
durchzuführen. Reduzierungen des hier genannten Kartierumfanges sind plausibel zu 
begründen.  
 
Insbesondere sind Aussagen/Kartierungen zu folgenden Themen zu machen:  

 (kleinere) Brutvögel im 200 m Bereich um das Plangebiet (textlich und kartographisch), 

 Reptilien und Amphibien 

 ein Nachweis, dass die Bedeutung des Plangebietes für Zug- und Rastvögel noch den 
dargestellten Umständen gemäß ILN et a. (2009) entspricht und 

 einem Fischadlerbrutplatz in ca. 1,6 km Entfernung (vergl. Kap. 2.2). 
 

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf


Für einige Arten, hier insbesondere Seeadler, Fischadler, Weißstorch und 
Rot/Schwarzmilan, sind Habitatanalysen zu erbringen. 
 

 
Für die Prüfung der Natura 2000 Verträglichkeit sind die konkreten Entfernungen zu den 
nächsten Schutzgebieten anzugeben, um eine Betroffenheit auszuschließen. 
In den Antragsunterlagen des parallelen BImSch-Verfahrens wurden Feldlerchen im 
Vorhabensgebiet kartiert. In dem Verfahren werden 20 Anlagen beantragt. Diese große Anzahl 
von Anlagen verursacht vermutlich einen für die Feldlerche bedeutsamen Habitatverlust. 
Insbesondere bezüglich des Rotmilans sollten alle in dem Gebiet stattgefundenen 
Kartierungen und zusätzlich konkrete Bürgermeldungen berücksichtigt werden. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass Lenkungsflächen für den Rotmilan benötigt werden. 
Der Schutzstatus des Weißstorchs in Wessin besteht. Seit 2006 war der Horst durchgängig 
besetzt. In 2021 gab es eine Brut mit einem Jungen, 2022 war ein Horstpaar anwesend ohne 
Brut. Damit ist zu prüfen, ob Nahrungsflächen oder Korridore zu Nahrungsflächen betroffen 
sind. 
Geeignete Ausgleichsflächen für die Feldlerche und Lenkungsflächen für den Rotmilan, sowie 
evtl. für den Weißstorch sind zumindest als möglicher Flächenpool bereits im 
Bauleitplanverfahren zu benennen und darzustellen. 
 
Weitere Anmerkungen zu konkreten Textstellen: 

 Welche Gutachten sind gemeint auf S. 3, 5. Absatz? 

 Für das WEG Wessin sind LBP, AFB und UVP längst vorhanden (vergl. S. 5, unten). 

 Im Kapitel 5.1 wird behauptet, dass für Rotmilane im Ausschlussbereich eine 
Ausnahme erteilt werden müsse. Nach der Ergänzung zur AA WEA Teil Vögel vom 
28.05.2021 sind hier auch Tagesabschaltungen während der Brutzeit als 
Vermeidungsmaßnahme möglich. 

 Unter 4.2 wären evtl. zusätzlich aufzulisten: Abschaltungen zu Attraktionszeitpunkten 
wie Pflügen, Ernte und Mahd, Maßnahmen zum Reptilien- und Amphibienschutz, sowie 
Lenkungsflächen für den Rotmilan und Ausgleichsmaßnahmen für evtl. betroffene 
Bodenbrüter. 

 Nach AAB WEA Teil Fledermäuse sind Aussagen zu (potentiellen) Quartieren und 
Jagdgebieten an großen Gewässern/Feuchtgebieten in einem Umkreis von 500 m und 
Jagdgebieten/Flugstraßen an Gehölzen in einem Umkreis von 250 m zu treffen, da in 
diesem Bereich um WEAs von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko für 
Fledermäuse auszugehen ist (vergl. S. 19 Umweltbericht = 200 m). 

 



Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV). 
Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/. 

 
 

Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbe-
reich Wessin“ – Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
hier: Stellungnahme der Luftfahrtbehörde 
 
Ihr Schreiben vom 29.11.2022 
 
Sehr geehrte Frau Priehn, 
 
das Plangebiet des o.g. B-Plans liegt außerhalb von Bauschutzbereichen ziviler Flug-
plätze sowie außerhalb von Schutz- bzw. Wirkungsbereichen ziviler Flugsicherungsein-
richtungen. Hieraus folgt zunächst, dass Konflikte mit Flugplätzen und Flugsicherungs-
anlagen in dem Plangebiet nicht zu erwarten sind. 
 
Luftverkehrsrechtliche Belange werden jedoch berührt, sobald die zu errichtenden 
Windkraftanlagen die Höhe von 100 m über Grund überschreiten. Bei Überschreitung 
der Höhe von 100 m über Grund sind die Bestimmungen nach § 14 Abs. 1 Luftverkehrs-
gesetz (LuftVG) zu beachten, wonach die für die Baugenehmigung zuständige Behörde 
die Genehmigung für die Windkraftanlagen nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
erteilen darf. Die Entscheidung der Luftfahrtbehörde wird gemäß § 31 Abs. 3 LuftVG 
aufgrund einer gutachtlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation getroffen, 
die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einzuholen ist. Insofern kann dem Ergeb-
nis der Prüfungen der Flugsicherungsorganisation auf der Ebene des B-Planverfahrens 
nicht vorgriffen werden.  
 
Die luftfahrtbehördliche Entscheidung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
für die jeweiligen Windkraftanlagen getroffen, da erst im Genehmigungsverfahren die 
genauen Standorte und die jeweiligen Höhen der Windkraftanlagen sowie die Vorha-
benträger bekannt sind. 
 
 

 

Bearbeiterin:  Marion Ebert 

Telefon: 0385/588-15636 

AZ: 623-00000-2022/007-022 

Email: Marion.Ebert@em.mv-regierung.de 

 

Schwerin, 28.12.2022 

 

 

per Email: Jana.Priehn@amt-crivitz.de 
 
Amt Crivitz 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 
    
 

 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 

Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin 

Hausanschrift:  
Johannes-Stelling-Straße 14 
19053 Schwerin 
 
 

Postanschrift:  
19048 Schwerin 
 

Telefon: 0385 / 588-0 
Telefax: 0385 / 588 – 5045 
poststelle@wm.mv-regierung.de 
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/ 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Marion Ebert 
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Von: leitungsauskunft@50hertz.com

Gesendet: 13.12.2022 08:28

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: 50Hertz Transmission GmbH / Beteiligung im Zuge der Bauleitplanung [2022-002660-02-TG, 

Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz ?Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin? - 

Behördenbeteiligung]

Anlagen: 2022-002660-02-TG_Stellungnahme 50Hertz.pdf

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder �ffnen Sie keine Anh�nge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anhängig erhalten Sie unsere Stellungnahme zum Planverfahren. Bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte unter Angabe der Vorgangsnummer an den Mitarbeiter, der im Anschreiben angegeben ist.

Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.

Hinweis: Im Sinne einer papiersparenden Arbeitsweise genügt der 50Hertz Transmission GmbH 

die Beteiligung in elektronischer Form per Datenträger oder Download-Link. Das Anschreiben 

inkl. Unterlagen können Sie uns auch gern digital an unser Postfach 

leitungsauskunft@50hertz.com übersenden.

Mit freundlichen Grüßen

50Hertz Transmission GmbH

50Hertz Transmission GmbH, Sitz der Gesellschaft Berlin, Amtsgericht Charlottenburg - HRB 

84446, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Christiaan Peeters

Geschäftsführer: Stefan Kapferer (Vorsitz), Sylvia Borcherding, Dr. Frank Golletz, Dr. Dirk 

Biermann, Marco Nix. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise: 

https://www.50hertz.com/de/Datenschutz

50Hertz Transmission GmbH, Sitz der Gesellschaft Berlin, Amtsgericht Charlottenburg - HRB 84446, Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Christiaan Peeters
Geschäftsführer: Stefan Kapferer (Vorsitz), Sylvia Borcherding, Dr. Frank Golletz, Dr. Dirk Biermann, Marco Nix. Bitte beachten Sie unsere 
Datenschutzhinweise: https://www.50hertz.com/de/Datenschutz 

-- 

Diese Mail wurde auf Malware untersucht.
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Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Crivitz „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin“ - Behördenbeteiligung 

 

 

Sehr geehrte Frau Priehn, 
 
Ihr Schreiben zur erneuten Behördenbeteiligung zu o. g. Bebauungsplan haben wir 
dankend erhalten. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes befindet sich unsere 
  

 Richtfunkstrecke Telekom Standort Schwarzer Berg - UW Wessin. 
 
Unsere Stellungnahme vom 23.05.2022 mit der Reg.-Nr. 2022-002660-01-TG be-

hält unverändert ihre Gültigkeit. 

 
Wir bitten um nachrichtliche Übernahme des folgenden Passus in die Begründung: 
 
Für jegliche Nutzungsänderungen (auch temporär) im Bereich unserer Richtfunkstre-
cke und bei Bau- und Pflanzmaßnahmen ist die Zustimmung von 50Hertz einzuholen. 
Konkrete Planungsunterlagen, z. B. über Standorte und Höhe einer vorgesehenen 
baulichen Veränderung, Bepflanzung etc., sind möglichst frühzeitig der 50Hertz 
Transmission GmbH zur Kenntnis zu geben, um die Voraussetzungen zum Erteilen 
einer Zustimmung gemeinsam klären zu können. 
  
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
  
  
  
Kretschmer                                     Froeb 
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Von: BM_LAKD_Poststelle <Poststelle@lakd-mv.de>

Gesendet: 04.01.2023 07:38

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: WG: Crivitz, Stadt; Energiepark Barnitz-Crivitz-Zapel

Anlagen: ORI221130_010000E00.xml, ORI221130_010000E00.pdf

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie kennen den 

Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Frau Jana Priehn,

Dokumente anbei.

Hinweis:

Das anliegende Pdf-Dokument mit Kopfbogen LAKD ist eine 1:1 Umsetzung des Inhalts der beiliegenden XML-

Datei. Das XML-Format ist plattformunabhängig und bietet Ihnen somit die Möglichkeit, Metadaten und Inhalte des 

Dokuments etwa mit einem Internetbrowser oder Ihrem Dokumentenmanagementsystem unmittelbar maschinell 

auszuwerten und in Ihre Texte zu übertragen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Bednorz

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege

Mecklenburg-Vorpommern

Dr.-Ing. Michael Bednorz

Domhof 4/5

19055 Schwerin

Tel. +49 385 588 79 100

Tel. +49 177 21 6 25 29

Fax + 49 385 588 79 344

Email: m.bednorz@kulturerbe-mv.de

--

Diese Mail wurde auf Malware untersucht.
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Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-VorpommernPostfach 
11125219011SchwerinDenkmalGIS0385 588 79 100poststelle@lakd-
mv.de221130_010000E0003.01.2023 17:26:54Amt CrivitzAmtsstraße 519089 CrivitzVerfahren: 
Beteiligung der Träger öffentlicher BelangeIhr Schreiben vom 30.11.2022Ihr Aktenzeichen 
keinGemeinde Crivitz, StadtGrundstueck Energiepark Barnitz-Crivitz-ZapelGeoreferenz 
Vorhaben B-Plan Nr. 15 der Stadt CrivitzHier eingegangen 30.11.2022 12:38:00Diese 
Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der 
Landesdenkmalfachbehörde und als Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt. 6 DSchG 
MV):Baudenkmale:Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen Bedenken gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 
Wessin". In unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes befinden sich raumwirksame 
Denkmale.Raumwirksam in Erscheinung tretende bzw. auf Fernwirkung angelegte Denkmale wie 
Kirchen, Park-, Guts- und Schlossanlagen, Gutshäuser und Schlösser sind nicht nur hinsichtlich 
ihrer Substanz, sondern auch in Bezug auf ihre Ausstrahlungswirkung in die Umgebung vor 
erheblicher Beeinträchtigung zu bewahren. Denn die historischen Sichtbeziehungen aus dem 
Denkmal in die Landschaft und umgekehrt aus der Landschaft auf die Denkmale sind 
substantieller Teil der Denkmaleigenschaft zahlreicher Denkmale. Daher besteht die 
Notwendigkeit, alle Veränderungen in ihrer Umgebung entsprechend § 7 DSchG M-V 
hinsichtlich der Beeinträchtigung der Sichtachsen und Sichtfelder von den und auf die 
Baudenkmale zu prüfen. Bei der Anwendung von § 2 Satz 2 EEG 2021 sowie des neu geregelten 
§ 2 Satz 2 EEG 2023 kann nicht von einem absoluten Vorrang von Maßnahmen zur Gewinnung 
von erneuerbaren Energien ausgegangen werden. Vielmehr sind diese Maßnahmen im Rahmen 
der Schutzgüterabwägung zu prüfen.Hierfür wird ein Fachgutachten benötigt, das folgende 
Aspekte beinhaltet:- Lage der geplanten Windenergieanlagen (WEA) als Shape-Datei- 
Übersichtskarte mit der räumlichen Darstellung aller erfassten Denkmale und der geplanten 
Windenergieanlagen - Analyse der Sichtbeziehungen sowie der Raumwirkung von relevanten 
Denkmalen. Dazu siehe: Arbeitsblatt der Arbeitsgruppe Städtebauliche Denkmalpflege der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL) in der Bundesrepublik Deutschland: 
"Raumwirkung von Denkmälern und Denkmalensembles", Nr. 51, Wiesbaden 2020, als 
Download erhältlich auf der Website der VdL: https://www.vdl-
denkmalpflege.de/veroeffentlichungen.- Genauere Untersuchung aller Denkmale, bei denen eine 
Beeinträchtigung auf Grund der Lage, Topographie, Ausdehnung oder der Raumwirksamkeit 
anzunehmen ist.- Fotoaufnahmen der räumlichen Wechselbeziehungen zwischen den Denkmalen, 
der umgebenden Landschaft und der geplanten WEA.- Übersichtskarte mit den festgelegten 
Standorten für die Visualisierungen. - Bei denkmalgeschützten Garten- und Parkanlagen ist zu 
beachten, dass nicht der aktuelle Pflegezustand der Anlage für die Sichtanalyse ausschlaggebend 
ist, sondern die gartendenkmalpflegerische Zielstellung. Aus der geht hervor, welche Strukturen 
z.B. Gehölzaufwuchs nicht zu der historischen Substanz gehören und im Rahmen der 
Instandsetzung der Anlage als Störung der ursprünglichen Raumstrukturen anzusehen sind und 
entfernt werden sollen. Leistungskatalog für Gartendenkmalpflegerische Zielplanung ist 
beispielsweise über folgenden Link zu beziehen: https://shop.fll.de/de/fachbericht-
leistungskatalog-fuer-die-erarbeitung-gartendenkmalpflegerischer-zielplanungen.html - 
Erstellung und Vorlage von maßstabgetreuen Visualisierungen. Ausführliche Hinweise, die bei 
der Erstellung von Visualisierungen zu beachten sind, enthält die Publikation �Gute fachliche 
Praxis für die Visualisierung von Windenergieanlagen�, zu finden als Download auf der 
Webseite: https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuelles/detail/was-meint-gute-
visualisierungs-praxis/.- Wenn eine erhebliche Beeinträchtigung eines Denkmals durch die 
Errichtung der WEA prognostiziert wurde, sind neben den Analysen und Visualisierungen, 



Vorschläge zur Minderung des Eingriffes durch Reduzierung der Höhe bzw. Verschiebung des 
Standortes der WEA zu erarbeiten.- Die Untersuchungen müssen von in der Denkmalpflege bzw. 
Kulturlandschaftserfassung qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden. Als Orientierung 
für die Untersuchung wird folgende Handreichung empfohlen: Kulturgüter in der Planung. 
Handreichung zur Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen UVP, hrsg. Von 
UVP-Gesellschaft e.V. u.a., Landschaftsverband Rheinland, überarb. Aufl., Köln 2014.Die in der 
Umgebung liegenden Denkmale können und müssen bei den gemäß DSchG MV für die Führung 
der Denkmallisten zuständigen unteren Denkmalschutzbehörden (siehe dazu § 5 DSchG MV) 
abgefragt werden. Eine Orientierung hinsichtlich zu den in der Umgebung liegenden Denkmalen 
findet man unter der Rubrik Denkmalpass im Geodatenviewer GDI-MV - GAIA-
MVprofessionell. Denkmale sind grundsätzlich mit der Farbe gelb gekennzeichnet, die 
raumbedeutsamen Denkmale mit einer anderen Farbe.Im vorliegenden Fall ist unter 
Berücksichtigung der Gesamtanlagenhöhe von 200 m eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Erscheinungsbilds der nachfolgend genannten Einzeldenkmale nicht auszuschließen. Die 
Ermittlung des Umkreises erfolgt auf der Grundlage von Prüfradien (siehe dazu Kleine-Tebbert, 
in: Martin-Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. überarb. Auflage 
2017, Rn. 321, Tabelle Gruppe A 20km, Gruppe B 10km, Gruppe C 6km bei einer Anlagenhöhe 
von 200m): Ortsteil Adressen Sachbegriff Alt Damerow Kirche Bergrade Dorf An der 
Hauptstraße Kirche Bülow Park Dargelütz Neue Dorfstraße 6, 8 Gutshaus Dargelütz Kirchturm 
Domsühl Kirche Frauenmark Am Feierabendheim Gutshaus Frauenmark Kirche Goldenbow 
Lindenstraße 30a Windmühle Grebbin Am Mühlenberg 2 Windmühle Grebbin Schulstraße 5 
Kirche Kladrum Crivitzer Straße Kirche Klinken Hauptstraße 17A Kirche Kossebade Kirche 
Radepohl Dorfstraße Park Radepohl Dorfstraße 10 Gutshaus Raduhn Kirche Ruthenbeck Am 
Schulplatz Kirche Severin Hofplatz 1 Gutshaus Severin Kirchplatz Kirche Wessin Am 
Kulturhaus 13 Gutshaus Wessin Kirche Woeten Grebbiner Straße 12, 13 Gutshaus Zieslübbe 
Kirche Bodendenkmale:Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet vermutete 
Bodendenkmale bekannt, die im Entwurf des B-Plans bereits als Flächenumrisse eingetragen 
worden sind. Unmittelbar östlich des Plangebietes befinden sich darüber hinaus zwei 
Burganlagen am Teufelsbach. Als oberirdisch sichtbare Bodendenkmale besitzen sie einen 
besonderen Zeugniswert für die Geschichte des Landes in der Slawenzeit und für die 
gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit. Insofern sprechen gewichtige Gründe des 
Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes (§ 7 Abs. 4 DSchG 
M-V). Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG M-V ausgewiesen.Die 
gegenwärtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen jedoch nur einen sehr 
kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher muss stets mit dem 
Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale gerechnet werden. Auch 
diese Bodendenkmale sind gemäß § 5 (2) DSchG M-V gesetzlich geschützt.Um die 
Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu beschreiben und zu 
bewerten (siehe dazu etwa §§ 1,2 und 2a BauGB sowie § 2 Abs. 1 UVPG), reichen die 
vorliegenden Informationen nicht aus.Da die bekannten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen 
Bestand der Bodendenkmale widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig 
durch geeignete Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische Voruntersuchung 
mittels einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) Untersuchungen zum tatsächlichen 
Bestand der Bodendenkmale durchgeführt werden. Erst auf Grundlage dieser vom 
Vorhabenträger ggf. gemäß § 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB bzw. § 6 Abs. 1 UVPG (nach 
Maßgabe der Anlage 1 UVPG) bereitzustellenden entscheidungserheblichen Unterlagen können 
dann die Auswirkungen des Vorhabens auf die Bodendenkmale zuverlässig beschrieben und 
bewertet werden.Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen 



des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 3 DSchG 
M-V) während der Durchführung des Vorhabens vermieden werden.Denn wenn bei Erdarbeiten 
neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 
(1), (2), (3) DSchG M-V der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der 
Fund und die Fundstelle in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf 
Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die 
untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des für den Vorhabenträger Zumutbaren 
verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert. 
Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer 
sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.Hinweis:Für die Berücksichtigung 
des kulturellen Erbes in Umwelt- und Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die 
Handreichung "Kulturgüter in der Planung" verwiesen:UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter 
in der Planung. Handreichung zur Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, 
Köln 2014.https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP-
Kulturgueter_in_der_Planung.pdfVorgang besteht 
aus:ORI221130_010000E00.xmlORI221130_010000E00.pdfDr.-Ing. Michael 
BednorzF75F37DC67B335515B13AF9E80DE6DE003.01.2023 17:26:54
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Verfahren: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Ihr Schreiben vom 30.11.2022 

Ihr Aktenzeichen kein 

Gemeinde Crivitz, Stadt 

Grundstueck Energiepark Barnitz-Crivitz-Zapel 

Georeferenz 

Vorhaben B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz 

Hier eingegangen 30.11.2022 12:38:00 

 
Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der 
Landesdenkmalfachbehörde und als Träger öffentlicher Belange (§ 4 (2) Pkt. 6 
DSchG MV): 
 
Baudenkmale: 
 
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen Bedenken gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 
Teilbereich Wessin". In unmittelbarer Nähe des Planungsgebietes befinden sich 
raumwirksame Denkmale. 
 
Raumwirksam in Erscheinung tretende bzw. auf Fernwirkung angelegte Denkmale wie 
Kirchen, Park-, Guts- und Schlossanlagen, Gutshäuser und Schlösser sind nicht 
nur hinsichtlich ihrer Substanz, sondern auch in Bezug auf ihre 
Ausstrahlungswirkung in die Umgebung vor erheblicher Beeinträchtigung zu 
bewahren. Denn die historischen Sichtbeziehungen aus dem Denkmal in die 
Landschaft und umgekehrt aus der Landschaft auf die Denkmale sind substantieller 
Teil der Denkmaleigenschaft zahlreicher Denkmale. Daher besteht die 
Notwendigkeit, alle Veränderungen in ihrer Umgebung entsprechend § 7 DSchG M-V 
hinsichtlich der Beeinträchtigung der Sichtachsen und Sichtfelder von den und 
auf die Baudenkmale zu prüfen. Bei der Anwendung von § 2 Satz 2 EEG 2021 sowie 
des neu geregelten § 2 Satz 2 EEG 2023 kann nicht von einem absoluten Vorrang 
von Maßnahmen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien ausgegangen werden. 
Vielmehr sind diese Maßnahmen im Rahmen der Schutzgüterabwägung zu prüfen. 
 

http://www.kulturerbe-mv.de/
mailto:poststelle@lakd-mv.de
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Hierfür wird ein Fachgutachten benötigt, das folgende Aspekte beinhaltet: 
 
- Lage der geplanten Windenergieanlagen (WEA) als Shape-Datei 
 
- Übersichtskarte mit der räumlichen Darstellung aller erfassten Denkmale und 
der geplanten Windenergieanlagen 
 
- Analyse der Sichtbeziehungen sowie der Raumwirkung von relevanten Denkmalen. 
Dazu siehe: Arbeitsblatt der Arbeitsgruppe Städtebauliche Denkmalpflege der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL) in der Bundesrepublik Deutschland: 
"Raumwirkung von Denkmälern und Denkmalensembles", Nr. 51, Wiesbaden 2020, als 
Download erhältlich auf der Website der VdL: https://www.vdl- 
denkmalpflege.de/veroeffentlichungen. 
 
- Genauere Untersuchung aller Denkmale, bei denen eine Beeinträchtigung auf 
Grund der Lage, Topographie, Ausdehnung oder der Raumwirksamkeit anzunehmen ist. 
 
- Fotoaufnahmen der räumlichen Wechselbeziehungen zwischen den Denkmalen, der 
umgebenden Landschaft und der geplanten WEA. 
 
- Übersichtskarte mit den festgelegten Standorten für die Visualisierungen. 
 
- Bei denkmalgeschützten Garten- und Parkanlagen ist zu beachten, dass nicht der 
aktuelle Pflegezustand der Anlage für die Sichtanalyse ausschlaggebend ist, 
sondern die gartendenkmalpflegerische Zielstellung. Aus der geht hervor, welche 
Strukturen z.B. Gehölzaufwuchs nicht zu der historischen Substanz gehören und im 
Rahmen der Instandsetzung der Anlage als Störung der ursprünglichen 
Raumstrukturen anzusehen sind und entfernt werden sollen. Leistungskatalog für 
Gartendenkmalpflegerische Zielplanung ist beispielsweise über folgenden Link zu 
beziehen: https://shop.fll.de/de/fachbericht-leistungskatalog-fuer-die- 
erarbeitung-gartendenkmalpflegerischer-zielplanungen.html 
 
- Erstellung und Vorlage von maßstabgetreuen Visualisierungen. Ausführliche 
Hinweise, die bei der Erstellung von Visualisierungen zu beachten sind, enthält 
die Publikation „Gute fachliche Praxis für die Visualisierung von 
Windenergieanlagen“, zu finden als Download auf der Webseite: 
https://www.fachagentur-windenergie.de/aktuelles/detail/was-meint-gute- 
visualisierungs-praxis/. 
 
- Wenn eine erhebliche Beeinträchtigung eines Denkmals durch die Errichtung der 
WEA prognostiziert wurde, sind neben den Analysen und Visualisierungen, 
Vorschläge zur Minderung des Eingriffes durch Reduzierung der Höhe bzw. 
Verschiebung des Standortes der WEA zu erarbeiten. 
 
- Die Untersuchungen müssen von in der Denkmalpflege bzw. 
Kulturlandschaftserfassung qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden. Als 
Orientierung für die Untersuchung wird folgende Handreichung empfohlen: 
Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur Berücksichtigung des Kulturellen 
Erbes bei Umweltprüfungen UVP, hrsg. Von UVP-Gesellschaft e.V. u.a., 
Landschaftsverband Rheinland, überarb. Aufl., Köln 2014. 
 
Die in der Umgebung liegenden Denkmale können und müssen bei den gemäß DSchG MV 
für die Führung der Denkmallisten zuständigen unteren Denkmalschutzbehörden 
(siehe dazu § 5 DSchG MV) abgefragt werden. Eine Orientierung hinsichtlich zu 
den in der Umgebung liegenden Denkmalen findet man unter der Rubrik Denkmalpass 
im Geodatenviewer GDI-MV - GAIA-MVprofessionell. Denkmale sind grundsätzlich mit 
der Farbe gelb gekennzeichnet, die raumbedeutsamen Denkmale mit einer anderen 
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Farbe. 
 
Im vorliegenden Fall ist unter Berücksichtigung der Gesamtanlagenhöhe von 200 m 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds der nachfolgend genannten 
Einzeldenkmale nicht auszuschließen. Die Ermittlung des Umkreises erfolgt auf 
der Grundlage von Prüfradien (siehe dazu Kleine-Tebbert, in: Martin- 
Krautzberger, Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. überarb. Auflage 
2017, Rn. 321, Tabelle Gruppe A 20km, Gruppe B 10km, Gruppe C 6km bei einer 
Anlagenhöhe von 200m): 
 
Ortsteil            Adressen                                  Sachbegriff 
Alt Damerow                                                   Kirche 
Bergrade Dorf       An der Hauptstraße                        Kirche 
Bülow                                                         Park 
Dargelütz           Neue Dorfstraße 6, 8                      Gutshaus 
Dargelütz                                                     Kirchturm 
Domsühl                                                       Kirche 
Frauenmark          Am Feierabendheim                         Gutshaus 
Frauenmark                                                    Kirche 
Goldenbow           Lindenstraße 30a                          Windmühle 
Grebbin             Am Mühlenberg 2                           Windmühle 
Grebbin             Schulstraße 5                             Kirche 
Kladrum             Crivitzer Straße                          Kirche 
Klinken             Hauptstraße 17A                           Kirche 
Kossebade                                                     Kirche 
Radepohl            Dorfstraße                                Park 
Radepohl            Dorfstraße 10                             Gutshaus 
Raduhn                                                        Kirche 
Ruthenbeck          Am Schulplatz                             Kirche 
Severin             Hofplatz 1                                Gutshaus 
Severin             Kirchplatz                                Kirche 
Wessin              Am Kulturhaus 13                          Gutshaus 
Wessin                                                        Kirche 
Woeten              Grebbiner Straße 12, 13                   Gutshaus 
Zieslübbe                                                     Kirche 
 
 
Bodendenkmale: 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet vermutete Bodendenkmale 
bekannt, die im Entwurf des B-Plans bereits als Flächenumrisse eingetragen 
worden sind. 
 
Unmittelbar östlich des Plangebietes befinden sich darüber hinaus zwei 
Burganlagen am Teufelsbach. Als oberirdisch sichtbare Bodendenkmale besitzen sie 
einen besonderen Zeugniswert für die Geschichte des Landes in der Slawenzeit und 
für die gesellschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit. Insofern sprechen 
gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des 
bisherigen Zustandes (§ 7 Abs. 4 DSchG M-V). 
 
Im Plangebiet ist kein Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG M-V ausgewiesen. 
 
Die gegenwärtig im Land bekannten bzw. vermuteten Bodendenkmale machen jedoch 
nur einen sehr kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Daher 
muss stets mit dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter 
Bodendenkmale gerechnet werden. Auch diese Bodendenkmale sind gemäß § 5 (2) 
DSchG M-V gesetzlich geschützt. 
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Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten (siehe dazu etwa §§ 1,2 und 2a BauGB sowie § 2 Abs. 
1 UVPG), reichen die vorliegenden Informationen nicht aus. 
 
Da die bekannten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale 
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig durch geeignete 
Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische Voruntersuchung mittels 
einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) Untersuchungen zum 
tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt werden. Erst auf Grundlage 
dieser vom Vorhabenträger ggf. gemäß § 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB bzw. § 6 
Abs. 1 UVPG (nach Maßgabe der Anlage 1 UVPG) bereitzustellenden 
entscheidungserheblichen Unterlagen können dann die Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Bodendenkmale zuverlässig beschrieben und bewertet werden. 
 
Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen 
des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 
3 DSchG M-V) während der Durchführung des Vorhabens vermieden werden. 
 
Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 (1), (2), (3) DSchG M-V der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle in 
unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach 
Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die 
untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des für den Vorhabenträger 
Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert 
des Fundes erkennen. 
 
Hinweis: 
 
Für die Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung "Kulturgüter in der 
Planung" verwiesen: 
 
UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur 
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014. 
 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP- 
Kulturgueter_in_der_Planung.pdf 
 
Vorgang besteht aus: 
ORI221130_010000E00.xml 
ORI221130_010000E00.pdf 
 
Dr.-Ing. Michael Bednorz 
F75F37DC67B335515B13AF9E80DE6DE0 
03.01.2023 17:26:54 
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FD Umwelt Bearbeiter: Frau Konow
Immissionsschutz 20942

FD Bauordnung
-  im Hause  -

Bebauungsplan Nr. 15 �Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel � Teilbereich Wessin� 
der Stadt Crivitz, Amt Crivitz

Aktenzeichen: BP 220038

Aus Sicht des Immissionsschutzes wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt 
Stellung genommen:

Auflagen

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 15 �Energiepark Barnin-Crivitz-
Zapel � Teilbereich Wessin� der Stadt Crivitz umfasst in der Gemarkung Wessin 
Flur 4 mehrere Flurstücke ganz oder teilweise. Mit dem Plangebiet sollen die 
Flurstücke bzw. Flurstückteile als Flächen zur Entwicklung eines 
Sondergebietes �Windenergie� ausgewiesen werden.
Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich, somit sind die 
Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes maßgebend.

Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nach 
Ziffer 6.1 d) vom 26. August 1998 darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem 
Mischgebiet von

-  tags (06.00 � 22.00 Uhr) - 60 dB (A)
-  nachts (22.00 � 06.00 Uhr) - 45 dB (A)

nicht überschritten werden.

Die von Windenergieanlagen verursachten Schallimmissionen dürfen im 
gesamten Einwirkbereich nicht zu einer unzulässigen Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) nach Ziffer 6 beitragen. Somit ist die Ausweisung von 
einzuhaltenden Teilimmissionswerten der maßgeblichen Immissionsorte 
durchzuführen.
Die einzuhalten Immissionsrichtwerte richten sich nach der jeweiligen 
Gebietseinschätzung der maßgeblichen Immissionsorte.

2. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage 
um nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) 
überschreiten.

AmtCr
Schreibmaschinentext
Abwägungs-Nr. 9 blau
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3. Zum Schutz der Nachbarschaft ist sicherzustellen, dass die geforderten 
Immissionsrichtwerte an der nächstgelegenen Wohnbebauung eingehalten 
werden.

4. Die Anforderung aus dem Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Bau und 
Landesentwicklung und des Umweltministeriums Hinweise für die Planung und 
Genehmigung von Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern (WKA � 
Hinweise M-V) vom 20. Oktober 2004 (VIII 2/VIII 4/X 130 - 510.18.12) sind 
einzuhalten.

5. Bei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern handelt 
es sich um eine genehmigungsbedürftige Anlage nach Punkt 1.6 des Anhanges 
der 4. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Für die Erteilung einer Genehmigung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz ist das Staatliche Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg, Dienstort Schwerin zuständig.

6. Die Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und 
Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-
Vorpommern des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern ist zu beachten.

7. Die Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von 
Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise) des Landesamts für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(LUNG M-V) sind zu beachten.

8. Die Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen des 
Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LUNG M-V) sind zu beachten.

9. Es ist ein Geräuschimmissionsgutachten zu erstellen, dass die durch den 
Betrieb der geplanten Windenergieanlagen hervorgerufenen 
Geräuschimmissionen für relevante Immissionsorte analysiert. Eine 
Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen ist die 
Einhaltung der an den relevanten Immissionsorten geltenden 
Immissionsrichtwerte. Dies ist abschließend unter Berücksichtigung der 
konkreten WEA-Standorte im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.

10.Ebenfalls ist ein Schattenwurfgutachten zu erstellen, dass den durch den 
Betrieb der geplanten Windenergieanlagen hervorgerufenen Schattenwurf auf 
Wohngebäude oder Arbeitsstätten berechnet. Die Grundberechnungen gehen 
dabei von dem ungünstigsten Fall aus, dass die Sonne immer scheint, die 
Rotoren sich kontinuierlich dreht und in Bezug auf den betrachteten 
Immissionspunkt, senkrecht zu den Sonnenstrahlen dreht. Für die 
Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen ist sicherzustellen, dass der 
Immissionsrichtwert für die astronomisch maximalmögliche Beschattungsdauer 
von 30 Stunden im Kalenderjahr sowie die tägliche Beschattungsdauer von 
30 Minuten nicht überschritten wird. Dies ist abschließend unter 
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Berücksichtigung der konkreten WEA-Standorte im Genehmigungsverfahren 
nachzuweisen.

11.Für die Sondergebietsflächen mit der Zweckbestimmung �Windenergie� ist die 
Intensität der Reflexion des Sonnenlichtes maßgeblich abhängig von der 
Oberfläche der Rotorblätter. Es sind Rotorblätter mit einer matten Farbgebung 
zu verwenden.

12.Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sind Niederfrequenzanlagen, 
wie Transformatorstationen, so zu errichten und zu betreiben, dass sie bei 
höchster betrieblicher Anlagenauslastung in ihrem Einwirkungsbereich an 
Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt 
sind, die in der Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV im 
Anhang 1a genannten Grenzwerte nicht überschreiten.

Hinweise

1. Der Betreiber ist verpflichtet die Anlage, einschließlich aller zugehörigen 
Nebenanlagen und �einrichtungen, so zu errichten, zu betreiben, zu führen und 
zu unterhalten, dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt 
werden.

2. Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die Allgemeinheit und die 
Nachbarschaft weder durch Lärm, Erschütterungen, Licht noch auf andere 
Weise gefährdet, erheblich benachteiligt oder erheblich belästigt werden.

3. Zur Reduzierung des von der Befeuerungsanlage emittierende Lichtes, sollte 
die Blitzbefeuerung auf den Anlagen synchronisiert oder die Lichtstärke der 
Tagesbefeuerung der Sichtweite angepasst werden. Die nächtliche Befeuerung 
der Windenergieanlage kann unter Verwendung von Feuer W, rot (170 cd 
Leuchtstärke) erfolgen. Diese dem Stand der Technik entsprechende 
Befeuerungsart trägt weniger zur Lichtverschmutzung und Beunruhigung des 
Nachthimmels bei, als die üblicherweise verwendete Gondelbeleuchtung mit 
2.000 cd Leuchtstärke.

4. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die 
Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz 
gegen Baulärm � Geräuschimmissionen � (AVV Baulärm) vom 19. August 1970 
einzuhalten.

5. Entsprechend des § 4 der 26. BImSchV sind bei wesentlichen Änderungen von 
Niederfrequenzanlagen die Anforderungen zum Zweck der Vorsorge zu 
berücksichtigen.

6. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf 
Anordnung der Behörde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten trägt 
der Bauherr) mit Abwehrmaßnahmen zu erstellen und diese in Abstimmung mit 
der Behörde terminlich umzusetzen.
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7. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Anforderungen 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 
elektromagnetische Felder � 26. BImSchV (26. BImSchVVwV) vom 26. Februar 
2016 einzuhalten.

Gez. Konow
SB Immissionsschutz
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Amt Crivitz 
 
Amtsstraße 5 
 
19089 Crivitz 
 
         Ludwigslust, 01.12.2022 
         He 
 
 
B-Plan Nr. 15 „Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel – Teilbereich Wessin“ der Stadt Crivitz“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Prüfung der uns zugesandten Planungsunterlagen geben wir folgende Stellungnahme 
ab: 
 
Das o.g. Vorhaben berührt kein Gewässer zweiter Ordnung im Verbandsgebiet des Wasser- 
und Bodenverbandes Untere Elde. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
.im Auftrag 

 
Heike Heller 
Verbandsingenieurin 
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Deutsche Bahn AG 
Sitz: Berlin 
Registergericht: 
Berlin-Charlottenburg 
HRB: 50 000 
USt-IdNr.: DE 811569869 

Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Werner Gatzer 

Vorstand: 
Dr. Richard Lutz, 
Vorsitzender 

Dr. Levin Holle 
Berthold Huber 
Dr. Daniela Gerd tom Markotten 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta 
Evelyn Palla                                     
Dr. Michael Peterson                       
Martin Seiler 
 

 

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 

 
 

 
 

      
 21.12.2022 

 
Ihr Zeichen/Bearbeitung/Datum:  

 
 
Bebauungsplan Nr. 15 "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin" 
Stellungnahme der DB AG gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes 
Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zum oben genannten 
Verfahren. 

 

Gegen das Verfahren bestehen aus Sicht der Deutschen Bahn AG keine grundsätzlichen 
Bedenken. Öffentliche Belange der DB AG werden hierdurch nicht berührt. 

Es sind derzeit keine Planungen bekannt, die sich auf das Verfahren auswirken. Eine weitere 
Beteiligung der DB AG ist daher aus unserer Sicht nicht erforderlich. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter des Teams Baurecht, Herrn Christian 
Zielzki. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien, Region Ost 
 
 
 
 
i.V. 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien • 
Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin 

Amt Crivitz 
 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 
 
E-Mail: jana.priehn@amt-crivitz.de 

DB AG 
DB Immobilien 

Kundenteam Eigentumsmanagement - Baurecht 
Caroline-Michaelis-Straße 5-11 

10115 Berlin 
www.deutschebahn.com 

 
Christian Zielzki 

Telefon: 030 297 57274 
E-Mail: christian.zielzki@deutschebahn.com 

DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com 
 

Organisationskürzel: CR.R O42 Zi 
Aktenzeichen: TÖB-MV-22-148127 

Digital unterschrieben 

von Christian Zielzki 

Datum: 2022.12.21 

14:11:13 +01'00'
Björn Claaßen

Digital unterschrieben von 

Björn Claaßen 

Datum: 2022.12.22 06:27:41 

+01'00'

mailto:DB.DBImm.Baurecht-Ost@deutschebahn.com
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Von: Nerge, Kerstin <Kerstin.Nerge@wsv.bund.de>

Gesendet: 01.12.2022 13:43

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Cc: "Treber, Tilman" <Tilman.Treber@wsv.bund.de>;"Nuß, Samira Charlyn" 

<SamiraCharlyn.Nuss@wsv.bund.de>

Betreff: WG: Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin"

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie kennen den 

Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Mein Zeichen: 3713SB3-213.2:000

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Priehn,

die vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe (WSA) zu vertretenden Belange bezüglich der 

Bundeswasserstraße Stör-Wasserstraße (StW) werden durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 15 der 

Stadt Crivitz, bestehend aus anliegenden Unterlagen, nicht berührt.

Bedenken und Anregungen kann ich daher nicht vorbringen.

Der Geltungsbereich des genannten B-Planes befindet sich in einer Entfernung von ca. 14 km zur StW.

Mein Beteiligung im weiteren Verfahren ist nur erforderlich, sofern sich der räumliche Geltungsbereich des B-Planes 

ändern sollte.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kerstin Nerge

Fachbereich Schifffahrt

Fachgebiet S3

Telefon +49 (0)4153 558-308

Telefax +49 (0)4153 558-448

Kom-Netz 9730-308

kerstin.nerge@wsv.bund.de

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe

Dornhorster Weg 52

21481 Lauenburg/Elbe

www.wsa-elbe.wsv.de

www.wsv.de

Datenschutzhinweis:

Ihre personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung und Korrespondenz entsprechend der 

Datenschutzerklärung des WSA Elbe verarbeitet. Diese können Sie über folgenden Link auf dem Internetauftritt des 

WSA Elbe abrufen: https://www.wsa-elbe.wsv.de/815-Datenschutz.

Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann diese Ihnen auf Wunsch auch in Textform 

übermittelt werden.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Treber, Tilman

Gesendet: Mittwoch, 30. November 2022 14:55

An: Nerge, Kerstin <Kerstin.Nerge@wsv.bund.de>

http://www.wsa-elbe.wsv.de/
https://www.wsa-elbe.wsv.de/815-Datenschutz
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Betreff: WG: Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin"

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Röhrup, Jens <Jens.Roehrup@wsv.bund.de> Im Auftrag von WSA Elbe

Gesendet: Mittwoch, 30. November 2022 14:45

An: Treber, Tilman <Tilman.Treber@wsv.bund.de>

Betreff: WG: Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin"

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jens Röhrup

--

Jens Röhrup

Fachbereich Administration

AdeBA-Anwendungsbetreuung

Telefon +49 (0) 391 530-2420

Mobil:              015165250402

Telefax +49 (0) 391 530-2417/18

Jens.Roehrup@wsv.bund.de

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe

Fürstenwallstraße 19/20

39104 Magdeburg

www.wsa-elbe.wsv.de

www.wsv.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: ISA Ingenieure <info@isa-ingenieure.de>

Gesendet: Mittwoch, 30. November 2022 12:49

An: WSA Elbe <wsa-elbe@wsv.bund.de>

Cc: jana.priehn@amt-crivitz.de

Betreff: Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich 

Wessin"

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Benachrichtigung 

über die öffentliche Auslegung der Planung gemäß § 3 Abs. 2BauGB

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

http://www.wsa-elbe.wsv.de/


Mit freundlichen Grüßen

Christine Burkhard

iSA  Ingenieure für Städtebau und Architektur

Hauptstraße 44 ;  67716 Heltersberg

Telefon: 0 63 33 / 2 75 98-0 ;  Fax: 0 63 33 / 2 75 98-99

Hauptstraße 31; 82433 Bad Kohlgrub

Telefon: 0 88 45 / 7 03 81 81 ; Fax: 0 88 45 / 7 57 99 49

E-mail: info@isa-ingenieure.de <mailto:info@isa-ingenieure.de>

Homepage: www.isa-heltersberg.de/ <http://www.isa-heltersberg.de/>

mailto:info@isa-ingenieure.de
http://www.isa-heltersberg.de/
http://www.isa-heltersberg.de/
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Von: Richtfunk-Trassenauskunft-Dttgmbh@telekom.de

Gesendet: 11.01.2023 16:03

An: "info@isa-ingenieure.de" <info@isa-ingenieure.de>;"Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: AW: WFMT: 103097906, Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark 

Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin"

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung.

Wir betreiben derzeit in diesem Bereich keine Richtfunkverbindung. Die benachbarte Richtfunkstrecke 

hat genügend Abstand zum Planungssektor. Deshalb erheben wir auch keine Einwände gegen die 

Planung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Moller

 
Deutsche Telekom Technik GmbH

Best Mobile (T-BM)

Netzausbau (T-NAB)

Squad Ressourcen, Budget und Integration

Andreas Moller

Ziegelleite 2-4, 95448 Bayreuth 

+49 921 18-2254 (Tel.)

E-Mail: MollerA@telekom.de

www.telekom.de    

 

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: 

www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik

 

Von: Glaesel, Ute <Ute.Glaesel@telekom.de> 

Gesendet: Donnerstag, 8. Dezember 2022 07:59

An: FMB Richtfunk-Trassenauskunft-dttgmbh <Richtfunk-Trassenauskunft-Dttgmbh@telekom.de>

Betreff: WFMT: 103097906, Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-

Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin"

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

bitte den Sachverhalt prüfen und dem Planungsbüro antworten bezüglich eventuell vorhandener 

Richtfunkstrecken in dem Planungsbereich.   

 

Mit freundlichen Grüßen

Ute Glaesel

 

mailto:Moller.A@telekom.de
http://www.telekom.de/
http://www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik
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Deutsche Telekom Technik GmbH

Fiber Factory � Technik Niederlassung Ost 

Ute Glaesel 

PTI 23, Sb Team Betrieb 1, 

Hausanschrift: Melitta-Bentz-Str. 10, 01129 Dresden

Postanschrift: Riesaer Str. 5, 01129 Dresden

Besucheranschrift: Grevesmühlener Straße 36, 19057 Schwerin 

+49 0385 723-79593 (Tel.)

+49 0385 723-79591 (Fax)

E-Mail: Ute.Glaesel@telekom.de

www.telekom.de    

 

Von: ISA Ingenieure <info@isa-ingenieure.de> 

Gesendet: Mittwoch, 30. November 2022 12:21

An: FMB T NL Ost PTI 23 Eingaben Dritter <T_NL_Ost_PTI_23_Eingaben_Dritter@telekom.de>

Cc: jana.priehn@amt-crivitz.de

Betreff: WFMT: 103097906, Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-

Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin"

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und 

Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung der Planung gemäß § 3 Abs. 2BauGB

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Christine Burkhard

 

 

iSA  Ingenieure für Städtebau und Architektur

Hauptstraße 44 ;  67716 Heltersberg                                      

Telefon: 0 63 33 / 2 75 98-0 ;  Fax: 0 63 33 / 2 75 98-99 

 

Hauptstraße 31; 82433 Bad Kohlgrub

Telefon: 0 88 45 / 7 03 81 81 ; Fax: 0 88 45 / 7 57 99 49

 

E-mail: info@isa-ingenieure.de                                                  

mailto:Ute.Glaesel@telekom.de
http://www.telekom.de/
mailto:info@isa-ingenieure.de
mailto:T_NL_Ost_PTI_23_Eingaben_Dritter@telekom.de
mailto:jana.priehn@amt-crivitz.de
mailto:info@isa-ingenieure.de


Von: leitungsauskunft@wemag-netz.de

Gesendet: 09.01.2023 16:26

An: "info@isa-ingenieure.de" <info@isa-ingenieure.de>;"Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Cc: "leitungsauskunft@wemag-netz.de" <leitungsauskunft@wemag-netz.de>;"Stephan.Pfeifer@wemag-

netz.de" <Stephan.Pfeifer@wemag-netz.de>;"Maik.Quade@wemag-netz.de" <Maik.Quade@wemag-

netz.de>;"Toralf.Ruedel@wemag-netz.de" <Toralf.Ruedel@wemag-netz.de>;"netznutzung@wemag-

netz.de" <netznutzung@wemag-netz.de>;"einspeisung@wemag-netz.de" <einspeisung@wemag-

netz.de>;"Nico.Kretzschmar@wemacom.de" <Nico.Kretzschmar@wemacom.de>

Betreff: AW: Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin"

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

vielen Dank für Ihre Anfrage zu unseren Versorgungsanlagen. 

 

Im Plangebiet befinden sich keine Netzanlagen der WEMAG Netz GmbH. 

 

Es ist jedoch sicherzustellen, dass möglicher Eisabwurf von den Windkraftanlagen auf die Anlagen der 

WEMAG Netz GmbH direkt neben dem Plangebiet vermieden wird.

Auf dem Flurstück 321/2 angrenzend an Flurstück 321/1 und 322 steht ein Funkturm der WEMAG Netz 

GmbH. Um eine gegenseitige Beeinflussung zwischen Funkturm und Windkraftanlage ausschließen zu 

können, bitten wir um einen Ansprechpartner für die weitere Abstimmung sowie um eine Detailplanung 

der Windkraftanlagen um eine genauere Bewertung durchzuführen.

 

Für die Einspeisung von Elektroenergie in das Netz der WEMAG Netz GmbH ist auf separaten Antrag des 

Einspeisewilligen (mit genauer Leistungsangabe) der Netzanschlusspunkt entsprechend den 

Festlegungen des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) zu bestimmen. Die Ermittlung 

des Anschlusspunktes kann erst nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen entsprechend der 

gültigen Normen und Richtlinien in einem gesonderten Antragsverfahren festgelegt werden.

 

Informationen zu Anmeldung von Erzeugungsanlagen finden Sie unter:

https://www.wemag-netz.de/erzeugungsanlagen

 

Für alle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Nähe unserer Netzanlagen ist unsere 

�Schutzanweisung von Versorgungsleitungen und �anlagen� zu beachten. Dieses Dokument ist für unser 

gesamtes Versorgungsgebiet verbindlich. Sie können es unter folgendem Pfad herunterladen:

http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html  

 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie als Anlage einen Bestandsplan mit Lage und Verlauf unserer 

Versorgungsleitungen/ -anlagen. 

Jede Auskunft wird protokolliert und ist 4 Wochen ab Auskunftsdatum gültig. Weitere Informationen zur 

Gültigkeit finden Sie in der Schutzanweisung.

 

https://www.wemag-netz.de/erzeugungsanlagen
http://www.wemag-netz.de/_einzelseiten/leitungsauskunft/index.html
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Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Anlagen anderer Versorgungsträger und Einspeiser von regenerativen 

Energien vorhanden sein können!

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Ihre Leitungsauskunft der WEMAG Netz GmbH 

UNSER NETZ VERBINDET

Ein Unternehmen der WEMAG-Unternehmensgruppe

 

Von: ISA Ingenieure <info@isa-ingenieure.de> 

Gesendet: Mittwoch, 30. November 2022 12:52

An: leitungsauskunft@wemag-netz.de

Cc: jana.priehn@amt-crivitz.de

Betreff: Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin"

 

WARNUNG: Diese E-Mail kam von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine 

Anhänge, es sei denn, Sie kennen den Absender: "info@isa-ingenieure.de" und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

im Anhang erhalten Sie die Unterlagen zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und 

Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung der Planung gemäß § 3 Abs. 2BauGB

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Christine Burkhard

 

 

iSA  Ingenieure für Städtebau und Architektur

Hauptstraße 44 ;  67716 Heltersberg                                      

Telefon: 0 63 33 / 2 75 98-0 ;  Fax: 0 63 33 / 2 75 98-99 

 

mailto:info@isa-ingenieure.de


Hauptstraße 31; 82433 Bad Kohlgrub

Telefon: 0 88 45 / 7 03 81 81 ; Fax: 0 88 45 / 7 57 99 49

 

E-mail: info@isa-ingenieure.de                                                  

Homepage: www.isa-heltersberg.de/

 

 

 

WEMAG-Netz GmbH | Obotritenring 40 | 19053 Schwerin
Geschäftsführer: Janett Drewke, Tim Stieger, Sebastian Winter 
Amtsgericht Schwerin | HRB 9319 

-- 

Diese Mail wurde auf Malware untersucht.

mailto:info@isa-ingenieure.de
http://www.isa-heltersberg.de/


Von: Strubel, Thomas <Thomas.Strubel@baf.bund.de>

Gesendet: 06.01.2023 20:35

An: "info@isa-ingenieure.de" <info@isa-ingenieure.de>

Cc: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: Bebauungsplan Nr. 15 Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie kennen den 

Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Mein Aktenzeichen: ST/5.5.2/202206170015-002/22

Ihre Mail vom 30.11.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem o.g. Bauleitplanverfahren teile ich Ihnen mit,

dass die Aussagen in meiner Stellungnahme vom

17.06.2022 gegenüber dem Amt Crivitz nach wie vor

vollumfänglich gültig sind und gegen die vorgelegte

Planung aus Sicht der von meiner Behörde zu vertretenden

Belange keine Bedenken bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Thomas Strubel

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

Robert-Bosch-Straße 28

63225 Langen (Hessen)

Tel.:   06103 / 804 3333

Thomas.Strubel@baf.bund.de

--

Diese Mail wurde auf Malware untersucht.
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Bergamt Stralsund 

Bergamt S tralsund 
Ost/3e 1138 - 18401 S tralsund 

Amt Crivitz 
für die S tadt Crivitz 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 

<J escannt 
Amt Crivitz 

ellt9e9306.011 

23. Dez, 2022 

AL 
	

AV - 

Beerb. Frau Günther 

Fon: 	03831 / 61 21 0 
Fax: 	03831 161 21 12 
Mail: 	D.Guenther© ba.mv-regierung.de  

www.bergamt-mv.de  

R eg.Nr. 3171/22 

Az. 	512/13076/771-2022 

Ihr Zeichen vom 
	 Mem 2ecnen / vorn 	 TeLefon 	Datum 

30.112022 
	

Gü 
	

61 21 44 
	

20.12.2022 

S TE LLUNGNAHME  DE S  BE R GAMTE S  S TR ALS UND 

S ehr geehrte Damen und Herren, 

die von Ihnen zur S tellungnahme eingereichte Maßnahme 

Bebauungsplan Nr. 15 der S tadt Crivitz "E nergiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 
Teilbereich Wessin" 

berührt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG), aber keine Be-
lange nach E nergiewirtschaftsgesetz (E nWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes 
S tralsund. 

Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder 
--ranträge auf E rteilung von Bergbauberechtigungen vor. 

Im Bereich des Bebauungsplanes verläuft die Norddeutsche-E rdgas-Leitung (NE L). 
Diese Leitung ist nach E nWG planfestgestellt und in Betrieb; die Integrität ist nicht zu 
beeinträchtigen. Der Netzbetreiber GAS CADE  Gastransport GmbH, Kölnische S traße 
108-112 in 34119 Kassel ist in die weiteren Planungen einzubeziehen bzw. anzuhören. 
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wurden R ekultivierungsmachungsmaßnahmen 
festgelegt, die auch der Kompensation des E ingriffs dienen. Die festgesetzten Kompen-
sationsmaßnahmen wurden in das zentrale Kompensations- und ökokontoverzeichnis 
unter der ID 6635 eingetragen und sind zu berücksichtigen. 

Des Weiteren verläuft im Vorhabenbereich die in Betrieb befindliche Ferngasleitung 
(FGL) 111. Die Integrität/Zugänglichkeit darf nicht beeinträchtigt werden. Für weitere Pla-
nungen bzw. notwendige Abstimmungen im Bereich der Leitung wenden S ie sich bitte an 

Allesoneine Oatenschutzinfonnatiers Da- Kontakt mit dem Bergamt S tralsund ist mit der S petherung und Verarbeitung der von Ihnen ggr. mitgeteilten persönlichen Daten ver-
bunden1R eclitsgrundlepe ist An 6 Abs 1e BWV° i.V nt §  4 Abs 1  080 M-V). Widere Inte/Maholen edsellen S ie Ufltør 'W&.re9i« Ung4TlV.de/Da1øfi5ChLi 

Hall 	 anerhalt Bergarnt straisunet 
Frankendamm 17 
18439 S tralsund 

Fon 	03631 / 61 21-0 
Fax 	03831 /61 21 12 
Mail posIstedleaba mAredieruno. de 

    

S eite 1 / 2 
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die ONTR AS  Gastransport GmbH, Maximilianallee 4 in 04129 Leipzig. Die Vorhabenträ-
gerin ONTR AS  Gastransport GmbH wird Ihnen Auskunft zur genauen Lage der FGL 
111.38 geben. 

Aus S icht der vom Bergamt S tralsund zu wahrenden Belange werden keine E inwände 
oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
Im Auftrag 

rin  )744 
exander Kattner 

S eite 2 / 2 



AmtCr
Schreibmaschinentext
Abwägungs-Nr. 19 blau





AmtCr
Schreibmaschinentext
Abwägungs-Nr. 20 blau



AmtCr
Schreibmaschinentext
Abwägungs-Nr. 21 blau



Von: toeb@lung.mv-regierung.de

Gesendet: 15.12.2022 16:15

An: "Jana Priehn" <jana.priehn@amt-crivitz.de>

Betreff: 22146 - Behördenbeteiligung B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - 

Teilbereich Wessin"

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge! Es sei denn, Sie 

kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten 

Unterlagen vom 29.11.2022 keine Stellungnahme ab.

 

Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden, bitte ich Sie, von einer 

Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner Stellungnahme mit einem Auszug aus dem 

Protokoll der Beschlussfassung der Gemeinde abzusehen.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Im Auftrag

 

 

Hogh-Lehner 

��������������������

 

   

 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Goldberger Str. 12 b | 18273 Güstrow

Telefon 0385/588 64 193

toeb@lung.mv-regierung.de

www.lung.mv-regierung.de
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Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Klimaschutz, 

Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der 

Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG 

M-V). 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz 

-- 

Diese Mail wurde auf Malware untersucht.



INFRASTRUKTUR 

WWW.BUNDESWEHR.DE 

BUNDESAMT FÜR 
INFRASTRUKTUR,  
UMWELTSCHUTZ UND 
DIENSTLEISTUNGEN 
DER BUNDESWEHR 

REFERAT INFRA I 3 

Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

Tel. +49 (0) 228 5504-0 
Fax +49 (0) 228 5504-
895763 

 

  

 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Fontainengraben 200 • 53123 Bonn 

 

 

Amt Crivitz 
Amtsstraße 5 
19089 Crivitz 
 
 
Nur per Mail 
 
 
 Aktenzeichen Ansprechperson Telefon/Telefax E-Mail Datum 
45-60-00 / I-622-
22-BBP 

Herr Sauer  0228 5504-4569 
0228 5504-895763 

baiudbwtoeb@bundeswehr.org 14.12.2022 

Betreff: Gemeinde Wessin - BBP Nr. 15 "Energiepark-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr als TÖB gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Bezug: Ihre Mail vom 29.11.2022  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage fol-
gende Stellungnahme ab: 

Belange der Bundeswehr sind von dem geplanten Vorhaben nicht beeinträchtigt . 

Evtl. Antworten/ Rückfragen senden Sie bitte unter Verwendung unseres Zeichens I-622- 
22-BBP ausschließlich an die folgende Adresse: BAIUDBwToeB@bundeswehr.org 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Sauer 
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Postanschrift: Hausanschrift:  
LPBK M-V LPBK M-V Telefon:  +49 385 2070 -0 
Postfach Graf-Yorck-Straße 6 Telefax:  +49 385 2070 -2198 
   E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 
19048 Schwerin 19061 Schwerin Internet: www.brand-kats-mv.de 
   Internet:  www.polizei.mvnet.de 

 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

B-Plan Nr. 15 der Stadt Crivitz in "Energiepark Barnin-Crivitz-Zapel - Teilbereich Wessin" 

 

Ihre Anfrage vom 30.11.2022; Ihr Zeichen:       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 
Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrelevanz ist das 
LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 
Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den 
als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreisfreie Stadt. 
 
Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-Vorpommern 
Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
verantwortlich. 
Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen. 
 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) 
der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des 
LPBK M-V. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 

Mecklenburg-Vorpommern 
Abteilung 3 

 

LPBK M-V, Postfach 19048 Schwerin  

 
iSA Ingenieure für Städtebau und Architektur 
Hauptstraße 44 
67716 Heltersberg 
 

  

bearbeitet von: Frau Thiemann-Groß 

Telefon: 0385 / 2070-2800 

Telefax: 0385 / 2070-2198 

E-Mail: abteilung3@lpbk-mv.de 

Aktenzeichen: LPBK-Abt3-TÖB-8051-2022 

Schwerin, 30. November 2022 
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- 2 - 

Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungsdienst“ das 
Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 
Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
gez. Cornelia Thiemann-Groß 
(elektronisch versandt, gültig ohne Unterschrift) 

 
 

http://www.brand-kats-mv.de/
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